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1. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Eier 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Legehennenhaltung, Eier-
erzeugung und Vermarktung. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von 
Eiern 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Eier. Die Prüfkriterien stellen einen über den gesetzli-
chen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher.  

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen.  

 

1.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Eiern Beteiligten (Legehennenhaltungsbetriebe, Packstellen einschließlich Er-
zeugerpackstellen) einzuhalten. Sie reichen von der Legehennenhaltung über die Eiererzeugung 
bis zur Kennzeichnung, Verpackung, Lagerung und Vermarktung von Eiern. 

Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

 

1.1.1 Legehennenhaltungsbetrieb (QS) 

 
GQ-Eier können ausschließlich in den Systemen Boden- und Freilandhaltung erzeugt werden. 

Die Legehennenhaltungsbetriebe garantieren darüber hinaus, dass sie die nachfolgend aufge-
führten Qualitätskriterien und Bedingungen erfüllen. Die Kriterien entsprechen den im Rahmen 
des Programms „Offene Stalltür“ festgelegten Qualitätsanforderungen: 

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem.  
Hinsichtlich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten -Allein- und 
Ergänzungsfuttermittel, Vormischungen, Mineralfutter sowie andere Mehrkomponentenfut-
termittel für Nutztiere sind u. a. folgende Kriterien zu erfüllen: 
- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagement-systems 

durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO), 
- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach  
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- EU-Recht auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren, 
- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller und Legebetrieb für jede Mischung 

mindestens drei Monate. 

 Verbot der Verfütterung fischmehlhaltiger Mischfuttermittel. 

 Genereller Verzicht auf antibiotische Leistungsförderer. 
 
Daneben sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 Einsatz von NSP-Enzymen bei der Verfütterung von Triticale, Roggen oder Gerste. 

 Nachweis entsprechend den in Deutschland geltenden Hygienevorschriften (z. B. Impfpro-
gramm). 

 Salmonellenuntersuchung anhand einer Kotsammelprobe und einer Stichprobe von jeweils 
10 Eiern im Quartal. 

 Reinigung und Desinfektion ausschließlich mit DVG gelisteten und geprüften Desinfekti-
onsmitteln. 

 Nachweis für einen tierärztlichen Betreuungsvertrages für den Bestand. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 
 

Bei einer Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ dürfen gewerbliche, kommuna-
le und industrielle Klärschlämme/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-
NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren nicht 
ausgebracht worden sein. 

 

1.1.2 Packstelle einschließlich Erzeugerpackstelle (QS) 
 

Betriebe, die GQ-Eier sortieren und abpacken, garantieren, dass sie die Anforderungen dieser 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ an die Produktqualität der Eier erfüllen. 

Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen sind einzuhalten.  

Für GQ-Eier gilt: 
a) Gewichtsklasse XL, L und M, 
b) maximale Luftkammerhöhe in Packstellen einschließlich Erzeugerpackstellen: 4 mm, 
c) maximal zulässiger Schmutz- und Knickei- Anteil sowie Anteil an angeschlagenen Eiern in 

Großpackungen 3 % (max. 11 Stück im 360er Gebinde).  

Die Ergebnisse der beim Erzeugerbetrieb durchgeführten Kontrollen/Untersuchungen sind in der 
Packstelle zwei Jahre aufzubewahren. 
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1.1.3 Produktqualität Ei 

 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen sind bei der Vermarktung von GQ-Eiern von den 
Beteiligten (Ziff. 1.1.1 und 1.1.2) einzuhalten. Die Qualitätsprüfung für GQ-Eier erfolgt aus einem 
Pool von fünf Betrieben/Ställen. Für GQ-Eier gilt: 

1. Salmonellen nicht nachweisbar in einer Stichprobe von jeweils 10 Eiern (Schalen und Dot-
ter). 

2. Arzneimittelrückstände nicht nachweisbar. 

3. Die Eiklarqualität wird durch die akkreditierte Zertifizierungsstelle anhand von 10 frischen 
Eiern der Gewichtsklasse M oder L erhoben, dabei ist der Median der Gallertartigkeit des 
Eiklars mit mindestens 70 Haugh Units einzuhalten. 

Für die vorgenannten Kriterien der Produktqualität gelten nachfolgende Untersuchungsfrequen-
zen: 
Punkt 1 und 2   4 mal/Jahr 
Punkt 3 2 mal/Jahr 

Die Einhaltung dieser Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen und der Packstelle 
in Kopie mitzugeben und zwei Jahre aufzubewahren.  

 

1.2 Herkunftssicherung (HS) 

 
Das Zeichen darf nur für Eier verwendet werden, die dauerhaft und lückenlos von der Legehen-
nenhaltung bis zur Verpackung einer bestimmten Herkunft zugeordnet werden können (z. B. 
Bayern). Die Legehennen müssen diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ entsprechen und in 
dem im Zeichen genannten Gebiet gehalten werden. 

Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

 

1.2.1 Legehennenhaltungsbetrieb (HS) 

 
Der Legehennenhaltungsbetrieb verpflichtet sich: 

 Zur Einzeleikennzeichnung im Produktionsbetrieb. 

 Die Produktion täglich aufzuzeichnen. 

 Die abgegebenen Mengen an Eiern (getrennt nach GQ-Eiern und Nicht-GQ-Eiern) sowie 
die Empfänger der abgegebenen Mengen Eiern aufzuzeichnen. 

 Alle Dokumentationen dazu zwei Jahre aufzubewahren. 
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1.2.2 Packstelle einschließlich Erzeugerpackstelle (HS) 

 
Betriebe, die GQ-Eier abpacken, garantieren, dass sie: 

 Über die Herkunft der Eier, Menge sowie Datum, Sortierung und Verpackung getrennt 
nach GQ-Eiern und Nicht-GQ-Eiern genaue Aufzeichnungen führen. 

 Keine ungekennzeichneten GQ-Eier aus anderen Betrieben in ihre Packstelle zum sortie-
ren und verpacken hereinnehmen. 

 Alle Dokumentationen dazu zwei Jahre aufbewahren.  
 

1.3 Vertragsabschluss und Werbung 

 
Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Eier nutzen, verpflichten sich zum Ab-
schluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität – Bayern“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

 

1.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 

 
Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ ein. Er kontrolliert die Einhal-
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tung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er 
kann diese Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität – Bayern“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer 
und der sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

1.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
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wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder den sonstigen Programmteilnehmern Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

1.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

1.7 Export von Eiern 

 
GQ-Eier-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur 
dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenznehmer ver-
traglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landessprache des 
Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der eierexportierende Betrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mitzutei-
len, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 
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1.8 Übergangsbestimmungen 

 
Eier, die entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder nach ver-
gleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurden, können bereits übergangsweise 
im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ erzeugt und unter dem Zeichen „Geprüfte Quali-
tät“ vermarktet werden. 

  

1.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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2. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Gehegewild und Fleisch von Gehegewild 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, 
Schlachtung, Zerlegung, Großhandel und Endverkauf. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von Schlachtkörpern, Schlachtkörper-
teilen und zerlegtem Fleisch von 

Gehegewild 

verliehen werden. Der Geltungsbereich des Zeichens GQ erstreckt sich auf Fleisch von Dam-, 
Rot- und Sikawild und Muffelwild in landwirtschaftlichen Wildgehegen. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Fleisch von Gehegewild. Die Prüfkriterien stellen einen 
über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

2.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Wildfleisch Beteiligten einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung des Tieres 
ab seiner Geburt über die tierschutzgerechte Tötung, Schlachtung, Zerlegung, Verpackung und 
Lagerung (Reifezeit), Kühlung bis zum Angebot in der Fleischtheke. 

 

2.1.1 Halter von Gehegewild (QS) 

 
Die Halter von landwirtschaftlichem Gehegewild garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführ-
ten Qualitätskriterien erfüllen. 

Anforderungen an eine tierartgerechte Haltung des Gehegewildes und an den Schlachtkörper: 

 Die eingesetzten Futtermittel müssen in der von der Normenkommission für 
-Einzelfuttermittel im Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft erstellten -Positivliste 
der zugelassenen Futtermittel aufgeführt sein. 

 Der Wildhalter hat seine Sachkunde in Bezug auf Wild nachzuweisen. Er muss einen Lehr-
gang gemäß den Richtlinien für die Haltung von Dam-, Rot- und Sikawild sowie von Muf-
felwild nachweisen. Sofern er Wild zerlegt muss er zusätzlich einen Nachweis über den 
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Besuch eines Lehrganges zum Thema Personal- und Raumhygiene, Arbeitshygiene sowie 
Umhüllen, Verpacken, Kühlung und Lagerung erbringen. 

 Gehegegröße, Tierbesatz und Zaunanlage müssen den Anforderungen der Richtlinie über 
die Dam- und Rotwildhaltung in der Landwirtschaft in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechen. 

 Gehegewild ist ganzjährig im Gehege (nicht in Ställen) zu halten, um eine tierartgerechte 
Haltung zu gewährleisten. 

 Gehegewild soll sich in der Vegetationsperiode vorrangig von der Weide ernähren. Die Zu-
fütterung in der vegetationsarmen Zeit muss bedarfs- und wiederkäuergerecht sein. 

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem.  
Hinsichtlich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten  
Allein- und Ergänzungsfuttermittel, Vormischungen, Mineralfutter, andere Mehrkomponen-
tenfuttermittel für Nutztiere sind u. a. folgende Kriterien zu erfüllen: 
- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagement-systems 

durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO), 
- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach  

EU-Recht auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren, 
- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller für jede Mischung mindestens drei 

Monate. 

 Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-
me/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 

 Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere Tierschutz- und Arzneimittelrecht. 

 Der Einsatz von Pestiziden im Gehege ist grundsätzlich untersagt. 

 Das Herkunftszeichen darf nur für Frischfleisch von gesunden jungen Tieren mit guter 
Ausprägung der fleischtragenden Körperpartien bis zu einem Alter von 22 Monaten verge-
ben werden. 

 Die Tötung des Gehegewildes muss tierschutzgerecht erfolgen. Stresssituationen sind zu 
vermeiden. 

 Das Aufbrechen, Ausziehen (Aus-der-Decke-schlagen) und Zerlegen (Zerwirken) der 
Schlachtkörper hat unter hygienisch einwandfreien Bedingungen zu erfolgen. Aufbrechen 
und Ausziehen sind in einem vom Zerlegungsraum gesonderten Raum durchzuführen. 

 Die Schlachtkörper dürfen nur dann mit dem Herkunftszeichen versehen werden, wenn die 
Jungtiere entsprechend den „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ geforderten Bedingungen 
gehalten wurden. 

 Um zu verhindern, dass DFD-Fleisch mit dem Zeichen GQ gekennzeichnet und 
-vermarktet wird ist sicherzustellen, dass der pH-24-Wert nicht über 6,0 (in der Keule) liegt. 
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2.1.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere VEZa (QS) 
 

Die VEZa garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Kriterien erfüllen:  

 Kein Lebendtransport unmittelbar vor dem Schlachten.  

 Vermeidung von Stressbelastung der Tiere vor dem Töten. 
 

2.1.3 Schlachtbetriebe und selbstschlachtende Metzger (QS) 

 
Die Schlachtbetriebe und die selbstschlachtenden Metzger garantieren, dass sie die nachfolgend 
aufgeführten speziellen Qualitätsanforderungen erfüllen: 

 Mit einem gezielten Kopf- oder Trägerschuss wird dem Tierschutz Rechnung getragen. 
Gleichzeitig wird dadurch die Zerstörung wertvoller Fleischteile vermieden. 

 Durch das Öffnen der Halsschlagader unmittelbar nach Kopf- oder Trägerschuss ist für ei-
nen hohen Ausblutungsgrad des Schlachtkörpers zu sorgen. 

 Das Tier ist umgehend nach der Tötung aus der Decke zu schlagen und auf ≤ 7° C im Kern 
(Keule) abzukühlen und zur Fleischreifung ausreichend abzuhängen. 

 Ist der Schlachtkörper mit einer stärkeren Fettabdeckung versehen, so ist diese vor der 
Vermarktung zu entfernen. 

 Das Herkunfts- und Qualitätszeichen ist am Schlachtkörper bzw. an den Teilstücken gut 
sichtbar anzubringen. 

 Für die Schlachtbetriebe gilt außerdem, dass 
- am Schlachtkörper bei Fleisch, das mit dem Zeichen GQ gekennzeichnet und vermark-

tet wird, kein Anzeichen von DFD-Fleisch zu erkennen sein darf, 
- der pH-24-Wert nicht über 6,0 (in der Keule) liegen darf.  

 Die Anforderungen an Schlacht- und Zerlegeeinrichtungen im Sinne der FlHygVO sind zu 
erfüllen. 

 

2.1.4 Endverkaufsbetriebe (QS) 

 
Der Endverkaufsbetrieb hat die Kontinuität der Kühlkette zu gewährleisten. 

Der Tag der Erlegung und der Tag der Vakuumverpackung (Abpackdatum) sind auf der Umhül-
lung anzugeben. Vakuumverpackte, frische Ware darf maximal 6 Wochen ab Erlegedatum (ein-
schließlich Reifung) gelagert werden.  
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2.2 Herkunftssicherung (HS) 

 
Das Zeichen darf nur für Fleisch verwendet werden, das dauerhaft und lückenlos vom Erzeuger-
betrieb über die Zerlegung bis zur Ladentheke  einer bestimmten Herkunft zugeordnet werden 
kann (z. B. Bayern). Die Tiere für GQ-Fleisch müssen diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
entsprechen und in dem im Zeichen genannten Gebiet geboren und gehalten werden. Alle Wild-
zugänge  und -abgänge sind sofort in ein Bestandsverzeichnis einzutragen. 

Die Herkunftssicherung des Fleisches kann auch durch eine DNA-Feststellung ergänzt und be-
legt werden. 

 

2.2.1 Gehegewildhalter (HS) 

 
Die Schlachtkörper dürfen nur dann mit dem Herkunftszeichen versehen werden, wenn die Jung-
tiere entsprechend den „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ geforderten Bedingungen geboren 
wurden. 

Tiere bzw. Schlachtkörper müssen unmittelbar nach dem Erlegen mit einer Nummer gekenn-
zeichnet sein. Der Abgang der Tiere ist im Bestandsverzeichnis zu vermerken. 

Die Betriebsinhaber erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontroll-
zwecken befugt ist, die Kennzeichnung zu prüfen und Namen und Anschrift des Gehegewildhal-
ters einzuholen. An die Betriebe wird eine Registriernummer vergeben, die immer mit dem Na-
men und der Anschrift des Betriebes verbunden bleibt. 

Es erfolgt eine stichprobenartige Überprüfung der Verkaufsbelege und des Bestandsverzeichnis-
ses.  

 

2.2.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere – VEZa (HS) 

 
Die VEZa sind verpflichtet, die für die von ihnen ge- und verkauften Tieren ausgestellten Erklä-
rungen sorgfältig zu überprüfen. 

Sie garantieren, dass  

 die Angaben auf den Erklärungen mit den geforderten Merkmalen des Tieres überein-
stimmen, 

 während der Zeit des Gewahrsams der Tiere bei den VEZa deren Identität gewahrt bleibt.  

Die VEZa sind verpflichtet, die Erklärung der Vorstufe einzuholen. Sie müssen diese mit ihren 
entsprechenden Eintragungen versehen an den Abnehmer des Tieres weitergeben oder sie be-
stätigen gegenüber dem Abnehmer, dass das Tier mit der Registriernummer den Angaben der 
Erklärung der Vorstufe entspricht. Die Nachprüfbarkeit durch den Lizenznehmer oder seinen Be-
auftragten muss in jedem Fall gewährleistet sein. 
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Schlachtkörper, Schlachtkörperteile und Fleisch ohne Kennzeichnung dürfen nicht im Rahmen 
der GQ-Qualitätsregelung vermarktet werden.  

Die Unterlagen sind über einen Zeitraum von zwei Jahren aufzubewahren. 

 

2.2.3 Schlachtbetrieb (HS) 

 
Schlachtbetriebe, die im Rahmen der GQ-Qualitätsregelung schlachten wollen, müssen durch 
den Lizenznehmer zugelassen werden und einen gültigen Vertrag mit dem Lizenznehmer besit-
zen. 

Der Lizenznehmer oder der von ihm Beauftragte kennzeichnet im Schlachtbetrieb die Schlacht-
körper mit dem GQ-Zeichen. Damit wird sichergestellt, dass das mit dem GQ-Zeichen gekenn-
zeichnete Fleisch diesen Bestimmungen entspricht.  

Der Schlachtbetrieb garantiert, dass das mit dem Herkunftszeichen gekennzeichnete Fleisch 
diesen Bestimmungen entspricht. Der Schlachtbetrieb führt eine nachvollziehbare Trennung des 
GQ-Fleisches von Fleisch anderer Herkünfte durch. 

Der Schlachtbetrieb ist verpflichtet zur 

 Einholung der Erklärung von der Vorstufe und zur Weitergabe an den Lizenznehmer. Der 
Lizenznehmer bewahrt die Erklärung mindestens zwei Jahre auf. 

 Führung eines Schlachtprotokolls mit Zuordnung der Schlachtnummer des geschlachte-
ten Tieres zur Registriernummer sowie zur Angabe des Schlachtgewichtes. Der 
Schlachtbetrieb bewahrt das Schlachtprotokoll mindestens zwei Jahre auf. 

 Ausstellung einer Garantieerklärung, die bescheinigt, dass die Schlachtkörper  
GQ-Fleisch sind. 

 Aufbewahrung der Durchschrift der Garantieerklärung GQ über einen Zeitraum von zwei 
Jahren. 

 Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste Stufe. 
 

2.2.4 Zerlegebetrieb (HS) 

 
Der Zerlegebetrieb garantiert, dass das von ihm verkaufte und abgegebene Fleisch  
GQ-Fleisch ist. 

Der Zerlegebetrieb trennt die Zerlegung von GQ-Fleisch von anderem Fleisch und bewahrt das 
GQ-Fleisch separat auf. Er stellt die räumliche und/oder zeitliche Trennung von GQ-Fleisch in 
geschlossenen Partien oder durch eindeutige Kennzeichnung sicher. 

Der Zerlegebetrieb ist verpflichtet zur 

 Einholung der Garantieerklärung, Eintragung der geforderten Angaben in diese und 
Weitergabe an die nächste Vermarktungsstufe. 
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 Protokollierung des gesamten Fleischeingangsgewichtes und der Zerlegegewichte, 
getrennt nach GQ-Fleisch und anderem Fleisch.  

 

2.2.5 Metzger mit eigener Schlachtung (HS) 

 
Der Metzger garantiert, dass er ausschließlich GQ-Gehegewild aus dem Programm schlachtet 
und nur GQ-Wildfleisch zukauft (Ausnahme: Zusatzangebot aus ökologischer Erzeugung). 

 

Der Metzger ist verpflichtet zur 

 Protokollierung des Lebend- bzw. Schlachtgewichtes und des Frischfleischgewichtes des 
zugekauften GQ-Fleisches sowie der an Nichtendverbraucher verkauften Mengen,  

 Protokollierung der laufenden Schlachtnummer, 

 Einholung und Aufbewahrung der Erklärung bzw. der Bestätigung,  

 Einholung der Garantieerklärung (GQ-Zukaufsware) und Aufbewahrung für mindestens 
zwei Jahre, 

 entsprechenden Kennzeichnung von Fleisch aus ökologischer Erzeugung.  

 

2.2.6 Endverkaufsbetrieb (HS) 

 
Die Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet, 

 ausschließlich GQ-Frischfleisch zu verwenden (Ausnahme: Zusatzangebot aus ökologi-
scher Erzeugung),  

 die Garantieerklärung von der Vorstufe einzuholen und zusammen mit den Kaufbelegen 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren,  

 Fleisch aus ökologischer Erzeugung eindeutig zu kennzeichnen.  

 

2.3 Vertragsabschluss und Werbung 

 
Alle in den Abschnitten Qualitätssicherung und Herkunftssicherung genannten Betriebe, die mit 
GQ-Wildfleisch handeln und das Zeichen nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zei-
chennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer.  

Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen über ihren Hauptbetrieb im Nutzungsvertrag einge-
bunden sein und dem Lizenznehmer bekanntgemacht werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen bzw. Verkaufsstellen) die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
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oder seinen Beauftragten gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ zuzulassen.  

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden.  

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

2.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen –  

Überwachung und Aufsicht durch den Zeichenträger 

 
Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ ein. Er kontrolliert die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er 
kann diese Aufgaben an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke.  

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität – Bayern“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer 
und der sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen.  

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie der Verbraucher zu-
sammen. Unter Federführung des Zeichenträgers trifft sich dieser Lenkungsausschuss mindes-
tens einmal jährlich. 
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2.5 Maßnahmen bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes:  

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität “ gestrichen.  

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwer-wiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen.  

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden.  

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder den sonstigen Programmteilnehmern Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden.  

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen.  

Der von der Vertragsstrafe oder Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstelle 
eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 
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2.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer, soweit staatliche Mittel nicht zur Verfügung stehen.  

 

2.7 GQ-Wildfleisch-Export  

 
GQ-Wildfleischlieferungen ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, 
sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen -gegenüber dem Lizenz-
nehmer vertraglich verpflichten, die Schlachtkörper und Teilstücke mit einem Zertifikat des Li-
zenznehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern.  

Der Schlacht- und Zerlegebetrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann.  

Für den GQ-Wildfleisch-Export entfallen nachfolgend aufgeführte Verpflichtungen aus den „Qua-
litäts- und Prüfbestimmungen“: 

2.2.3 Schlachtbetrieb, fünfter Spiegelstrich, „Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste 
Stufe“. 

2.2.4 Zerlegebetrieb, erster Spiegelstrich, ab „Weitergabe an die nächste Vermarktungsstufe“. 
 

2.8 Inkrafttreten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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3. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Honig 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Lagerung, Be- 
und Verarbeitung, Abfüllung und Vermarktung bis zum Handel. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) kann zur Kennzeichnung von handelsüblichen 
Honiglagergebinden sowie von Honigkleingebinden 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“.  

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Honig. Die Prüfkriterien stellen einen über den gesetz-
lichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennut-
zungsvertrag festzulegen. 

 

3.1 Qualitätssicherung (QS)  

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Honig eingebundenen Marktbeteiligten einzuhalten. Sie reichen von der Er-
zeugung und Bearbeitung über Abfüllung und Lagerung bis hin zur Abgabe an den 
(End)Verbraucher. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation 
nachzuweisen. 

 

3.1.1 Honigerzeuger (QS) 

 
Als GQ-Honig kann nur Honig verwendet werden, der entsprechend den „Qualitäts- und Prüfbe-
stimmungen für Honig“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wurde. Der 
Honigerzeuger hat dies bei Beginn der Zeichennutzung durch die Abgabe einer Garantieerklä-
rung gegenüber dem Lizenznehmer zu bestätigen. 

Der GQ-Honig muss folgende Qualitätsanforderungen erfüllen: 

Wassergehalt: 
- Honig allgemein: maximal 18,0 % 
- Heidehonig: maximal 21,4 % 
- Methodik: DIN 10752 (AOAC-Methode nach Chataway und Wedmore) 
Enzym Invertase: 
- Mindestaktivität: 64 U/kg 
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- Honige mit natürlicher Enzymschwäche (z. B. Robinien-, Gamander-, Frühtrachthonige): 
Mindestaktivität von 45 U/kg  (Voraussetzung der HMF-Gehalt beträgt höchstens 5 mg/kg). 

- Bei Invertase-Werten zwischen 64 und 45 U/kg ist insbesondere bei Honigtauhonigen eine 
ergänzende HMF-Untersuchung notwendig, um eine unsachgemäße Erwärmung oder Über-
lagerung des Honigs ausschließen zu können. 

- In begründeten Fällen sind weitere Untersuchungen durchzuführen. 
- Die Angabe der Enzymaktivität erfolgt in U/kg (Einheiten nach Siegenthaler). 

HMF-Gehalt: 
- Honig allgemein: maximal 15 mg/kg Honig 
- Natürliche enzymschwache Honige: 5 mg/kg Honig 
- Honige mit Werten über 15 mg/kg werden beanstandet, auch wenn die Invertaseaktivität 

noch über 64 U/kg liegen sollte. 
- Methodik: DIN 10751/1 (modifiziert nach Winkler). 
- Angabe des HMF-Gehaltes erfolgt in mg/kg. 

Darüber hinaus sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

 Bienenstandplatz, Bienenwohnung und Völkerführung sind so zu wählen, dass das Wohl-
befinden und Gedeihen der Bienenvölker gewährleistet ist und die Voraus-setzungen für 
die Erzeugung von Qualitätshonig gegeben sind. 

 Alle erforderlichen Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten der 
Bienenvölker sind zu ergreifen. 

 Bei der Wahl des Standplatzes ist darauf zu achten, dass im Flugkreis kein nennenswerter 
Schadstoffeintrag durch äußere Einflüsse erkennbar ist. In begründeten Verdachtsfällen 
hat der Honigerzeuger Rückstandsuntersuchungen zu veranlassen. 

 Die Honigernte, -verarbeitung und -lagerung muss hygienisch einwandfrei in sauberen, tro-
ckenen, kühlen und geruchsfreien Räumen mit eigens dafür vorgesehenen lebensmittel-
echten Geräten und in lebensmittelechten Honiggefäßen erfolgen. 

 Über die erzeugten GQ-Honigmengen ist Buch zu führen (Völkerzahl, Standplatz, Schleu-
derzeitpunkt, Erntemenge). 

 Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle. 
 

3.1.2 Abfüller und Honigerzeugergemeinschaften (HEGs) (QS) 

 
Abfüller und HEGs garantieren, dass Honigverarbeitung und Lagerung 

 hygienisch einwandfrei in sauberen, trockenen kühlen und geruchsfreien Räumen 

 mit eigens dafür vorgesehenen lebensmittelechten Geräten und 

 in lebensmittelechten Honiggefäßen 
erfolgen. 
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Der GQ-Honig muss folgende Qualitätsanforderungen erfüllen: 

- Wassergehalt: 
- Honig allgemein: maximal 18,0 % 
- Heidehonig: maximal 21,4 % 
- Methodik: DIN 10752 (AOAC-Methode nach Chataway und Wedmore) 

Enzym Invertase: 
- Mindestaktivität: 64 U/kg 
- Honige mit natürlicher Enzymschwäche (z. B. Robinien-, Gamander-, Frühtrachthonige): 

Mindestaktivität von 45 U/kg  (Voraussetzung der HMF-Gehalt beträgt höchstens 5 mg/kg). 
- Bei Invertase-Werten zwischen 64 und 45 U/kg ist insbesondere bei Honigtauhonigen eine 

ergänzende HMF-Untersuchung notwendig, um eine unsachgemäße Erwärmung oder Über-
lagerung des Honigs ausschließen zu können. 

- Die Angabe der Enzymaktivität erfolgt in U/kg (Einheiten nach Siegenthaler). 

HMF-Gehalt: 
- Honig allgemein: maximal 15 mg/kg Honig 
- Natürliche enzymschwache Honige: 5 mg/kg Honig 
- Honige mit Werten über 15 mg/kg werden beanstandet, auch wenn die Invertaseaktivität 

noch über 64 U/kg liegen sollte. 
- Methodik: DIN 10751/1 (modifiziert nach Winkler). 
- Angabe des HMF-Gehaltes erfolgt in mg/kg. 

Über die aufgenommenen, be- und verarbeiteten und vermarkteten GQ-Honigmengen ist genau 
Buch zu führen (Imker bzw. Abfüller, Menge, Datum, Zugang, Abgang). 

 

3.2 Herkunftssicherung (HS)  

 
Das Zeichen darf nur für Honig verwendet werden, der in dem im Zeichen genannten Gebiet 
(z. B. Bayern) erzeugt, gelagert, be- und verarbeitet und abgefüllt wurde. Die Herkunft ist lücken-
los von der Erzeugung bis zur Abfüllung zu sichern. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben 
ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität des GQ-Honigs mit den Bestimmungen die-
ser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste Stufe weitergege-
ben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Beleg, der diese Kon-
formität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorhergehenden Stufe zu 
verknüpfen. 
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3.2.1 Honigerzeuger (HS) 

 
Die Bienenvölker müssen in Bayern gemeldet und zum Zeitpunkt des Honigeintrags in dem im 
Zeichen genannten Gebiet gehalten werden. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch eine schriftliche Bestätigung. 

GQ-Honig ist eindeutig gekennzeichnet zu lagern. 

 

3.2.2 Abfüller und Honigerzeugergemeinschaften (HEGs) (HS) 

 
GQ-Honig ist  

 getrennt von Nicht-GQ-Honig abzufüllen bzw. zu be- und verarbeiten sowie 

 eindeutig gekennzeichnet zu lagern. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch eine schriftliche Bestätigung. 

 

3.2.3 Groß- und Einzelhandel (HS) 

 
Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch eine schriftliche Bestätigung. 

 

3.3 Vertragsabschluss und Werbung  

 
Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Honig nutzen, verpflichten sich zum 
Abschluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 
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Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

3.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 

 
Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität – Bayern“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer 
und der sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 
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3.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 
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3.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

3.7 Export von Honig 

 
GQ-Honig-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur 
dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenznehmer ver-
traglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landessprache des 
Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Honig exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 

 

3.8 Übergangsbestimmungen 

 
Honig, der entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder nach ver-
gleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurde, kann bereits übergangsweise im 
Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ vermarktet 
werden. 

 

3.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 

 



  Seite 37 von 192 

  

4. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Kälber und Kalbfleisch 
 

Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, 
Schlachtung, Zerlegung, Großhandel und Endverkauf.  

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von Schlachtkörpern und zerlegtem 
Fleisch der Kategorie  

Kalbfleisch (KA) 

verliehen werden. Der Geltungsbereich des Zeichens GQ erstreckt sich für Kälber und Kalbflei-
scherzeugnisse analog der EU-Etikettierungs-VO Nr. 1760/2000 vom 17.07.2000. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme am Programm „Geprüfte Qualität“ in der geltenden 
Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Kälber und Kalbfleisch. Die Prüfkriterien stellen einen 
über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher.  

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen.  

 

4.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Kalbfleisch Beteiligten einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung des Tieres 
(Kalb ab Geburt bis zum fertigen Schlachttier), über den Tiertransport, die Schlachtung, Zerle-
gung, Verpackung und Lagerung (Reifezeit), Kühlung bis zum Angebot in der Fleischtheke. 

 

4.1.1 Kälber- und Kalbfleischerzeuger (QS) 

 
Die Kälber- und Kalbfleischerzeuger garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Quali-
tätskriterien erfüllen. Die Kriterien entsprechen den im Rahmen des Programms „Offene Stalltür“ 
festgelegten Qualitätsanforderungen:  

 Die eingesetzten Futtermittel müssen in der von der Normenkommission für Einzelfutter-
mittel im Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft erstellten Positivliste der zuge-
lassenen Futtermittel aufgeführt sein. 

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem.  
Hinsichtlich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten  
Allein- und Ergänzungsfuttermittel, Vormischungen, Mineralfutter, andere Mehrkompo-
nentenfuttermittel für Nutztiere sowie Milchaustauscher sind u. a. folgende Kriterien zu er-
füllen: 
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- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagement-
systems durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO), 

- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach  
EU-Recht auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren, 

- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller für jede Mischung mindestens drei 
Monate, 

 Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-
me/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 

 Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere Tierschutz- und Arzneimittelrecht. 

 Für die direktvermarktende Betriebe gilt außerdem, dass am Schlachtkörper kein Anzei-
chen von DFD-Fleisch zu erkennen sein darf. Die Schlachtkörper werden visuell kontrol-
liert, bei Verdachtsmomenten ist eine pH-Wert-Messung durchzuführen. Der pH-24-Wert 
darf hierbei nicht über 6,0 liegen. 

Darüber hinaus sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit bei Kälber- und Schlachtkälber-
transporten nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) be-
trägt höchstens vier Stunden.  

 Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle. 

 

4.1.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere VEZa (QS) 

 
Die VEZa garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Kriterien erfüllen:  

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. 

 Die reine Fahrtzeit bei Kälber- und Schlachtkälbertransporten nach Abschluss der Bela-
dung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchstens vier Stunden. 

 

4.1.3 Schlachtbetriebe und selbstschlachtende Metzger (QS) 

 
Die Schlachtbetriebe und die selbstschlachtenden Metzger garantieren, dass sie die nachfolgend 
aufgeführten Qualitätskriterien erfüllen: 

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. 

 Die reine Fahrtzeit bei Schlachtkälbertransporten nach Abschluss der Beladung bis zum 
Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchstens vier Stunden.  
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Für die Schlachtbetriebe gilt außerdem, dass am Schlachtkörper kein Anzeichen von DFD-
Fleisch zu erkennen sein darf. Die Schlachtkörper werden visuell kontrolliert, bei Verdachtsmo-
menten ist eine pH-Wert-Messung durchzuführen. Der pH-24-Wert darf hierbei nicht über 6,0 lie-
gen. 

 

4.1.4 Endverkaufsbetriebe (QS) 

 
Der Endverkaufsbetrieb hat die Kontinuität der Kühlkette zu gewährleisten. 

 

4.2 Herkunftssicherung (HS) 

 
Das Zeichen darf nur für Kalbfleisch verwendet werden, das dauerhaft und lückenlos von der Er-
zeugung über die Zerlegung bis zur Ladentheke einer bestimmten Herkunft zugeordnet werden 
kann (z. B. Bayern). Die Tiere für GQ-Kalbfleisch müssen diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmun-
gen“ entsprechen und in dem im Zeichen genannten Gebiet geboren, gehalten bzw. gemästet 
werden. 

Die Herkunftssicherung des Fleisches kann durch eine DNA-Feststellung ergänzt und belegt 
werden. 

Jedes Tier muss in der HI-Tier-Datenbank oder vergleichbaren Systemen erfasst sein und einen 
Tierpass mit allen relevanten Daten besitzen, der das Tier von der Geburt bis zum Schlachtbe-
trieb begleitet und in dem alle Veränderungen eingetragen sind. 

 

4.2.1 Kälbererzeuger (HS) 

 
Der Erzeugerbetrieb erklärt für Kälber, die nach der EU-Etikettierungsverordnung in Verbindung 
mit dem nationalen Recht, in Deutschland nach der Vieh-Verkehrs-Verordnung (nachfolgend: 
Kennzeichnungsrecht), mit Ohrmarkennummer gekennzeichnet sind, durch den Tierpass, dass 
die von ihm verkauften Kälber im Herkunftsgebiet Bayern geboren sind. Der Tierpass begleitet 
das Tier bis zur Schlachtung.  

Die Betriebsinhaber erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontroll-
zwecken befugt ist, anhand der Ohrmarkennummer über die HI-Tier-Datenbank Namen und An-
schrift des Kälbererzeugers einzuholen.  

Es erfolgt eine stichprobenartige Überprüfung der Verkaufsbelege und des Tierpasses. 
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4.2.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere – VEZa (HS) 

 
Die VEZa sind verpflichtet, die für die von ihnen ge- und verkauften Tiere ausgestellten Erklärun-
gen sorgfältig zu überprüfen. 

Sie garantieren, dass  

 die Angaben auf den Erklärungen mit den geforderten Merkmalen des Tieres überein-
stimmen, 

 während der Zeit des Gewahrsams der Tiere bei den VEZa deren Identität gewahrt 
bleibt.  

Die VEZa sind verpflichtet, die Erklärung der Vorstufe einzuholen. Sie müssen diese mit ihren 
entsprechenden Eintragungen versehen an den Abnehmer des Tieres weitergeben oder sie be-
stätigen gegenüber dem Abnehmer, dass das Tier mit der Ohrmarkennummer den Angaben der 
Erklärung der Vorstufe entspricht. Die Nachprüfbarkeit durch den Lizenznehmer oder seinen Be-
auftragten muss in jedem Fall gewährleistet sein.  

Tiere ohne Ohrmarken dürfen nicht im Rahmen des GQ-Programms gekennzeichnet und ver-
marktet werden.  

Die Unterlagen sind über einen Zeitraum von zwei Jahren aufzubewahren. 

 

4.2.3 Schlachtkälbererzeuger – SKE (HS) 

 
Die Schlachtkälbererzeuger garantieren, dass  

 die von ihnen abgegebenen Tiere mit den Tieren identisch sind, auf die sich die Anga-
ben in den Erklärungen der vorherigen Marktbeteiligten beziehen und  

 die von ihnen abgegebenen Tiere im Herkunftsgebiet Bayern gehalten bzw. gemästet 
wurden. 

Die SKE müssen die Erklärung (Einzelnachweis) oder die Bestätigung von der Vorstufe einholen 
und die Erklärung (Sammelnachweis) weitergeben.  

Tiere ohne Ohrmarken dürfen nicht im Rahmen der GQ-Qualitätsregelung gekennzeichnet und 
vermarktet werden.  

Die Dokumente müssen über einen Zeitraum von zwei Jahren aufbewahrt werden.  

 

4.2.4 Schlachtbetrieb (HS) 

 
Schlachtbetriebe, die im Rahmen der Qualitätsregelung GQ schlachten wollen, müssen durch 
den Lizenznehmer zugelassen werden und einen gültigen Vertrag mit dem Lizenznehmer besit-
zen. 
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Der Lizenznehmer oder der von ihm Beauftragte kennzeichnet im Schlachtbetrieb die Schlacht-
körper mit dem GQ-Zeichen. Damit wird sichergestellt, dass das mit dem  
GQ-Zeichen gekennzeichnete Fleisch diesen Bestimmungen entspricht.  

Der Schlachtbetrieb garantiert, dass das mit dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ gekennzeichnete 
Kalbfleisch diesen Bestimmungen entspricht. Der Schlachtbetrieb führt eine nachvollziehbare 
Trennung des GQ-Kalbfleisches von Kalbfleisch anderer Herkünfte durch. 

Der Schlachtbetrieb ist verpflichtet zur 
– Einholung der Erklärung von der Vorstufe und zur Weitergabe an den Lizenznehmer. Der Li-

zenznehmer bewahrt die Erklärung mindestens zwei Jahre auf. 

– Führung eines Schlachtprotokolls mit Zuordnung der Schlachtnummer zur Ohrmarkennummer 
des geschlachteten Tieres sowie zur Angabe des Schlachtgewichtes. Der Schlachtbetrieb be-
wahrt das Schlachtprotokoll mindestens zwei Jahre auf. 

– Ausstellung einer Garantieerklärung, die bescheinigt, dass die Schlachtkörper  
GQ-Fleisch sind. 

– Aufbewahrung der Durchschrift der Garantieerklärung GQ über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren. 

– Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste Stufe. 

 

4.2.5 Zerlegebetrieb (HS) 

 
Der Zerlegebetrieb garantiert, dass das von ihm verkaufte und abgegebene Kalbfleisch GQ-
Kalbfleisch ist. 

Der Zerlegebetrieb trennt die Zerlegung von GQ-Kalbfleisch von anderem Kalbfleisch und be-
wahrt das GQ-Kalbfleisch separat auf. Er stellt die räumliche und/oder zeitliche Trennung von 
GQ-Kalbfleisch in geschlossenen Partien oder durch eindeutige Kennzeichnung sicher. 

Der Zerlegebetrieb ist verpflichtet zur 

 Einholung der Garantieerklärung, Eintragung der geforderten Angaben in diese und 
Weitergabe an die nächste Vermarktungsstufe, 

 Protokollierung des gesamten Fleischeingangsgewichtes und der Zerlegegewichte, ge-
trennt nach GQ-Kalbfleisch und anderem Kalbfleisch.  

 

4.2.6 Metzger mit eigener Schlachtung (HS) 

 
Der Metzger garantiert, dass er ausschließlich GQ-Kälber aus dem Programm schlachtet und nur 
GQ-Kalbfleisch zukauft (Ausnahme: Kalbfleisch aus ökologischer Erzeugung). Die Vorgaben der 
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Rates vom 17.07.2000 bleiben davon unberührt.  

Der Metzger ist verpflichtet zur 
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 Protokollierung des Lebend- bzw. Schlachtgewichtes und des Frischfleischgewichtes des 
zugekauften GQ-Kalbfleisches sowie der an Nichtendverbraucher verkauften Mengen,  

 Protokollierung der laufenden Schlachtnummer, 

 Einholung und Aufbewahrung der Erklärung bzw. der Bestätigung,  

 Einholung der Garantieerklärung (GQ-Zukaufsware) und Aufbewahrung für -mindestens 
zwei Jahre, 

 entsprechenden Kennzeichnung von Kalbfleisch aus ökologischer Erzeugung.  

 

4.2.7 Endverkaufsbetrieb (HS) 

 
Die Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet, 

 ausschließlich GQ-Kalbfleisch zu verwenden (Ausnahme: Kalbfleisch aus ökologischer 
Erzeugung). Die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Rates vom 
17.07.2000 bleiben davon unberührt.  

 die Garantieerklärung von der Vorstufe einzuholen und zusammen mit den Kauf-belegen 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren,  

 Fleisch aus ökologischer Erzeugung eindeutig kenntlich zu machen.  

 

4.3 Vertragsabschluss und Werbung 

 
Alle in den Abschnitten Qualitätssicherung und Herkunftssicherung genannten Betriebe, die mit 
GQ-Kalbfleisch handeln und das Zeichen nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zei-
chennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer.  

Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen über ihren Hauptbetrieb im Nutzungsvertrag einge-
bunden sein und dem Lizenznehmer bekanntgemacht werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe -(einschließlich 
der Filialen bzw. Verkaufsstellen) die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitäts-
regelung „Geprüfte Qualität“ zuzulassen.  

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden.  

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 
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4.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – 

Überwachung und Aufsicht durch den Zeichenträger 

 
Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ ein. Er kontrolliert die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er 
kann diese Aufgaben an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Bei den Kontrollen sind stichprobenweise die Informationen aus der HI-Tier-Datenbank zum Da-
tenabgleich zu verwenden. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke.  

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Quali-
tät – Bayern“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und 
der sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen.  

Eine kontinuierliche Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte erfolgt durch den im 
Rahmen der Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Rinder und Rindfleisch eingerichteten Len-
kungsausschuss.  

 

4.5 Maßnahmen bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes:  

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen.  
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- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen.  

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden.  

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder den sonstigen Programmteilnehmern Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden.  

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstelle 
eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

4.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer, soweit staatliche Mittel nicht zur Verfügung stehen.  

 

4.7 GQ-Kalbfleisch-Export  

 
GQ-Kalbfleischlieferungen ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, 
sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenzneh-
mer vertraglich verpflichten, die Schlachtkörper und Teilstücke mit einem Zertifikat des Lizenz-
nehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern.  

Der Schlacht- und Zerlegebetrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann.  
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Für den GQ-Kalbfleisch-Export entfallen nachfolgend aufgeführte Verpflichtungen aus den „Qua-
litäts- und Prüfbestimmungen“: 
4.2.4 Schlachtbetrieb, fünfter Spiegelstrich, „Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste 

Stufe“. 
4.2.5 Zerlegebetrieb, erster Spiegelstrich, ab „Weitergabe an die nächste Vermarktungsstufe“. 
 

4.8 Inkrafttreten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft.  
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5. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Lämmer und Lammfleisch 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, 
Schlachtung, Zerlegung, Großhandel und Endverkauf.  

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von Schlachtkörpern und zerlegtem 
Fleisch der Kategorie 

Lammfleisch (L) 

verliehen werden. Der Geltungsbereich des Zeichens GQ erstreckt sich auf Lammfleisch. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Lämmer und Lammfleisch. Die Prüfkriterien stellen ei-
nen über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher.  

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen.  

 

5.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Lammfleisch Beteiligten einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung des Tie-
res (Lamm ab Geburt bis zum fertigen Schlachttier mit einem Lebensalter von maximal 9 Mona-
ten), über den Tiertransport, die Schlachtung, -Zerlegung, Verpackung und Lagerung (Reifezeit), 
Kühlung bis zum Angebot in der Fleischtheke. 

 

5.1.1 Schlachtlämmererzeuger (QS) 

 
Die Schlachtlämmererzeuger garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Qualitätskrite-
rien erfüllen. Die Kriterien entsprechen den im Rahmen des Programms „Offene Stalltür“ festge-
legten Qualitätsanforderungen:  

 Die eingesetzten Futtermittel müssen in der von der Normenkommission für Einzelfutter-
mittel im Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft erstellten Positivliste der zuge-
lassenen Futtermittel aufgeführt sein. 

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem.  
Hinsichtlich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten Allein- 
und Ergänzungsfuttermittel, Vormischungen, Mineralfutter, andere Mehrkomponentenfut-
termittel für Nutztiere sowie Milchaustauscher sind u. a. folgende Kriterien zu erfüllen: 
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- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagement-
systems durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO), 

- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach  
EU-Recht auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren, 

- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller für jede Mischung -mindestens 
drei Monate. 

 Verbot der Verfütterung von Speiseabfällen. 

 Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-
me/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 

 Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere Tierschutz und Arzneimittelrecht. 

 Für direktvermarktende Betriebe gilt, dass kein DFD-Fleisch mit dem Zeichen GQ ge-
kennzeichnet und vermarktet werden darf. Es ist deshalb sicherzustellen, dass der pH-
24-Wert nicht über 6,0 liegt. 

Darüber hinaus sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit bei Schlachtlämmertransporten 
nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchs-
tens vier Stunden.  

 Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle. 

 

5.1.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere - VEZa (QS) 

 
Die VEZa garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Kriterien erfüllen:  

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. 

 Die reine Fahrtzeit bei Schlachtlämmertransporten nach Abschluss der Beladung bis zum 
Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchstens vier Stunden.  

5.1.3 Schlachtbetriebe und selbstschlachtende Metzger (QS) 

 
Die Schlachtbetriebe und die selbstschlachtenden Metzger garantieren, dass sie die nachfolgend 
aufgeführten Qualitätskriterien erfüllen: 

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. 
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 Die reine Fahrtzeit bei Schlachtlämmertransporten nach Abschluss der Beladung bis zum 
Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchstens vier Stunden.  

Für die Schlachtbetriebe gilt außerdem, dass 

 am Schlachtkörper bei Fleisch, das mit dem Zeichen GQ gekennzeichnet und vermarktet 
wird, kein Anzeichen von DFD-Fleisch zu erkennen sein darf, 

 der pH-24-Wert nicht über 6,0 (in der Keule) liegen darf.  

 

5.1.4 Endverkaufsbetriebe (QS) 

 
Der Endverkaufsbetrieb hat die Kontinuität der Kühlkette zu gewährleisten. 

Vakuumverpackte, frische Ware darf maximal 6 Wochen (einschließlich Reifung) gelagert wer-
den.  

 

5.2 Herkunftssicherung (HS) 

 
Das Zeichen darf nur für Fleisch verwendet werden, das dauerhaft und lückenlos von der Erzeu-
gung über die Zerlegung bis zur Ladentheke einer bestimmten Herkunft zugeordnet werden kann 
(z. B. Bayern). Die Tiere für GQ-Fleisch müssen diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ent-
sprechen und in dem im Zeichen genannten Gebiet geboren, gehalten und gemästet werden. 

Die Herkunftssicherung des Fleisches kann durch eine DNA-Feststellung ergänzt und belegt 
werden. 

 

5.2.1 Schlachtlämmererzeuger (HS) 

 
Der Erzeugerbetrieb erklärt für Lämmer, die nach nationalem Recht, in Deutschland nach der 
Vieh-Verkehrs-Verordnung (nachfolgend: Kennzeichnungsrecht), mit Ohrmarkennummer ge-
kennzeichnet sind, dass die von ihm verkauften Lämmer im jeweiligen Herkunftsgebiet geboren 
sind. Der Beleg begleitet das Tier bis zur Schlachtung.  

Die Betriebsinhaber erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontroll-
zwecken befugt ist, anhand der Ohrmarkennummer über die zuständigen Stellen Name und An-
schrift des Lämmererzeugers einzuholen.  

Es erfolgt eine stichprobenartige Überprüfung der Verkaufsbelege und des Bestandsverzeichnis-
ses.  

Tiere ohne Ohrmarken dürfen nicht im Rahmen des GQ-Programms gekennzeichnet und ver-
marktet werden.  
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Die Dokumente müssen über einen Zeitraum von zwei Jahren aufbewahrt werden.  

 

5.2.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere – VEZa (HS) 

 
Die VEZa sind verpflichtet, die für die von ihnen ge- und verkauften Tiere ausgestellten Erklärun-
gen sorgfältig zu überprüfen. 

Sie garantieren, dass  

 die Angaben auf den Erklärungen mit den geforderten Merkmalen der Tiere übereinstim-
men, 

 während der Zeit des Gewahrsams der Tiere bei den VEZa deren Identität gewahrt bleibt.  

Die VEZa sind verpflichtet, die Erklärung der Vorstufe einzuholen. Sie müssen diese mit ihren 
entsprechenden Eintragungen versehen an den Abnehmer des Tieres weitergeben oder sie be-
stätigen gegenüber dem Abnehmer, dass das Tier mit der Ohrmarkennummer den Angaben der 
Erklärung der Vorstufe entspricht. Die Nachprüfbarkeit durch den Lizenznehmer oder seinen Be-
auftragten muss in jedem Fall gewährleistet sein.  

Tiere ohne Ohrmarken dürfen nicht im Rahmen des GQ-Programms gekennzeichnet und ver-
marktet werden.  

Die Unterlagen sind über einen Zeitraum von zwei Jahren aufzubewahren. 

 

5.2.3 Schlachtbetrieb (HS) 

 
Schlachtbetriebe, die im Rahmen des Programms GQ schlachten wollen, müssen durch den Li-
zenznehmer zugelassen werden und einen gültigen Vertrag mit dem Lizenznehmer besitzen. 

Der Lizenznehmer oder der von ihm Beauftragte kennzeichnet im Schlachtbetrieb die Schlacht-
körper mit dem GQ-Zeichen. Damit wird sichergestellt, dass das mit dem GQ-Zeichen gekenn-
zeichnete Fleisch diesen Bestimmungen entspricht.  

Der Schlachtbetrieb garantiert, dass das mit dem GQ-Zeichen gekennzeichnete Fleisch diesen 
Bestimmungen entspricht. Der Schlachtbetrieb führt eine nachvollziehbare Trennung des GQ-
Fleisches von Fleisch anderer Herkünfte durch. 

Der Schlachtbetrieb ist verpflichtet zur 

 Einholung der Erklärung von der Vorstufe und zur Weitergabe an den Lizenznehmer. Der 
Lizenznehmer bewahrt die Erklärung mindestens zwei Jahre auf. 

 Führung eines Schlachtprotokolls mit Zuordnung der Schlachtnummer zur Ohrmarken-
nummer des geschlachteten Tieres sowie zur Angabe des Schlachtgewichtes. Der 
Schlachtbetrieb bewahrt das Schlachtprotokoll mindestens zwei Jahre auf. 
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 Ausstellung einer Garantieerklärung, die bescheinigt, dass die Schlachtkörper GQ-Fleisch 
sind. 

 Aufbewahrung der Durchschrift der Garantieerklärung GQ über einen Zeitraum von zwei 
Jahren. 

 Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste Stufe. 

 

5.2.4 Zerlegebetrieb (HS) 

 
Der Zerlegebetrieb garantiert, dass das von ihm verkaufte und abgegebene Fleisch  
GQ-Fleisch ist. 

Der Zerlegebetrieb trennt die Zerlegung von GQ-Fleisch von anderem Fleisch und bewahrt das 
GQ-Fleisch separat auf. Er stellt die räumliche und/oder zeitliche Trennung von GQ-Fleisch in 
geschlossenen Partien oder durch eindeutige Kennzeichnung sicher. 

Der Zerlegebetrieb ist verpflichtet zur 

 Einholung der Garantieerklärung, Eintragung der geforderten Angaben in diese und Wei-
tergabe an die nächste Vermarktungsstufe, 

 Protokollierung des gesamten Fleischeingangsgewichtes und der Zerlegegewichte, ge-
trennt nach GQ-Fleisch und anderem Fleisch.  

 

5.2.5 Metzger mit eigener Schlachtung (HS) 

 
Der Metzger garantiert, dass er ausschließlich GQ-Lämmer aus dem Programm schlachtet und 
nur GQ-Lammfleisch zukauft (Ausnahme: Zusatzangebote von Lammfleisch mit eindeutig dekla-
rierter und nachvollziehbarer Herkunft, sowie von Lammfleisch aus der ökologischen Erzeu-
gung). 

 
Der Metzger ist verpflichtet zur 

 Protokollierung des Lebend- bzw. Schlachtgewichtes und des Frischfleischgewichtes des 
zugekauften GQ-Fleisches sowie der an Nichtendverbraucher verkauften Mengen,  

 Protokollierung der laufenden Schlachtnummer, 

 Einholung und Aufbewahrung der Erklärung bzw. der Bestätigung,  

 Einholung der Garantieerklärung (GQ-Zukaufsware) und Aufbewahrung für mindestens 
zwei Jahre, 

 entsprechenden Kennzeichnung von Fleisch aus eindeutig deklarierter und nachvollzieh-
barer Herkunft sowie aus ökologischer Erzeugung.  
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5.2.6 Endverkaufsbetrieb (HS) 

 
Die Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet, 

 ausschließlich GQ-Lammfleisch zu verwenden (Ausnahme: Zusatzangebote von Lamm-
fleisch mit eindeutig deklarierter und nachvollziehbarer Herkunft, sowie von Lammfleisch 
aus der ökologischen Erzeugung). 

 die Garantieerklärung von der Vorstufe einzuholen und zusammen mit den Kaufbelegen 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  

 Fleisch aus eindeutig deklarierter und nachvollziehbarer Herkunft, sowie aus ökologischer 
Erzeugung eindeutig kenntlich zu machen. 

 

5.3 Vertragsabschluss und Werbung 

 
Alle in den Abschnitten Qualitätssicherung und Herkunftssicherung genannten Betriebe, die mit 
GQ-Lammfleisch handeln und das Zeichen nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zei-
chennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer.  

Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen über ihren Hauptbetrieb im Nutzungsvertrag einge-
bunden sein und dem Lizenznehmer bekanntgemacht werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe -(einschließlich 
der Filialen bzw. Verkaufsstellen) die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten gemäß § 8 Abs. 4der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qua-
litätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ zuzulassen.  

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden.  

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

5.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen –  

Überwachung und Aufsicht durch den Zeichenträger 

 
Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ ein. Er kontrolliert die Einhal-
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tung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er 
kann diese Aufgaben an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Bei den Kontrollen sind stichprobenweise die Informationen aus der zuständigen Stelle zum Da-
tenabgleich zu verwenden. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke.  

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen.  

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie der Verbraucher zu-
sammen. Unter Federführung des Zeichenträgers trifft sich dieser Lenkungsausschuss mindes-
tens einmal jährlich. 

 

5.5 Maßnahmen bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes:  

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen.  

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen.  
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- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden.  

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder den sonstigen Programmteilnehmern Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehenden Absätzen verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden.  

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen.  

Der von der Vertragsstrafe oder Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstelle 
eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

5.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer, soweit staatliche Mittel nicht zur Verfügung stehen.  

 

5.7 GQ-Lammfleisch-Export  

 
GQ-Lammfleischlieferungen ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden 
soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenz-
nehmer vertraglich verpflichten, die Schlachtkörper und Teilstücke mit einem Zertifikat des Li-
zenznehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern.  

Der Schlacht- und Zerlegebetrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann.  

Für den GQ-Lammfleisch-Export entfallen nachfolgend aufgeführte Verpflichtungen aus den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“: 
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5.2.3 Schlachtbetrieb, fünfter Spiegelstrich, „Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste 
Stufe“. 

5.2.4 Zerlegebetrieb, erster Spiegelstrich, ab „Weitergabe an die nächste -Vermarktungsstufe“. 

 

5.8 Inkrafttreten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft.  
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6. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Masthähnchen und Masthähnchenfleisch so-

wie Puten und Putenfleisch 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Mast, Schlachtung, Zerle-
gung und Vermarktung bzw. Endverkauf. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von ganzen Schlachtkörpern und 
Fleischteilstücken von  

Masthähnchen und Puten 
verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Masthähnchen/Masthähnchenfleisch und Pu-
ten/Putenfleisch. Die Prüfkriterien stellen einen über den gesetzlichen Standards liegenden Qua-
litätsstandard sicher.  

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen.  

 

6.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von ganzen Schlachtkörpern und Fleischteilstücken von GQ-Masthähnchen und GQ-
Puten eingebundenen Marktbeteiligten einzuhalten (Landwirte, Schlachtereien, Zerlegebetriebe, 
Endverkaufsbetriebe). Sie reichen von der Mast der Tiere, über die Schlachtung, Zerlegung, 
Verpackung, Lagerung und Kühlung bis zum Angebot in der Fleischtheke. Die Einhaltung der 
nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

 

6.1.1 Mastbetriebe (QS)  

 
Die Mastbetriebe garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Qualitätskriterien erfüllen. 
Die Kriterien entsprechen den im Rahmen des Programms „Offene Stalltür“ festgelegten Quali-
tätsanforderungen: 

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem. Hinsicht-
lich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten Allein- und Er-
gänzungsfuttermittel, Vormischungen und Mineralfutter sind u. a. folgende Kriterien zu er-
füllen: 

- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagement-systems 
durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO), 
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- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach EU-Recht 
auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren, 

- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller für jede Mischung mindestens drei 
Monate. 

 Verbot der Verfütterung fischmehlhaltiger Mischfuttermittel. 

 Rohprotein-arme Futtermischung (RAM-Futter) mit Zusatz von Phytase und mindestens 
zwei essentiellen Aminosäuren. 

 10% Beifütterung von Ganzkörnerweizen im Durchschnitt der Produktion. 
 
Darüber hinaus gelten folgende Anforderungen: 

 Maximal zulässige Aufstallungsdichte 5% unter den bundeseinheitlichen Eckwerten bei 
Puten, ebenso bei Masthähnchen falls im Sommer keine Hyper-Thermie-Prophylaxe 
(Kühlsysteme und/oder Zusatzlüftung) betrieben wird. 

 Zusätzliche Zwangslüftung bei Puten in Offenställen. 

 Salmonellenuntersuchung (mindestens 1 Kotsammelprobe bzw. Tupferprobe je Stall und 
Durchgang) mindestens eine Woche vor der Schlachtung bei Masthähnchen, mindestens 
vier Wochen vor der Schlachtung bei Puten. 

 Serviceperioden zwischen zwei Mastdurchgängen von mindestens 7 Tagen. 

 Reinigung und Desinfektion nach jedem Mastdurchgang ausschließlich mit von der Deut-
schen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) gelisteten und geprüften Mitteln. 

 Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung bezüglich artgerechte Haltung und Produk-
tionstechnik mindestens einmal jährlich. 

 Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-
me/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 
 

6.1.2 EU-zugelassene Großschlachtereien und Zerlegebetriebe (QS) 

 
Der Schlacht- bzw. Zerlegebetrieb verpflichtet sich, 

 Salmonellenkontrollen am Schlachtband durchführen. Die Salmonellenuntersuchung von 
Schlachtkörpern und Teilstücken hat routine- und regelmäßig im Rahmen der betriebli-
chen Eigenkontrollen zu erfolgen. 

 Ein 2-Phasenkühlverfahren (Einzeltrockenkühlung mittels Luftstrom, Endkühlung nach 
Bearbeitung und Verpackung) einzusetzen. 

 Die Kontinuität der Kühlkette (maximal 4° C) bis zur Abgabe an den Handel sicherzustel-
len. 

Hinsichtlich der Produktqualität gelten folgende Anforderungen: 
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 Brat- bzw. grillfertige Hähnchen müssen ein Nenngewicht von mindestens 850 g, bei 
Tierkörpern ohne Hals und Innereien mindestens 800 g aufweisen und 

 dürfen nicht im Wasserbad gekühlt (Gegenstrom-Tauchkühlung) werden und müssen 

 schlachtfrisch bei maximal 4° C oder schockgefroren und bei – 18° C gelagert werden. 

 Hähnchen/Hähnchenteilstücke und Puten/Putenteilstücke erfüllen hinsichtlich der Be-
schaffenheit und des Aussehens mindestens die Qualitätsmerkmale der gesetzlichen 
Handelsklassen A, gemäß Art. 6 der Verordnung (EWG) 1538/91. Die Kennzeichnung er-
folgt nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

6.1.3 Schlachtereien mit Direktvermarktung bzw. geringer Kapazität (QS) 

 
Landwirtschaftliche Betriebe mit geringer Produktion sowie Schlachtbetriebe mit geringer Kapazi-
tät garantieren ein HACCP–Konzept, dass mindestens folgende Punkte berücksichtigt: 

 Jährliche Hygieneschulung der Mitarbeiter mit Dokumentation. 

 Liste über Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen (mit DVG geprüften Mitteln) in der 
Schlachterei und Verarbeitungsräumen. 

 Liste zur täglichen Überwachung der Kühleinrichtungen und Garantie der Kühlkette auf 
maximal 4° C bis zur Abgabe an den Endverbraucher. 

 Salmonellenkontrolle (Kotproben) der Schlachttiere mindestens zweimal jährlich. 
 
Hinsichtlich der Produktqualität gelten folgende Anforderungen: 

 Brat- bzw. grillfertige Hähnchen müssen ein Nenngewicht von mindestens 850 g, bei 
Tierkörpern ohne Hals und Innereien mindestens 800 g aufweisen und 

 dürfen nicht im Wasserbad gekühlt (Gegenstrom-Tauchkühlung) werden und müssen 

 schlachtfrisch bei maximal 4° C oder schockgefroren und bei – 18° C gelagert werden. 

 Hähnchen/Hähnchenteilstücke und Puten/Putenteilstücke erfüllen hinsichtlich der Be-
schaffenheit und des Aussehens mindestens die Qualitätsmerkmale der gesetzlichen 
Handelsklassen A, gemäß Art. 6 der Verordnung (EWG) 1538/91. Die Kennzeichnung er-
folgt nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

6.1.4 Endverkaufsbetriebe (LEH-Geschäfte, Metzger, Gaststätten, Großküchen und 

Sonstige) (QS) 

 
Endverkaufsbetriebe, die GQ-Hähnchen/Hähnchenteilstücke bzw. GQ-Puten/Putenteilstücke 
ausschließlich lose beziehen, diese als GQ-Hähnchen/Hähnchenteilstücke bzw. GQ-
Puten/Putenteilstücke ausschließlich lose anbieten und mit dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ 
werben, sind verpflichtet ausschließlich GQ-Hähnchen/ Hähnchenteilstücke bzw. GQ-
Puten/Putenteilstücke frisch oder gefrostet zu verwenden (Ausnahme: Fleisch aus ökologischer 
Erzeugung). 
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Endverkaufsbetriebe, die GQ-Hähnchen/Hähnchenteilstücke bzw. GQ-Puten/Putenteilstücke 
verpackt und mit dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ gekennzeichnet beziehen, diese als GQ-
Hähnchen/Hähnchenteilstücke bzw. GQ-Puten/Putenteilstücke verpackt und mit dem Zeichen 
„Geprüfte Qualität“ gekennzeichnet anbieten und mit dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ werben, 
sind verpflichtet sicherzustellen, dass keine Verwechslung mit verpackten Nicht-GQ-
Hähnchen/Hähnchenteilstücken bzw. Nicht-GQ-Puten/Putenteilstücken stattfindet. 

 

2 Herkunftssicherung (HS) 

Das Zeichen darf nur für Masthähnchenfleisch bzw. Putenfleisch verwendet werden, das dauer-
haft und lückenlos von der Mast über die Zerlegung bis zur Ladentheke einer bestimmten Her-
kunft zugeordnet werden kann (z. B. Bayern). Die Tiere für GQ-Fleisch müssen diesen „Quali-
täts- und Prüfbestimmungen“ entsprechen und in dem im Zeichen genannten Gebiet geboren, 
gehalten und gemästet werden.  Die Kontrolle der Herkunftssicherung erfolgt stichprobenweise 
durch die Kontrollstelle. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentati-
on nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der GQ-Masthähnchen bzw. GQ-Puten sowie 
des GQ-Masthähnchenfleisch bzw. GQ-Putenfleisch mit den Bestimmungen dieser „Qualitäts- 
und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste Stufe weitergegeben bzw. von 
der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Beleg, der diese Konformität bestä-
tigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 

 

6.1.5 Mastbetriebe (HS) 

 
Der Mastbetrieb erklärt für GQ-Masthähnchen bzw. GQ-Puten, dass die von ihm verkauften GQ-
Masthähnchen bzw. GQ-Puten diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ entsprechen und in 
Bayern aufgezogen, gehalten und gemästet wurden. 

 

6.1.6 EU-zugelassene Großschlachtereien und Zerlegebetriebe (HS) 

 
Der Schlacht- bzw. Zerlegebetrieb verpflichtet sich, 

 Dass die Hähnchen bzw. Puten, aus denen GQ-Hähnchen- bzw. GQ-Putenfleisch ge-
wonnen wird, aus GQ-zertifizierten Mastbetrieben stammen. 

 Hähnchen bzw. Puten aus dem GQ-Programm chargenweise zu schlachten, separat zu 
lagern, zu zerlegen und zu deklarieren. 

 Ein Schlachtprotokoll mit Datum über Anzahl, Lebendgewicht, Schlachtgewicht und Zer-
legegewicht getrennt nach GQ-Hähnchen- bzw. GQ-Putenfleisch und Nicht-GQ- Hähn-
chenfleisch bzw. Nicht-GQ-Putenfleisch zu führen.  
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 Eine Zuordnung der Schlachtnummer zur Betriebsnummer des GQ-Hähnchen- bzw. GQ-
Putenmästers und der Gesundheitsbescheinigung zu garantieren. 

 GQ-Hähnchen/Hähnchenteilstücke bzw. GQ-Puten/Putenteilstücke, die in Endverpa-
ckungen abgegeben werden, mit dem GQ-Zeichen dauerhaft zu kennzeichnen, wenn 
auch Nicht-GQ-Hähnchen/Hähnchenteilstücke bzw. Nicht-GQ-Puten/Putenteilstücke ver-
kauft werden. 

Werden Endverkaufsbetriebe mit Zeichennutzungsvertrag gemäß Ziffer 6.1.4 mit GQ-
Hähnchen/Hähnchenteilstücken bzw. GQ-Puten/Putenteilstücken beliefert, genügt eine Kenn-
zeichnung der Umverpackung. 

 

6.1.7 Schlachtereien mit Direktvermarktung bzw. geringer Kapazität 

 
Landwirtschaftliche Betriebe mit geringer Produktion mit Direktvermarktung verpflichten sich, die 
Anzahl der Schlachttiere oder verarbeiteter Teilstücke zu dokumentieren. 

Schlachtereien und Zerlegebetriebe mit geringer Kapazität verpflichten sich: 

 Nur Hähnchen bzw. Puten aus dem eigenen GQ-zertifizierten Mastbetrieb zu schlachten, 
zu zerlegen und zu vermarkten, oder Hähnchen/Hähnchenteilstücke bzw. Pu-
ten/Putenteilstücke ausschließlich aus GQ-zertifizierten Mastbetrieben oder GQ-
zertifizierten Großschlachtereien zuzukaufen.  

 Die Herkunft und Anzahl der Schlachttiere oder verarbeiteter Teilstücke zu dokumentie-
ren. 

 

6.1.8 Endverkaufsbetriebe (LEH-Geschäfte, Metzger, Gaststätten, Großküchen und 

Sonstige) (HS) 
 

Endverkaufsbetriebe, die GQ-Masthähnchen/Masthähnchenteilstücke bzw. GQ-Puten/Putenteil-
stücke ausschließlich lose beziehen, diese als GQ-Masthähnchen/ Masthähnchenteilstücke bzw. 
GQ-Puten/Putenteilstücke ausschließlich lose anbieten und mit dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ 
werben, sind verpflichtet,  

 Ausschließlich GQ-Fleisch zu verwenden (Ausnahme: Zusatzangebot aus ökologischer 
Erzeugung). 

 Fleisch aus ökologischer Erzeugung eindeutig zu kennzeichnen. 

 Die an Nichtendverbraucher verkauften Mengen GQ-Masthähnchenfleisch bzw. GQ-
Putenfleisch zu protokollieren. 

Endverkaufsbetriebe, die GQ-Masthähnchen/Masthähnchenteilstücke bzw. GQ-Puten/Putenteil-
stücke verpackt und mit dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ gekennzeichent beziehen, diese als 
GQ-Masthähnchen/ Masthähnchenteilstücke bzw. GQ-Puten/Putenteilstücke verpackt und mit 
dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ gekennzeichnet anbieten und mit dem Zeichen „Geprüfte Quali-
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tät“ werben, sind verpflichtet sicherzustellen, dass keine Verwechslung mit Nicht-GQ-
Masthähnchen/Masthähnchenteilstücken bzw. Nicht-GQ-Puten/Putenteilstücken stattfindet. 

 

6.2 Vertragsabschluss und Werbung 

 
Alle in den Abschnitten Qualitätssicherung und Herkunftssicherung genannten Betriebe, die mit 
GQ-Hähnchen/GQ-Puten und GQ-Hähnchenfleisch/GQ-Putenfleisch handeln und das Zeichen 
nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenzneh-
mer. 

Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen über ihren Hauptbetrieb im Nutzungsvertrag einge-
bunden sein und dem Lizenznehmer bekanntgemacht werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen bzw. Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
einzuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

 

6.3 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 

 
Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ ein. Er kontrolliert die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er 
kann diese Aufgaben an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in Prüfplänen zu regeln. Diese 
sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 
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Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle der vom Li-
zenznehmer beauftragten Zertifizierungsstelle zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität – Bayern“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer 
und der sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen.  

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie der Verbraucher zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

6.4 Maßnahmen bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden.  

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
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gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

6.5 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

6.6 GQ-Masthähnchen- bzw. GQ-Putenexport  

 
GQ-Masthähnchenfleisch- bzw. GQ-Putenfleischlieferungen ins Ausland, für die dort mit dem 
GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unter-
nehmen gegenüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Schlachtkörper und Teilstü-
cke mit einem Zertifikat in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Schlacht- und Zerlegebetrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 

 

6.7 Übergangsbestimmungen 

 
GQ-Masthähnchen/-fleisch und GQ-Puten/-fleisch, die bzw. das entsprechend den vorliegenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen 
erzeugt wurde, können bereits bzw. kann bereits übergangsweise im Rahmen des Programms 
„Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ vermarktet werden. 

 

6.8 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft.  
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7. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung und 
Verarbeitung. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) kann zur Kennzeichnung von 
Milch (Kuhmilch) und Erzeugnissen auf Milchbasis 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der je-
weils geltenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Milch (Kuhmilch) und Erzeugnisse auf Milchbasis. Die 
Prüfkriterien stellen einen über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

7.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Milch (Kuhmilch) und Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis Beteiligten einzuhalten. 
Sie reichen von der Haltung der Milchkühe, über die Fütterung bis zu den Qualitätsanforderun-
gen bei der Gewinnung und Verarbeitung der Milch (Kuhmilch) und bei der Herstellung von Er-
zeugnissen auf Milchbasis. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumen-
tation nachzuweisen. 

 

7.1.1 Milcherzeuger (QS)  

 
Die Milcherzeuger garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Qualitätskriterien erfüllen. 

Die Kriterien entsprechen den im Rahmen des Programms „Offene Stalltür“ festgelegten Quali-
tätsanforderungen: 

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem.  
Hinsichtlich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten Allein- 
und Ergänzungsfuttermittel, Vormischungen, Mineralfutter, andere Mehrkomponentenfut-
termittel für Nutztiere sowie Milchaustauscher sind u. a. folgende Kriterien zu erfüllen: 
- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagementsys-

tems durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO), 
- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach EU-

Recht auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren, 
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- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller für jede Mischung mindestens drei 
Monate, 

- Hersteller von Mischfutter für Milchvieh verpflichten sich zur Durchführung von regel-
mäßigen Untersuchungen auf die nachfolgend festgelegten Parameter und erklären, 
die festgelegten Richtwerte einzuhalten: 
- Aflatoxin B1 (Richtwert: 0,001 mg/kg Futtermittel),  
- Dioxine (Richtwert: zwischen 0,1 und 0,4 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg Trockensub-

stanz und Komponenten; entsprechend der typischen Hintergrundbelastung) so-
wie 

- Polychlorierte Biphenyle (PCB) der Schadstoffhöchstmengen-VO  
(Richtwert: 0,005 mg je Kongener/kg Futtermitteltrockenmasse;  
Quelle: VDI-Richtlinie 2310). 

Darüber hinaus sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-
me/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 

 Durchführung der betrieblichen Eigenkontrolle. 
 

7.1.2 Molkereien (QS) 

 
Die Molkereien garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Kriterien erfüllen:  

 90 % der Anlieferungsmilch (Kuhmilch), die zum Zweck der Zeichennutzung für die Her-
stellung von GQ-Milch (Kuhmilch) und Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis verwendet wird, 
muss die Kriterien der S-Klasse nach § 3 Abs. 3 Milch-Güteverordnung erfüllen. 

 Anlieferungsmilch (Kuhmilch), die zum Zweck der Zeichennutzung für die Herstellung von 
GQ-Milch (Kuhmilch) und Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis verwendet wird, muss regel-
mäßig durch akkreditierte Prüfstellen auf Aflatoxin M 1 untersucht werden. Ein Grenzwert 
von 10 Nanogramm pro Kilogramm Milch darf hierbei nicht überschritten werden. 

Die Dokumentation der betriebseigenen Kontrollen und Nachweise gemäß § 16 Milchverordnung 
sind auf Verlangen vorzulegen. 
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7.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Milch (Kuhmilch) und Erzeugnisse auf Milchbasis verwendet werden, 
die dauerhaft und lückenlos von der Erzeugung bis zum Molkereibetrieb einer bestimmten Her-
kunft zugeordnet werden können (z. B. Bayern). GQ-Milch (Kuhmilch) und Erzeugnisse auf GQ-
Milchbasis müssen diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ entsprechen und in dem im Zei-
chen genannten Gebiet (z. B. Bayern) erzeugt und hergestellt werden. GQ-Milch muss von 
Milchkühen stammen, die in dem im Zeichen genannten Gebiet (z. B. Bayern) aufgezogen und 
gehalten werden. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation 
nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der GQ-Milch (Kuhmilch) bzw. der Erzeug-
nisse auf GQ-Milchbasis bestätigt, muss jeweils an die nächste Stufe weitergegeben werden 
bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Beleg, der diese Konfor-
mität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorhergehenden Stufe zu 
verknüpfen. 

 

7.2.1 Milcherzeuger (HS) 

 
Der Milcherzeugerbetrieb erklärt für Milchkühe, die nach der EU-Etikettierungs-Verordnung in 
Verbindung mit dem nationalen Recht, in Deutschland nach der Vieh-Verkehrs-Verordnung, mit 
Ohrmarkennummer gekennzeichnet sind, durch den Tierpass, dass die von ihm gehaltenen 
Milchkühe im jeweiligen Herkunftsgebiet aufgezogen wurden. Bei zugekauften Tieren ist der 
Kaufbeleg bis zum Ausscheiden des Tieres aus dem Betrieb aufzubewahren. 

Die an die Molkerei gelieferte Milch und die Einhaltung der Güteklasse sind durch die monatli-
chen Milchgeldabrechnungen nachzuweisen. Diese sind ein Jahr aufzubewahren. 

 

7.2.2 Molkereien (HS) 

 
Die Anlieferungsmilch (Kuhmilch), die zum Zweck der Zeichennutzung für die Herstellung von 
GQ-Milch (Kuhmilch) und Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis verwendet wird, muss aus Milchbe-
trieben stammen, die Teilnehmer am Programm „Geprüfte Qualität“ sind. 

GQ-Milch (Kuhmilch) und Erzeugnisse auf GQ-Milchbasis sind auf allen Erfassungsstufen ge-
trennt von Nicht-GQ-Milch und Erzeugnissen auf Nicht-GQ-Milchbasis zu erfassen und zu lagern. 

Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Auflistung über die bezogenen und verkauften Mengen, getrennt nach GQ-Milch (Kuh-
milch) und Nicht-GQ-Milch sowie GQ-Erzeugnissen auf Milchbasis und Erzeugnissen auf 
Nicht-GQ-Milchbasis. 
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 Auflistung aller durchgeführten Maßnahmen bei der Erfassung, der Verarbeitung der 
Milch und bei der Herstellung von Erzeugnissen auf Milchbasis getrennt nach GQ-Milch 
(Kuhmilch) und Nicht-GQ-Milch sowie nach Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis und Er-
zeugnissen auf Nicht-GQ-Milchbasis. 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandsliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 

7.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle in den Abschnitten Qualitätssicherung und Herkunftssicherung genannten Betriebe, die GQ-
Milch (Kuhmilch) herstellen oder mit GQ-Milch (Kuhmilch) und Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis 
handeln und das Zeichen nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertra-
ges mit dem Lizenznehmer. 

Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten können für alle ihre Betriebsstätten gemeinsam oder 
für einzelne Betriebe einen Nutzungsvertrag abschließen, wenn diese die o. a. Voraussetzungen 
hinsichtlich Qualitätssicherung und Herkunftssicherung erfüllen. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen bzw. Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
einzuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität – Bayern“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

7.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 

 
Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität – Bayern“ ein. Er kontrolliert die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er 
kann diese Aufgaben an beauftragte Dritte delegieren. 
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Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Bei den Kontrollen sind stichprobenweise die Informationen aus der HI-Tier-Datenbank zum Da-
tenabgleich zu verwenden. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie der Verbraucher zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

7.5 Maßnahmen bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
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wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden.  

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

7.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

7.7 GQ-Milchexport und Export von GQ-Erzeugnisse auf Milchbasis 
 

GQ-Milchexporte (Kuhmilch) bzw. Exporte von Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis ins Ausland, für 
die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die ex-
portierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Milch 
(Kuhmilch) und die Erzeugnisse auf Milchbasis mit einem Zertifikat in der Landessprache des 
Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Molkereibetrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mitzuteilen, so 
dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 
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7.8 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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8. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Rinder und Rindfleisch 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, 
Schlachtung, Zerlegung, Großhandel und Endverkauf.  

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von Schlachtkörpern und zerlegtem 
Fleisch der Kategorien  

Jungrindfleisch (JR), Jungbullenfleisch (A), Bullenfleisch (B), 
Ochsenfleisch (C), Färsenfleisch (E) und Kuhfleisch (D)  

verliehen werden. Der Geltungsbereich des Zeichens GQ erstreckt sich für Rindfleisch und Rind-
fleischerzeugnisse analog der EU-Etikettierungs-VO Nr. 1760/2000 vom 17.07.2000. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Rinder und Rindfleisch. Die Prüfkriterien stellen einen 
über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher.  

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen.  

 

8.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Rindfleisch Beteiligten einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung des Tieres 
(Kalb bis zum fertigen Schlachttier), über den Tiertransport, die Schlachtung, Zerlegung, Verpa-
ckung und Lagerung (Reifezeit), Kühlung bis zum Angebot in der Fleischtheke. 

 

8.1.1 Kälber-, Fresser- und Schlachtrindererzeuger (QS) 

 
Die Kälber-, Fresser- und Schlachtrindererzeuger garantieren, dass sie die nachfolgend aufge-
führten Qualitätskriterien erfüllen.  

Die Kriterien entsprechen den im Rahmen des Programms „Offene Stalltür“ festgelegten Quali-
tätsanforderungen:  

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem.  
Hinsichtlich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten Allein- 
und Ergänzungsfuttermittel, Vormischungen, Mineralfutter, andere Mehrkomponentenfut-
termittel für Nutztiere sowie Milchaustauscher sind u. a. folgende Kriterien  
zu erfüllen: 
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- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagement-systems 
durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO); 

- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach EU-Recht 
auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren; 

- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller für jede Mischung mind. drei Mona-
te. 

 Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-
me/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 

 Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere Tierschutz und Arzneimittelrecht. 
 

Darüber hinaus sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 Überprüfung auf Verhaltensauffälligkeiten; dies kann nach der Methode von  
Prof. Braun geschehen. 

 Sauberkeit des Schlachtviehs als vorbeugende Hygienemaßnahme.  

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit bei Schlachtrindertransporten 
nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchs-
tens vier Stunden.  

 Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle. 
 

8.1.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere VEZa (QS) 

 
Die VEZa garantieren, dass sie die nachfolgend aufgeführten Kriterien erfüllen:  

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit bei Schlachtrindertransporten 
nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchs-
tens vier Stunden.  

 Sauberkeit des Schlachtviehs als vorbeugende Hygienemaßnahme. 

 

8.1.3 Schlachtbetriebe und selbstschlachtende Metzger (QS) 

 
Die Schlachtbetriebe und die selbstschlachtenden Metzger garantieren, dass sie die nachfolgend 
aufgeführten Qualitätskriterien erfüllen: 

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit bei Schlachtrindertransporten 
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nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchs-
tens vier Stunden.  

 Sauberkeit des Schlachtviehs als vorbeugende Hygienemaßnahme. 

 Anwendung von Schlachttechniken, die die Sicherheit vor einer Verunreinigung des Flei-
sches mit spezifiziertem Risikomaterial, insbesondere Rückenmark, erhöhen. Dies kann 
durch Absaugen des Rückenmarks vor dem Spalten des Tierkörpers oder durch die voll-
kommene Entnahme der Wirbelsäule geschehen.  

 Im Rahmen eines Monitoringprogramms sind verstärkt Untersuchungen auf Rückstände 
durch den Lizenznehmer oder seinen Beauftragten durchzuführen.  

Für die Schlachtbetriebe gilt außerdem, dass 
- am Schlachtkörper kein Anzeichen von DFD-Fleisch zu erkennen sein darf, 
- der pH-24 Wert nicht über 6,0 liegen darf.  

 

8.1.4 Endverkaufsbetriebe (QS) 

 
Der Endverkaufsbetrieb hat die Kontinuität der Kühlkette zu gewährleisten. 

Vakuumverpackte, frische Ware darf maximal 6 Wochen (einschließlich Reifung) gelagert wer-
den.  

 

8.2 Herkunftssicherung (HS) 

 
Das Zeichen darf nur für Fleisch verwendet werden, das dauerhaft und lückenlos von der Erzeu-
gung über die Zerlegung bis zur Ladentheke einer bestimmten Herkunft zugeordnet werden kann 
(z. B. Bayern). Die Tiere für GQ-Fleisch müssen diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ent-
sprechen und in dem im Zeichen genannten Gebiet geboren, gehalten und/oder gemästet wer-
den. 

 Die Rinder müssen in Bayern geboren sein.  

 Die Rinder müssen durchgängig von der Geburt bis zur Schlachtung in Bayern  
gehalten worden sein.  

 Die Rinder müssen mindestens 12 Monate vor der Schlachtung in einem am Programm 
„Geprüfte Qualität“ für Rindfleisch teilnehmenden Betrieb gehalten worden sein.  

Die Herkunftssicherung des Fleisches kann durch eine DNA-Feststellung ergänzt und belegt 
werden. 
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Jedes Tier muss in der HI-Tier-Datenbank oder vergleichbaren Systemen erfasst sein und einen 
Tierpass mit allen relevanten Daten besitzen, der das Tier von der Geburt bis zum Schlachtbe-
trieb begleitet und in dem alle Veränderungen eingetragen sind. 

 

8.2.1 Kälbererzeuger (HS) 
 

Der Erzeugerbetrieb erklärt für Kälber, die nach der EU-Etikettierungsverordnung in Verbindung 
mit dem nationalen Recht, in Deutschland nach der Vieh-Verkehrs-Verordnung (nachfolgend: 
Kennzeichnungsrecht), mit Ohrmarkennummer gekennzeichnet sind, durch den Tierpass, dass 
die von ihm verkauften Kälber im jeweiligen Herkunftsgebiet geboren sind.  

Der Tierpass begleitet das Tier bis zur Schlachtung.  

Die Betriebsinhaber erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontroll-
zwecken befugt ist, anhand der Ohrmarkennummer über die HI-Tier-Datenbank Namen und An-
schrift des Kälbererzeugers einzuholen.  

Es erfolgt eine stichprobenartige Überprüfung der Verkaufsbelege und des Tierpasses.  

 

8.2.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und andere – VEZa (HS) 
 

Die VEZa sind verpflichtet, die für die von ihnen ge- und verkauften Tieren ausgestellten Erklä-
rungen sorgfältig zu überprüfen. 

Sie garantieren, dass  
- die Angaben auf den Erklärungen mit den geforderten Merkmalen des Tieres übereinstimmen, 
- während der Zeit des Gewahrsams der Tiere bei den VEZa deren Identität gewahrt bleibt.  

Die VEZa sind verpflichtet, die Erklärung der Vorstufe einzuholen. Sie müssen diese mit ihren 
entsprechenden Eintragungen versehen an den Abnehmer des Tieres weitergeben oder sie be-
stätigen gegenüber dem Abnehmer, dass das Tier mit der Ohrmarkennummer den Angaben der 
Erklärung der Vorstufe entspricht. Die Nachprüfbarkeit durch den Lizenznehmer oder seinen Be-
auftragten muss in jedem Fall gewährleistet sein.  

Tiere ohne Ohrmarken dürfen nicht im Rahmen der GQ-Qualitätsregelung gekennzeichnet und 
vermarktet werden.  

Die Unterlagen sind über einen Zeitraum von zwei Jahren aufzubewahren. 

 

8.2.3 Schlachtrindererzeuger – SE (HS) 
 

Die Schlachtrindererzeuger garantieren, dass  
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- die von ihnen abgegebenen Tiere mit den Tieren identisch sind, auf die sich die Angaben in 
den Erklärungen der vorherigen Marktbeteiligten beziehen;  

- die von ihnen abgegebenen Tiere im jeweiligen Herkunftsgebiet (z. B. Bayern) gehalten bzw. 
gemästet wurden. 

Die SE müssen die Erklärung (Einzelnachweis) oder die Bestätigung von der Vorstufe einholen 
und die Erklärung (Sammelnachweis) weitergeben.  

Tiere ohne Ohrmarken dürfen nicht im Rahmen des GQ-Programms gekennzeichnet und ver-
marktet werden.  

Die Dokumente müssen über einen Zeitraum von zwei Jahren aufbewahrt werden.  

 

8.2.4 Schlachtbetrieb (HS) 
 

Schlachtbetriebe, die im Rahmen des Programms GQ schlachten wollen, müssen durch den Li-
zenznehmer zugelassen werden und einen gültigen Vertrag mit dem Lizenznehmer besitzen. 

Der Lizenznehmer oder der von ihm Beauftragte kennzeichnet im Schlachtbetrieb die Schlacht-
körper mit dem GQ-Gütesiegel. Damit wird sichergestellt, dass das mit dem GQ-Gütesiegel ge-
kennzeichnete Fleisch diesen Bestimmungen entspricht.  

Der Schlachtbetrieb garantiert, dass das mit dem Herkunftszeichen gekennzeichnete Fleisch 
diesen Bestimmungen entspricht. Der Schlachtbetrieb führt eine nachvollziehbare Trennung des 
GQ-Fleisches von Fleisch anderer Herkünfte durch. 

Der Schlachtbetrieb ist verpflichtet zur 
- Einholung der Erklärung von der Vorstufe und zur Weitergabe an den Lizenznehmer. Der Li-

zenznehmer bewahrt die Erklärung mindestens zwei Jahre auf; 
- Führung eines Schlachtprotokolls mit Zuordnung der Schlachtnummer zur Ohrmarkennummer 

des geschlachteten Tieres sowie zur Angabe des Schlachtgewichtes. Der Schlachtbetrieb be-
wahrt das Schlachtprotokoll mindestens zwei Jahre auf; 

- Ausstellung einer Garantieerklärung, die bescheinigt, dass die Schlachtkörper GQ-Fleisch sind; 
- Aufbewahrung der Durchschrift der Garantieerklärung GQ über einen Zeitraum von zwei Jah-

ren; 
- Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste Stufe. 
 

8.2.5 Zerlegebetrieb (HS) 
 

Der Zerlegebetrieb garantiert, dass das von ihm verkaufte und abgegebene Fleisch GQ-Fleisch 
ist. 
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Der Zerlegebetrieb trennt die Zerlegung von GQ-Fleisch von anderem Fleisch und bewahrt das 
GQ-Fleisch separat auf. Er stellt die räumliche und/oder zeitliche Trennung von GQ-Fleisch in 
geschlossenen Partien oder durch eindeutige Kennzeichnung sicher. 

Der Zerlegebetrieb ist verpflichtet zur 
– Einholung der Garantieerklärung, Eintragung der geforderten Angaben in diese und Weiterga-

be an die nächste Vermarktungsstufe; 
– Protokollierung des gesamten Fleischeingangsgewichtes und der Zerlegegewichte, getrennt 

nach GQ-Fleisch und anderem Fleisch.  

 

8.2.6 Metzger mit eigener Schlachtung (HS) 
 

Der Metzger garantiert, dass er ausschließlich GQ-Rinder aus dem Programm schlachtet und nur 
GQ-Rindfleisch zukauft (Ausnahme: Rindfleisch von Prüfsiegelprogrammen und Rindfleisch mit 
eindeutig deklarierter und nachvollziehbarer fremdländischer Herkunft sowie Rindfleisch aus öko-
logischer Erzeugung). Die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Rates vom 
17.07.2000 bleiben davon unberührt.  

Der Metzger ist verpflichtet zur 
– Protokollierung des Lebend- bzw. Schlachtgewichtes und des Frischfleischgewichtes des zu-

gekauften GQ-Fleisches sowie der an Nichtendverbraucher verkauften Mengen; 
– Protokollierung der laufenden Schlachtnummer; 
– Einholung und Aufbewahrung der Erklärung bzw. der Bestätigung; 
– Einholung der Garantieerklärung (GQ-Zukaufsware) und Aufbewahrung für mindestens zwei 

Jahre; 
– entsprechenden Kennzeichnung von Fleisch aus Prüfsiegelprogrammen, fremdländischen 

Herkünften und Öko-Fleisch.  
 

8.2.7 Endverkaufsbetrieb (HS) 

 
Die Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet, 
– ausschließlich GQ-Frischfleisch zu verwenden (Ausnahme: Rindfleisch von Prüfsiegelpro-

grammen und Rindfleisch mit eindeutig deklarierter und nachvollziehbarer fremdländischer 
Herkunft sowie Rindfleisch aus ökologischer Erzeugung). Die Vorgaben der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 des Rates vom 17.07.2000 bleiben davon unberührt.  

– die Garantieerklärung von der Vorstufe einzuholen und zusammen mit den Kaufbelegen min-
destens zwei Jahre aufzubewahren; 

– die an Nichtendverbraucher verkauften Mengen GQ-Fleisch zu protokollieren; 
– Fleisch aus Prüfsiegelprogrammen, fremdländischen Herkünften und Ökofleisch eindeutig zu 

kennzeichnen.  
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8.3 Vertragsabschluss und Werbung 

 
Alle in den Abschnitten Qualitätssicherung und Herkunftssicherung genannten Betriebe, die mit 
GQ-Rindfleisch handeln und das Zeichen nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zei-
chennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer.  

Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen über ihren Hauptbetrieb im Nutzungsvertrag einge-
bunden sein und dem Lizenznehmer bekanntgemacht werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen bzw. Verkaufsstellen) die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der 
Qualitätsregelung zuzulassen.  

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden.  

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

8.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen –  

Überwachung und Aufsicht durch den Zeichenträger 
 

Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung ein. Er kontrolliert die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese Aufgaben an beauf-
tragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Bei den Kontrollen sind stichprobenweise die Informationen aus der HI-Tier-Datenbank zum Da-
tenabgleich zu verwenden. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 
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Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke.  

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen.  

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie der Verbraucher zu-
sammen. Unter Federführung des Zeichenträgers trifft sich dieser Lenkungsausschuss mindes-
tens einmal jährlich. 

 

8.5 Maßnahmen bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes:  
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen.  

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen.  

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden.  

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder den sonstigen Programmteilnehmern Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
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sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden.  

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen.  

Der von der Vertragsstrafe oder Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstelle 
eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

8.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer, soweit staatliche Mittel nicht zur Verfügung stehen.  

 

8.7 GQ-Rindfleisch-Export  

 
GQ-Rindfleischlieferungen ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, 
sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenzneh-
mer vertraglich verpflichten, die Schlachtkörper und Teilstücke mit einem Zertifikat des Lizenz-
nehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern.  

Der Schlacht- und Zerlegebetrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann.  

Für den GQ-Rindfleisch-Export entfallen nachfolgend aufgeführte Verpflichtungen aus den „Qua-
litäts- und Prüfbestimmungen“: 
8.2.3 Schlachtbetrieb, fünfter Spiegelstrich, „Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste 

Stufe“ 
8.2.4 Zerlegebetrieb, erster Spiegelstrich, ab „Weitergabe an die nächste Vermarktungsstufe“ 

 

8.8 Inkrafttreten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft.  
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9. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Schweine und Schweinefleisch 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, 
Schlachtung, Zerlegung, Großhandel und Endverkauf.  

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von Schlachtkörpern und zerlegtem 
Fleisch von  

Schweinen 
verliehen werden.  

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität” in der je-
weils geltenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Schweine und Schweinefleisch. Diese Kriterien stellen 
einen über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen.  

 

9.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Schweinefleisch Beteiligten einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung des 
Tieres (Ferkel bis zum fertigen Schlachttier) über den Tiertransport, die Schlachtung, Zerlegung, 
Verpackung und Lagerung, Kühlung bis zum Angebot in der Fleischtheke. 

 

9.1.1 Ferkelerzeuger und Schweinemastbetriebe (QS) 

 
Die festgelegten „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ gelten ab Geburt der Tiere. Ersatzweise ist 
die Teilnahme des landwirtschaftlichen Betriebes an einem vergleichbaren Qualitätssicherungs-
system, das die Zertifizierung durch eine unabhängige und nach DIN EN 45011 akkreditierte 
Kontrollstelle einschließt, ausreichend, um die betreffenden Ferkel als GQ-Ferkel vermarkten zu 
können. 

Ferkelerzeuger und Schweinemastbetriebe, die Ferkel bzw. Schlachttiere abgeben, garantieren, 
dass sie die nachfolgend aufgeführten Qualitätskriterien erfüllen. Die Kriterien entsprechen den 
im Rahmen des Programms „Offene Stalltür“ festgelegten Qualitätsanforderungen: 

 

 Einbeziehung der Futtermittel in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem.  
Hinsichtlich des Qualitätssicherungssystems an die im Programm verwendeten Allein- 
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und Ergänzungsfuttermittel, Vormischungen, Mineralfutter sowie andere Mehrkomponen-
tenfuttermittel für Nutztiere sind u. a. folgende Kriterien zu erfüllen: 

- Nachweis eines nachvollziehbaren und dokumentierten Qualitätsmanagementsys-
tems durch den Futtermittelhersteller (z. B. nach DIN-ISO), 

- Bekanntgabe der Inhaltsstoffe und Gemengeteile in offener Deklaration nach EU-
Recht auch bei Loseware auf den Warenbegleitpapieren, 

- Aufbewahrung eines Partiemusters beim Hersteller für jede Mischung mindestens drei 
Monate, 

 Verbot der Verfütterung fischmehlhaltiger Futtermittel. 

 Zur Nachweisführung über Futterzukäufe sind Lieferscheine/Belege/Rechnungen und 
Sackanhänger mindestens 2 Jahre aufzubewahren. 

 Mischprotokolle mit Angabe der Gemengteile (%, kg). Diese sind mindestens 2 Jahre auf-
zubewahren. 

 Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-
me/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium. 

 Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der Vorgaben des 
Tierschutz-, Arzneimittel- und Futtermittelrechts und der Tierschutztransportverordnung. 

Darüber hinaus sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 Teilnahme am Salmonellenmonitoring, 

 Für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit der Schlachttiere bei Anlieferung 
nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchs-
tens vier Stunden.  

 Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle. 

 Beachtung bedarfsgerechter, umweltschonender, tiergesundheitsfördernder Rationen und 
Fütterungsstrategien. 

 Reinigung, Wartung und Pflege der Futterlager sowie der Misch- und Fütterungsanlagen 
zur Vermeidung von Hygiene- und Gesundheitsproblemen. 

 

9.1.2 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und  

andere VEZa (QS) 

 
Die VEZa garantieren für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- 
und Entladung, die Vorgaben des EU-Rechts einzuhalten. Die reine Fahrtzeit der Schlachttiere 
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bei Anlieferung nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt 
höchstens vier Stunden. 

 

9.1.3 Schlachtbetriebe und selbstschlachtende Metzger (QS) 
 

Die Schlachtbetriebe und die selbstschlachtenden Metzger garantieren, dass sie die nachfolgend 
aufgeführten Qualitätskriterien erfüllen: 

 für die Gesamtdauer des Transports, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, 
gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit der Schlachttiere bei Anlieferung 
nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchs-
tens vier Stunden, 

 eine einwandfreie Fleischbeschaffenheit, festgestellt mit dem pH1-Wert im Kotelett von 
mindestens 5,8 (gemessen ca. 45 Minuten nach dem Schlachten) oder mit einer ver-
gleichbaren Methode (z. B. Leitfähigkeit oder Reflexionswert), 

 ein Magerfleischanteil im Schlachtkörper > 50 %.  

Bei Spanferkelschlachtkörpern gilt: 
Am Schlachthof sind bei mindestens 2 % der Spanferkelschlachtkörper Rückstandsuntersuchun-
gen durchzuführen. Der Lizenznehmer organisiert Probenahme und Untersuchung der Proben 
durch ein neutrales Prüflabor. In Absprache mit dem beauftragten Labor wird die Liste der Stoffe, 
auf die untersucht werden soll, nach aktuellen Erfordernissen (z. B. Bekanntwerden des Einsat-
zes bestimmter Stoffe) festgelegt. 

 

9.1.4 Zerlegebetriebe (QS) 
 

Der Zerlegebetrieb hat sich an die Standards einer ordnungsgemäßen Zerlegung zu halten. Die 
Vorgaben der Hygienevorschriften sind zu befolgen. 

Für die Schlachtkörper und zerlegtes Fleisch sind die erforderlichen Kühltemperaturen einzuhal-
ten. 

Überwachung und Kontrolle der Anforderungen erfolgt durch die Kontrollstelle. 

9.1.5 Endverkaufsbetriebe (QS) 
 

Der Endverkaufsbetrieb hat die Kontinuität der Kühlkette zu gewährleisten. 
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9.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Fleisch verwendet werden, das dauerhaft und lückenlos von der Erzeu-
gung der Jungtiere über die Zerlegung bis zur Ladentheke einer bestimmten Herkunft zugeordnet 
werden kann (z. B. Bayern). Die Tiere für GQ-Fleisch müssen diesen Qualitäts- und Prüfbestim-
mungen entsprechen und in dem im Zeichen genannten Gebiet erzeugt werden. Die Kontrolle 
der Herkunftssicherung erfolgt stichprobenweise durch die Kontrollstelle. 

 

9.2.1 Ferkelerzeuger (HS) 
 

Der Erzeugerbetrieb erklärt für GQ-Ferkel, dass die von ihm verkauften GQ-Ferkel in dem im 
Zeichen genannten Gebiet (z. B. Bayern) geboren sind. Diese rechtsverbindliche Erklärung wird 
an die nächste Vermarktungsstufe weitergegeben. Ein Durchschlag dieser Erklärung verbleibt 
beim Landwirt, ein Durchschlag beim Schlachthof und ein Durchschlag geht an den Lizenzneh-
mer. Der Lizenznehmer bewahrt die rechtsverbindliche Erklärung mindestens zwei Jahre auf. 

Die Betriebsinhaber erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontroll-
zwecken befugt ist, über die Schweinedatenbank Angaben über Tierbewegungen (Name und 
Anschrift, Zahl der Tiere, Datum usw.) einzuholen.  

 

9.2.2 Schweinemastbetriebe (HS) 
 

Die Schweinemastbetriebe garantieren, dass die übergebenen Schlachttiere in ihren Betrieben 
nach den GQ Richtlinien im jeweiligen Herkunftsgebiet (z. B. Bayern) gemästet wurden. Diese 
rechtsverbindliche Erklärung wird an die nächste Vermarktungsstufe weitergegeben. Ein Durch-
schlag dieser Erklärung verbleibt beim Landwirt, ein Durchschlag beim Schlachthof und ein 
Durchschlag geht an den Lizenznehmer. Der Lizenznehmer bewahrt die rechtsverbindliche Er-
klärung mindestens zwei Jahre auf. 

Die Betriebsinhaber erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontroll-
zwecken befugt ist, über die Schweinedatenbank Angaben über Tierbewegungen (Name und 
Anschrift, Zahl der Tiere, Datum usw.) einzuholen.  

Es erfolgt eine stichprobenartige Überprüfung der Verkaufsbelege. 

 

9.2.3 Viehhandel, Erzeugergemeinschaften, Zuchtverbände und  

andere VEZa (HS) 
 

Die VEZa 
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 sind verpflichtet, die rechtsverbindliche Erklärung der Vorstufe einzuholen und an die 
nächste Vermarktungsstufe weiterzugeben sowie 

 die ausgestellten Erklärungen für die von ihnen ge- und verkauften Tiere sorgfältig zu 
überprüfen und 

 garantieren, dass während der Zeit des Gewahrsams der Tiere bei den VEZa deren Iden-
tität gewahrt bleibt. 

Die Nachprüfbarkeit durch den Lizenznehmer oder seinen Beauftragten muss in jedem Fall ge-
währleistet sein. 

Die VEZa erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontrollzwecken be-
fugt ist, über die Schweinedatenbank Angaben über Tierbewegungen (Name und Anschrift, Zahl 
der Tiere, Datum usw.) einzuholen.  

 

9.2.4 Schlachtbetriebe (HS) 
 

Schlachtbetriebe, die im Rahmen des Programms GQ schlachten wollen, müssen durch den Li-
zenznehmer zugelassen werden und einen gültigen Vertrag mit dem Lizenznehmer besitzen. 

Der Lizenznehmer oder der von ihm Beauftragte kennzeichnet im Schlachtbetrieb die Schlacht-
körper mit dem GQ-Zeichen. Damit wird sichergestellt, dass das mit dem GQ-Zeichen gekenn-
zeichnete Fleisch diesen Bestimmungen entspricht. Tiere ohne eindeutige Identifizierung werden 
nicht in das Programm aufgenommen. 

Der Schlachtbetrieb garantiert, dass das mit dem GQ-Zeichen gekennzeichnete Fleisch diesen 
Bestimmungen entspricht. Der Schlachtbetrieb führt eine nachvollziehbare Trennung des GQ-
Fleisches von Fleisch anderer Herkünfte durch. 

Der Schlachtbetrieb ist verpflichtet zur 

 Einholung der rechtsverbindlichen Erklärung von der Vorstufe und Weitergabe an die 
nächste Vermarktungsstufe.  

 Führung eines Schlachtprotokolls mit Zuordnung der Schlagstempelnummer sowie des 
Schlachtgewichtes, des Magerfleischanteils und der Qualitätsmerkmale der Schlachtkör-
per von Mastschweinen. Die Zuordnung erfolgt von der Identifikations-Nr. (z. B. Tätowie-
rung bzw. Schlagstempelnummer) zur Schlachtnummer. Der Schlachtbetrieb bewahrt das 
Schlachtprotokoll mindestens zwei Jahre auf. 

 Ausstellung einer Garantieerklärung, die bescheinigt, dass die Schlachtkörper GQ-Fleisch 
sind, Aufbewahrung der Durchschrift der Garantieerklärung über einen Zeitraum von zwei 
Jahren und Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste Vermarktungsstufe. 

Die Schlachtbetriebe erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontroll-
zwecken befugt ist, über die Schweinedatenbank Angaben über Tierbewegungen (Name und 
Anschrift, Zahl der Tiere, Datum usw.) einzuholen.  
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9.2.5 Zerlegebetriebe (HS) 
 

Der Zerlegebetrieb garantiert, dass das von ihm verkaufte und abgegebene Fleisch GQ-Fleisch 
ist. 

Der Zerlegebetrieb trennt die Zerlegung von GQ-Fleisch von anderem Fleisch und bewahrt das 
GQ-Fleisch separat auf. Er stellt die räumliche und/oder zeitliche Trennung von GQ-Fleisch in 
geschlossenen Partien und durch eindeutige Kennzeichnung sicher. 

Der Zerlegebetrieb ist verpflichtet zur 

 Einholung der Garantieerklärung, Eintragung der geforderten Angaben in diese und Wei-
tergabe an die nächste Vermarktungsstufe. 

 Einholung und Aufbewahrung der rechtsverbindlichen Erklärung bzw. der Bestätigung. 

 Protokollierung des gesamten Fleischeingangsgewichtes und der Zerlegegewichte, ge-
trennt nach GQ-Fleisch und anderem Fleisch.  

 Sicherstellung der Identifizierung der GQ-Ware sowie der Rückverfolgbarkeit und Plausi-
bilität der Warenströme (Dokumentation von zugekauften und verkauften Kilo- und Teil-
stückmengen) anhand eines internen Kennzeichnungs- und Registrierungssystems (z. B. 
Lieferscheine, Rechnungen)  

 

9.2.6 Metzger mit eigener Schlachtung (HS) 
 

Der Metzger garantiert, dass er ausschließlich GQ-Schweine aus dem Programm schlachtet und 
nur GQ-Schweinefleisch zukauft (Ausnahme: Schweinefleisch aus ökologischer Erzeugung). 

Der Metzger ist verpflichtet, eine rechtsverbindliche Erklärung vom Landwirt einzuholen und ein 
Schlachtprotokoll mit Zuordnung der Schlagstempelnummer sowie des Schlachtgewichtes, des 
Magerfleischanteils und der Qualitätsmerkmale der Schlachtkörper von Mastschweinen zu füh-
ren. Die Zuordnung erfolgt von der Ident-Nr. (z. B. Tätowierung bzw. Schlagstempelnummer) zur 
Schlachtnummer. Der Metzger bewahrt das Schlachtprotokoll mindestens zwei Jahre auf. 

Der Metzger hat anhand eines internen Kennzeichnungs- und Registrierungssystems  (z. B. Lie-
ferscheine, Rechnungen) die Identifizierung der GQ-Ware sowie die Rückverfolgbarkeit und 
Plausibilität der Warenströme (Dokumentation von zugekauften und verkauften Kilo- und Teil-
stückmengen) sicherzustellen. 

Der Metzger ist verpflichtet zur 

 Protokollierung des Lebend- bzw. Schlachtgewichtes und des Frischfleischgewichtes des 
zugekauften GQ-Fleisches sowie der an Nichtendverbraucher verkauften Mengen.  

 Protokollierung der laufenden Schlachtnummer. 

 Einholung und Aufbewahrung der rechtsverbindlichen Erklärung bzw. der Bestätigung. 
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 Einholung der Garantieerklärung (GQ-Zukaufsware), Eintragung der geforderten Anga-
ben in diese und Weitergabe an die nächste Vermarktungsstufe, Aufbewahrung der 
Durchschrift der Garantieerklärung über einen Zeitraum von zwei Jahren. 

 

9.2.7 Endverkaufsbetrieb (HS) 
 

Die Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet, 

 ausschließlich GQ-Frischfleisch zu verwenden (Ausnahme: Schweinefleisch aus ökologi-
scher Erzeugung).  

 anhand eines internen Kennzeichnungs- und Registrierungssystems (z. B. Lieferscheine, 
Rechnungen) die Identifizierung der GQ-Ware sowie die Rückverfolgbarkeit und Plausibi-
lität der Warenströme (Dokumentation von zugekauften und verkauften Kilo- und Teil-
stückmengen) sicherzustellen. 

 die rechtsverbindliche Erklärung von der Vorstufe bzw. der Bestätigung einzuholen und 
aufzubewahren. 

 die Garantieerklärung von der Vorstufe einzuholen und zusammen mit den Kaufbelegen 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  

 

9.2.8 Ausnahmeregelung 
 

Diese Ausnahmeregelung gilt für Metzger mit eigener Schlachtung und Endverkaufsbetriebe des 
Lebensmitteleinzelhandels. 

Abweichend von der Bestimmung, dass in den Verkaufsstellen, in denen GQ-Fleisch angeboten 
wird, nur solches verkauft werden darf, können die vorbenannten Metzger und Endverkaufsbe-
triebe beim Lizenznehmer eine Ausnahmeregelung beantragen. 

Beantragt werden kann, dass innerhalb festzulegender Zeitfenster auch Teilstücke (Halsgrat, 
Schweinebauch und Schweinefilet) von Nicht-GQ-Schweinen angeboten werden dürfen. Diese 
Nicht GQ-Schweinefleischteile müssen getrennt gelagert, getrennt angeboten sowie klar und 
deutlich mit ihrer nationalen Herkunft deklariert werden. Eine irreführende Kennzeichnung und 
Bewerbung ist untersagt. Ein Verstoß gegen diese Vereinbarung wird mit dem sofortigen Aus-
schluss von der GQ-Qualitätsregelung geahndet. 

Die Termine für die Zeitfenster sind mit dem Lizenznehmer abzustimmen. Innerhalb eines Kalen-
derjahres sind höchstens 90 Tage für Zeitfenster zugelassen. Die Zeitfenster müssen mindes-
tens zwei Wochen vorher beim Lizenznehmer beantragt werden. 
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9.3 Vertragsabschluss und Werbung 

 
Alle in den Abschnitten Qualitätssicherung und Herkunftssicherung genannten Betriebe, die mit 
GQ-Schweinefleisch handeln und das Zeichen nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines 
Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer.  

Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen über ihren Hauptbetrieb im Nutzungsvertrag einge-
bunden sein und dem Lizenznehmer bekanntgemacht werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen bzw. Verkaufsstellen), die Anforderungen der Qualitäts- und Prüfbestimmungen ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen.  

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden.  

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

 

9.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgaben an Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den Ansprü-
chen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
Qualitäts- und Prüfbestimmungen einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle der vom Lizenz-
nehmer beauftragten Zertifizierungsstelle zu ermöglichen. 
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Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke.  

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen.  

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird ein Lenkungsaus-
schuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Lizenznehmer, der 
Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie der Verbraucher zusammen. Der Zei-
chenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines Mitglieds ein. 

 

9.5 Maßnahmen bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 

 
Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes:  

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat,  be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden.  

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen.  

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen.  

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt und somit wieder 
ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilnehmern ein 
Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die Qualitätsre-
gelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer  gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
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vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen.  

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

9.6 Prüfkosten 

 
Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen, Betriebsbesichtigungen und -beschreibungen überneh-
men die Zeichennutzer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Ver-
fügung stehen, können diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

9.7 GQ-Schweinefleischexport 
 

GQ-Schweinefleischlieferungen ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden 
soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenz-
nehmer vertraglich verpflichten, die Schlachtkörper und Teilstücke mit einem Zertifikat in der 
Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Schlacht- und Zerlegebetrieb hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 

Für den GQ-Schweinefleisch-Export entfallen nachfolgend aufgeführte Verpflichtungen aus den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“: 

9.2.4 Schlachtbetrieb, drittes Tiret, „Weitergabe der Garantieerklärung an die nächste Vermark-
tungsstufe“. 

9.2.5 Zerlegebetrieb, erstes Tiret, ab „Weitergabe an die nächste Vermarktungsstufe“. 

 

9.8 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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10. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Bier 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, 
Mälzerei und Brauerei. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) kann zur Kennzeichnung von  
Bier 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Bier. Die Prüfkriterien stellen einen über den gesetzli-
chen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennut-
zungsvertrag festzulegen. 

 

10.1 Qualitätssicherung (QS)  
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Bier Beteiligten (Braugetreideerzeuger, Hopfenerzeuger und -handel, Mälze-
rei, Brauerei) einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung der Rohstoffe über die Anforderungen 
an die Mälzerei bis hin zur Brauerei. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine 
Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung des Braugetreides und des Hopfens den Ansprüchen 
einer guten fachlichen Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten Anbaus 
oder eines kontrolliert-integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Führung ei-
ner Schlagkartei). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sind einzuhalten. Ebenso sind zwischen Erzeu-
ger und der erstaufnehmenden Hand zusätzlich getroffene Vereinbarungen (z. B. im Rahmen re-
ferenzierter Qualitätssicherungssysteme) hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Erfassung und Lage-
rung einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren Standard wie diese 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen sind gegenüber den 
Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen zwischen Erzeuger 
und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ und unterlie-
gen den Vorgaben unter Ziffer 10.5. 
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10.1.1 Braugetreideerzeuger (QS) 
 

Als Braugetreide, das im Rahmen der Erzeugung von GQ-Bier verwendet wird, kann nur Getrei-
de verwendet werden, das entsprechend diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erzeugt 
wurde. 

Auf die landwirtschaftlichen Betriebsflächen dürfen keine gewerblichen, kommunalen und indust-
riellen Klärschlämme ausgebracht werden. 

Die auf der Basis dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ abgeschlossenen Anbau- und Lie-
ferverträge müssen dem Lizenznehmer vom Erzeuger bzw. dem Erfassungsbetrieb bis spätes-
tens 15. März, bei Brauweizen zum 1. Dezember des Vorjahres, unter Angabe von Name, An-
schrift, Telefonnummer des Vertragspartners einschließlich der Angaben über Getreideart, Sorte, 
Schlagbezeichnung, die zu kontrollierende Fläche und zur Fruchtfolge, gemeldet werden. Später 
eingehende Anmeldungen haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung. 

Qualitätsmerkmale Braugetreide 
Braugetreide, das für die Herstellung von GQ-Bier verwendet wird, muss folgende Mindestanfor-
derungen erfüllen: 

 OTA: < 3,0 mg/kg 

 DON: < 500 mg/kg 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die 
Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah-
men aufgezeichnet werden. Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. 
Die Dokumente sind aufzubewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise ein-
schließlich Dokumentation ist durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

 

10.1.2 Hopfenerzeuger (QS) 
 

Als Hopfen, der im Rahmen der Erzeugung von GQ-Bier verwendet wird, kann nur Hopfen ver-
wendet werden, der entsprechend diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erzeugt wurde. 

Bei einer Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ dürfen gewerbliche, kommuna-
le und industrielle Klärschlämme/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-
NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren nicht 
ausgebracht worden sein. 

Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium sind durchzuführen. 
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Die auf der Basis dieser Erzeugungs- und Qualitätsregeln abgeschlossenen Anbau- und Liefer-
verträge müssen dem Lizenznehmer vom Erzeuger bzw. dem Erfassungsbetrieb unter Angabe 
von Name, Anschrift, Telefonnummer des Vertragspartners einschließlich der Angaben über Sor-
te, Schlagbezeichnung und die zu kontrollierende Fläche gemeldet werden. 

 

Qualitätsmerkmale Hopfen 

Hopfen, der für die Herstellung von GQ-Bier verwendet wird, muss folgende Mindestanforderun-
gen erfüllen: 

 Wassergehalt: max. 11,5 % 

 Blatt- und Stängelanteil: bis  1,0 % 

 Hopfenabfall: max. 2,39 % 

 Doldenblätter: max. 35 % 

 Fremdbestandteile: max. 2,0 % 
 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die 
Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah-
men aufgezeichnet werden. Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. 
Die Dokumente sind aufzubewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise ein-
schließlich Dokumentation ist durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

 

10.1.3 Mälzerei und selbstmälzende Brauerei (MuB) (QS) 
 

Als Malz, das im Rahmen der Erzeugung von GQ-Bier verwendet wird, kann nur Malz verwendet 
werden, das entsprechend diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erzeugt wurde. 

MuB gewährleisten die ordnungsgemäße Erfassung, Lagerung und Verarbeitung des Brauge-
treides sowie die zweckentsprechende Lagerung und den Transport der hieraus gewonnenen 
Malzpartien. Als Braugetreide, das im Rahmen der Erzeugung von Malz für GQ-Bier verwendet 
wird, kann nur Getreide verwendet werden, das entsprechend diesen „Qualitäts- und Prüfbe-
stimmungen“ erzeugt wurde. 
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Qualitätsmerkmale Malz 

Das erzeugte Malz zur Herstellung von GQ-Bier muss folgende Mindestkonditionen erfüllen: 

 Wassergehalt: maximal 5,0 % 

 Extraktgehalt: > 80,5 % 

 Mürbigkeit: > 80,0 % 

 Ganzglasigkeit: < 3,0 % 

Darüber hinaus sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

 Aus den empfohlenen Braugerstensorten der staatlichen Beratung oder anderer staatlich 
autorisierter Institutionen. 

 Frei von artfremden Geruch. 

 Die Wiederverwendung von unaufbereitetem Weichwasser ist verboten. 
 

10.1.4 Hopfenhandel und Hopfenverarbeitung (QS) 
 

Hopfenhandel und Hopfenverarbeitungsbetriebe gewährleisten die ordnungsgemäße Erfassung, 
Lagerung und Verarbeitung des Hopfens sowie die zweckentsprechende Lagerung und den 
Transport der hieraus gewonnenen Hopfenprodukte. Sie prüfen vor der Verarbeitung die ordent-
liche Führung der Schlagkartei. 

 

10.1.5 Brauerei (QS) 
 

Brauereien, die GQ-Bier erzeugen, garantieren, dass sie die Anforderungen dieser „Qualitäts- 
und Prüfbestimmungen“ an die Produktqualität des Bieres erfüllen. 

Zur Erzeugung von GQ-Bier dürfen nur Rohstoffe verwendet werden, die entsprechend den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Bier“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) 
erzeugt wurden. 

Die Rohstoffe, die zur Erzeugung von GQ-Bier verwendet werden, sind auf allen Erfassungsstu-
fen getrennt von sonstigen Rohstoffen zu erfassen und zu lagern. 

Darüber hinaus sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

 Die Brauerei gewährleistet die ordnungsgemäße Erfassung, Lagerung und Verarbeitung 
der Rohstoffe.  

 GQ-Bier muss analog dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1516 (Hopfen, Wasser, Malz 
und Hefe) gebraut werden. 

 GQ-Bier ist ausschließlich in umweltfreundlichen großvolumigen Mehrwegbehältern bzw. 
Glasgebinden, vor allem Mehrwegglasgebinden zu vertreiben. 
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Qualitätsmerkmale Bier 
Als GQ-Bier kann nur Bier deklariert werden, das entsprechend diesen Qualitäts- und Prüfbe-
stimmungen zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Für GQ-Bier gelten hinsichtlich Stammwürzegehalt, Alkoholgehalt, Farbe (EBC) und Bitterwerte 
folgende Bestimmungen: 
Stammwürzegehalt: 

- Schankbier:   7,0 % – 11,0 % 
- Hell/Lager:  11,0 % – 12,5 % 
- Pils:  11,0 % – 12,5 % 
- Export:  12,0 % – 13,5 % 
- Dunkel:  11,0 % – 12,5 % 
- Schwarzbier:  11,0 % – 12,5 % 
- Märzen/Festbier:  13,0 % – 14,5 % 
- Bock:  16,0 % – 18,0 % 
- Doppelbock:  18,0 % – 21,0 % 
- Weizenschankbier:   7,0 % – 11,0 % 
- Weizenbier:  11,0 % – 14,0 % 
- Kristallweizen:  11,0 % – 13,0 % 
- Rauchbier:  12,0 % – 14,5 % 
- Keller-/Zwickelbier:  11,0 % – 13,0 % 
- Eisbier/Icebier:  11,0 % – 13,0 % 

Alkoholgehalt: 
- Schankbier:  2,5 % – 3,5 % 
- Hell/Lager:  4,5 % – 5,5 % 
- Pils:  4,0 % – 5,5 % 
- Export:  4,5 % – 5,5 % 
- Dunkel:  4,5 % – 5,5 % 
- Schwarzbier:  5,0 % – 5,5 % 
- Märzen/Festbier:  4,0 % – 6,0 % 
- Bock:  6,0 % – 8,0 % 
- Doppelbock:  6,0 % – 8,5 % 
- Weizenschankbier:  2,5 % – 3,5 % 
- Weizenbier:  4,0 % – 5,5 % 
- Kristallweizen:  4,5 % – 5,5 % 
- Rauchbier:  5,0 % – 6,0 % 
- Keller-/Zwickelbier:  4,0 % – 5,5 % 
- Eisbier/Icebier:  4,5 % – 5,0 % 
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Farbe (EBC): 
- Schankbier:   5,0 –  15,0 
- Hell/Lager:   5,0 –  20,0 
- Pils:   5,0 –  15,0 
- Export:  10,0 –  50,0 
- Dunkel:  40,0 –  60,0 
- Schwarzbier:  60,0 – 120,0 
- Märzen/Festbier:   7,0 –  40,0 
- Bock:  10,0 – 120,0 
- Doppelbock:  10,0 – 120,0 
- Weizenschankbier:   7,0 –  30,0 
- Weizenbier:  10,0 –  60,0 
- Kristallweizen:   6,0 –  18,0 
- Rauchbier:  40,0 –  60,0 
- Keller-/Zwickelbier:  10,0 –  30,0 
- Eisbier/Icebier:   5,0 –  20,0 

Bitterwerte (EBC): 
- Schankbier:  25,0 – 30,0 
- Hell/Lager:  8,0 – 25,0 
- Pils:  25,0 – 45,0 
- Export:  15,0 – 35,0 
- Dunkel:  20,0 – 35,0 
- Schwarzbier:  10,0 – 30,0 
- Märzen/Festbier:  12,0 – 45,0 
- Bock:  15,0 – 40,0 
- Doppelbock:  15,0 – 35,0 
- Weizenschankbier:   6,0 – 20,0 
- Weizenbier:  10,0 – 30,0 
- Kristallweizen:  10,0 – 20,0 
- Rauchbier:  20,0 – 30,0 
- Keller-/Zwickelbier:  10,0 – 30,0 
- Eisbier/Icebier:  10,0 – 25,0 

 

10.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Bier verwendet werden, das in dem im Zeichen genannten Gebiet (z. B. 
Bayern) und ausschließlich aus im Zeichen genannten Gebiet erzeugten Rohstoffen hergestellt 
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wurde. Die Herkunft ist lückenlos von der Erzeugung bis zum Endprodukt zu sichern. Die Einhal-
tung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der eingesetzten Rohstoffe (Braugetreide, 
Hopfen, Malz) sowie des GQ-Bieres mit den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestim-
mungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehe-
nen Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Beleg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt 
werden, so ist dieser mit demjenigen der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 

10.2.1 Braugetreideerzeuger (HS) 
 

Der Erzeugerbetrieb meldet den Anbau von Braugetreide für die Herstellung GQ-Bier unter An-
gabe der Sorten- und Schlagbezeichnung sowie Schlaggröße beim Vertragspartner an.  

Die Erzeugung des Braugetreides für GQ-Bier ist durch den Landwirt zu dokumentieren: 

 Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

 Beschilderung der Braugetreidebestände für GQ-Bier mit Feldtafeln. 

 Schriftliche Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen vom Anbau bis zum Verkauf 
(z. B. LKP-Dokumentationsformular oder EDV-Schlagkartei). Die Dokumentation ist vom 
Landwirt zu führen und bei den Kontrollen vorzulegen. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung ist Braugetreide für GQ-Bier eindeutig gekennzeichnet und ge-
trennt von sonstigem Braugetreide zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. 
nach den Vorgaben des LKP) zu führen. 

Der Anbauer ist einverstanden, dass die Sortenechtheit stichprobenweise überprüft wird.  

 

10.2.2 Hopfenerzeuger (HS) 
 

Der Erzeugerbetrieb meldet den Anbau von Hopfen für die Herstellung von GQ-Bier unter Anga-
be der Sorten- und Schlagbezeichnung sowie Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die Erzeugung des Hopfens für GQ-Bier ist durch den Landwirt zu dokumentieren. 

 Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

 Beschilderung der Hopfenbestände für GQ-Bier mit Feldtafeln. 

 Schriftliche Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen vom Anbau bis zum Verkauf 
(z. B. LKP-Dokumentationsformular oder EDV-Schlagkartei). Die Dokumentation ist durch 
den Landwirt zu führen und bei Kontrollen vorzulegen. 

Die regionale Herkunft ist durch die Siegelurkunde zu belegen. 
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Bei betriebseigener Lagerung ist Hopfen für GQ-Bier eindeutig gekennzeichnet und getrennt von 
sonstigem Hopfen zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vor-
gaben des LKP) zu führen. 

Der Anbauer ist einverstanden, dass die Sortenechtheit stichprobenweise überprüft wird.  

 

10.2.3 Mälzerei und selbstmälzende Brauerei (MuB) (HS) 
 

Mälzerei und selbstmälzende Brauerei verpflichten sich,  

 das Braugetreide für die Malzherstellung für GQ-Bier getrennt nach Sorten und getrennt 
von sonstigem Braugetreide 

 sowie das daraus hergestellte Malz zur Erzeugung von GQ-Bier getrennt von sonstigem 
Malz  

auf allen Vermarktungsstufen zu erfassen und zu lagern. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

 

Die MuB garantiert, dass 

 die Angaben des Anlieferes mit der gelieferten Ware übereinstimmen und 

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat die MuB eine Dokumentation über die bezogenen und verkauften Pro-
duktmengen, getrennt nach Braugetreide für GQ-Bier und sonstigem Braugetreide sowie Malz für 
GQ-Bier bzw. sonstigem Malz zu führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht bzw. Dokumentation kann zur Auflage gemacht wer-
den. 

 

10.2.4 Hopfenhandel und Hopfenverarbeitung (HS) 
 

Hopfenhandel und Hopfenverarbeitung verpflichten sich,  

 den Hopfen für die Herstellung von GQ-Bier getrennt nach Sorten und getrennt von sons-
tigem Hopfen 

 sowie daraus hergestellte Hopfenprodukte zur Erzeugung von GQ-Bier getrennt von 
sonstigen Hopfenprodukten 
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auf allen Vermarktungsstufen zu erfassen und zu lagern. 

Die regionale Herkunft ist durch die Siegelurkunde zu belegen. 

Hopfenhandel und Hopfenverarbeitung garantieren, dass 

 die Angaben des Anlieferes mit der gelieferten Ware übereinstimmen und 

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat der Hopfenhandel und Hopfenverarbeiter eine Dokumentation über die be-
zogenen und verkauften Produktmengen, getrennt nach Hopfen für GQ-Bier und sonstigem Hop-
fen sowie Hopfen-Produkte für GQ-Bier bzw. sonstigen Hopfenprodukte zu führen. Dabei müs-
sen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

10.2.5 Brauerei (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Bier verwendet werden, das im Zeichen genannten Gebiet (z. B. Bay-
ern) und entsprechend den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ hergestellt 
wurde. 

Die Brauerei verpflichtet sich, für die Herstellung von GQ-Bier nur Rohstoffe zu verwenden, die 
entsprechend diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte 
Qualität“ (GQ) erzeugt wurden. Erzeugnisse, die für die Herstellung von GQ-Bier verwendet wer-
den, sind getrennt von Nicht-GQ-Erzeugnissen auf allen Vermarktungsstufen zu erfassen und zu 
lagern. 

Stehen in begründeten Fällen Rohstoffe, die gemäß diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
erzeugt wurden, nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, so muss die fehlende Menge 
durch entsprechende Rohstoffe aus der Region ergänzt werden. Die hierfür verantwortlichen 
Gründe müssen dem Lizenznehmer frühzeitig schriftlich mitgeteilt und von diesem anerkannt 
werden. 

Die Brauerei garantiert, dass 

 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware übereinstimmen und 

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat die Brauerei eine Dokumentation über die bezogenen und verkauften Pro-
duktmengen, getrennt nach Erzeugnissen für GQ-Bier und sonstigen Erzeugnissen zu führen. 
Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 
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 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

Wird mit dem GQ-Zeichen beim Verbraucher geworben, muss das Zeichen eindeutig und unver-
wechselbar auf dem Gebinde angebracht oder diesem zugeordnet sein. 

 

10.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Bier nutzen, verpflichten sich zum Ab-
schluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

10.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 
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Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

10.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
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mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

10.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

10.7 Export von Bier 
 

GQ-Bier-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur 
dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenznehmer ver-
traglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landessprache des 
Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Bier exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mitzu-
teilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 
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10.8 Übergangsbestimmungen 

 
Bier, das entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder nach ver-
gleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurden, kann bereits übergangsweise im 
Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ vermarktet 
werden. 

 

10.9 In-Kraft-Treten 
 

Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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11. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Brot und Kleingebäck 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für den Bereich Bäckerei. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von 
Brot und Kleingebäck 

aus Weizen und Roggen verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Brot und Kleingebäck. Die Prüfkriterien stellen einen 
über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

11.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von den an der Herstellung von Brot 
und Kleingebäck eingebundenen Bäckereien einzuhalten. Die Einhaltung der nachfolgenden 
Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Als GQ-Brot und GQ-Kleingebäck kann nur Brot und Kleingebäck verwendet werden, das ent-
sprechend diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qua-
lität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Die Bäckerei gewährleistet die ordnungsgemäße Erfassung, Lagerung und Verarbeitung des 
Mehls für die Erzeugung von GQ-Brot und GQ-Kleingebäck sowie die zweckentsprechende La-
gerung und den Transport der hieraus gewonnenen Backwaren. 

Die Qualitätsprüfung der GQ-Backwaren erfolgt nach folgenden Kriterien: 

 Form, Aussehen 

 Oberfläche, Krusteneigenschaft 

 Lockerung, Krumenbild 

 Struktur, Elastizität 

 Geruch, Geschmack. 
Die GQ-Backwaren müssen dabei entsprechend dem festgelegten DLG-Prüfschema mindestens 
mit der Kennzahl 4,0 beurteilt werden. 

Für Produkte, die die DLG-Prüfung mit Auszeichnungen bestanden haben, entfällt die zusätzli-
che Qualitätsprüfung durch eine nach DIN EN 45011 als Zertifizierungsstelle akkreditierte 
Prüforganisation im Geltungszeitraum der jeweiligen Auszeichnung. 
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Die Bäckerei verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkon-
trolle auf der Grundlage eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems (z. B. DIN ISO 9000, 
HACCP Konzept etc.). 

 

11.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Brot und Kleingebäck1 verwendet werden, das in dem im Zeichen ge-
nannten Gebiet (z. B. Bayern) in den Hauptbestandteilen ausschließlich aus im Zeichen genann-
ten Gebiet erzeugten Rohstoffen hergestellt, gebacken und abgepackt wurde. Dabei muss Mehl 
verwendet werden, das zu 100 % aus im Zeichen genannten Gebiet erzeugtem Brotgetreide 
hergestellt wurde. 

Auch bei Gebäcken mit Sauerteig muss das Mehl des verwendeten Sauerteiges aus im Zeichen 
genannten Gebiet erzeugtem Brotgetreide hergestellt worden sein. Die Einhaltung der nachfol-
genden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Sind in dem im Zeichen genannten Gebiet GQ-Brotgetreide und/oder GQ-Mehl verfügbar, so 
sind vorrangig diese GQ-Rohstoffe zu verwenden. 

Die Herkunft ist jeweils lückenlos von der Erzeugung bis zur Bäckerei zu sichern. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der Rohstoffe bzw. des GQ-Brotes und GQ-
Kleingebäcks mit den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss 
jeweils an die nächste Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt wer-
den. Muss ein neuer Beleg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit 
demjenigen der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 

Die Bäckerei gewährleistet die separate Erfassung, Lagerung und Verarbeitung des Mehls für 
GQ-Brot und GQ-Kleingebäck von sonstigem Mehl sowie die separate Lagerung und den sepa-
raten Transport von GQ-Brot und GQ-Kleingebäck getrennt von Nicht-GQ-Brot und Nicht-GQ-
Kleingebäck. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

Die Bäckerei garantiert, dass 

 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware (Mehl) übereinstimmen und 

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat die Bäckerei eine Dokumentation über die verkauften Produktmengen, ge-
trennt nach GQ-Brot und Nicht-GQ-Brot sowie GQ-Kleingebäck und Nicht-GQ-Kleingebäck zu 
führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

                                              
1 Für die Begriffsbestimmung von Brot und Kleingebäck gelten die allgemeinen Beurteilungsmerkmale der Leitsätze für Brot und 

Kleingebäck. Bei Kleingebäck gelten bis zur endgültigen Ausarbeitung der Leitsätze die entsprechenden Bestimmungen der Richtli-
nien für Brot und Kleingebäck des Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. 
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 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Aktuelle, detaillierte Produktliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

Wird mit dem GQ-Zeichen beim Verbraucher geworben, muss das Zeichen eindeutig und unver-
wechselbar auf dem Brot oder Kleingebäck angebracht oder diesem zugeordnet sein. 

 

11.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Brot und Kleingebäck nutzen, ver-
pflichten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden.  

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

11.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
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setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

11.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
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wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

11.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

11.7 Export von Brot und Kleingebäck 
 

GQ-Brot- und GQ-Kleingebäck-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben 
werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem 
Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der 
Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Brot und/oder Kleingebäck exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenz-
nehmer rechtzeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat 
ausstellen kann. 
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11.8 Übergangsbestimmungen 
 

Brot und Kleingebäck, das entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
oder nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurde, kann bereits über-
gangsweise im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Quali-
tät“ vermarktet werden. 

 

11.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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12. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Brotgetreide 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung und 
Getreidehandel. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von  
Brotgetreide 

aus Weizen und Roggen verliehen werden.  

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Brotgetreide. Die Prüfkriterien stellen einen über den 
gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

12.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Her-
stellung von Brotgetreide eingebundenen Marktbeteiligten (Landwirte, Erfassungsbetrieb und Ge-
treidehandel) einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung der Rohstoffe, über die Anforderungen 
an Erfassung und Lagerung bis zum Transport. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist 
durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung des Brotgetreides den Ansprüchen einer guten fach-
lichen Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten Anbaus oder eines kon-
trolliert-integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Führung einer Schlagkartei). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sowie die zwischen dem Erzeuger und der erst-
aufnehmenden Hand zusätzlich getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Er-
fassung und Lagerung sind einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren 
Standard wie diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen 
sind gegenüber den Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen 
zwischen Erzeuger und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestim-
mungen“ und unterliegen den Vorgaben unter Ziffer 12.5. 

Die auf der Basis dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ abgeschlossenen Anbau- und Lie-
ferverträge müssen dem Lizenznehmer vom Erzeuger bzw. dem Erfassungsbetrieb oder Getrei-
dehandel bei Wintergetreide bis spätestens 1. Dezember des Aussaatjahres, bei Sommergetrei-
de bis spätestens 15. März des Aussaatjahres unter Angabe von Name, Anschrift, Telefonnum-
mer des Vertragspartners einschließlich der Angaben über Fruchtart, Sorte, Schlagbezeichnung, 
die zu kontrollierende Fläche und Fruchtfolge gemeldet werden. Später eingehende Anmeldun-
gen haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung. 
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12.1.1 Erzeugerbetrieb (QS) 
 

Als GQ-Brotgetreide kann nur Weizen oder Roggen verwendet werden, der entsprechend den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt 
wurde. 

Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschlämme/Bioabfälle 
(inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen 
Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium sind durchzuführen. 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die 
Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah-
men aufgezeichnet werden. 

Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzu-
bewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist 
durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

GQ-Brotgetreide ist bei Bedarf (> 14,5 % Feuchte) fachgerecht zu trocknen.  

Eine Lagerung von GQ-Brotgetreide beim Erzeugerbetrieb ist nur dann zulässig, wenn der 
Landwirt über geeignete Lagermöglichkeiten verfügt. Die betrieblichen Lagereinrichtungen müs-
sen den Grundsätzen für Erfassung und Lagerung dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
entsprechen (Ziffer 1.2). 

Das GQ-Brotgetreide muss folgende Mindestkonditionen erfüllen: 
Weizen: Rohprotein (N x 5.7): 12,5 % 
  Sedimentationswert: 30 ml 
  Fallzahl: 230 sec 

Roggen: Amyloeinheiten: 250 
  Fallzahl: 120 sec 
  Verkleisterungstemperatur: 63° C 

 

12.1.2 Erfassungsbetrieb und Getreidehandel (QS) 
 

Bei der Anlieferung ist eine Probe für Qualitätsuntersuchungen zu ziehen, wobei eine Probeteil-
menge immer als Rückstellmuster zu hinterlegen ist. Das Muster ist bei  
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GQ-Brotgetreide mindestens 6 Monate nach Anlieferung bei der aufnehmenden Mühle bzw. dem 
aufnehmenden Verarbeiter zu hinterlegen. 

Das GQ-Brotgetreide muss folgende Mindestkonditionen erfüllen: 
Weizen: Rohprotein (N x 5.7): 12,5 % 
  Sedimentationswert: 30 ml 
  Fallzahl: 230 sec 

Roggen: Amyloeinheiten: 250 
  Fallzahl: 120 sec 
  Verkleisterungstemperatur: 63° C 

Der Erfassungsbetrieb verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen 
Eigenkontrolle auf der Grundlage eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems (z. B. DIN ISO 
9000, HACCP Konzept etc.). 

GQ-Brotgetreide ist in speziell hierfür vorgesehenen Behältnissen und getrennt nach Sorten so-
wie von Nicht-GQ-Getreide zu lagern. Sämtliche Vorrats- und Lagergebäude müssen insbeson-
dere unter dem Aspekt der Vermeidung von Verunreinigungen und Vermischung sorgfältig ge-
prüft und für den Gebrauch vorbereitet werden. 

Im Einzelnen gilt: 

 Gebäude, die für die Lagerung benutzt werden, müssen wasserdicht sein; sämtliche un-
dichte Stellen im Dach müssen repariert werden, bevor GQ-Brotgetreide eingelagert wird. 

 Die Wände, Böden und horizontalen Oberflächen jedes Lagers müssen gesäubert wer-
den und - wo erforderlich (z. B. nach Kontamination mit Nicht-GQ-Getreide) - vor Ge-
brauch nass gereinigt und gegebenenfalls mit geeigneten, zugelassenen Verfahren des-
infiziert werden, um eine hygienische Lagerung zu ermöglichen. 

 Alterntige Rückstände müssen aus sämtlichen Bereichen des Lagers und der Förderein-
richtungen entfernt werden. 

 Der Zugang von Vögeln, Nagetieren und anderen Schädlingen muss verhindert werden, 
ansonsten kann Brotgetreide nicht als GQ-Brotgetreide vermarktet werden. Türen und 
Lager sind geschlossen zu halten, wenn das Lager nicht benutzt wird. Ferner ist das La-
ger so dunkel wie möglich zu halten. 

 Um Glassplitter von Glühbirnen und Neonröhren im GQ-Brotgetreide zu vermeiden, müs-
sen Staubabdeckungen gewählt werden, die nicht aus Glas bestehen. 

 Bei der Lagerung muss GQ-Getreide konditioniert werden (Ausnahme: Lagerung für nur 
wenige Tage). Falls das Getreide getrocknet werden muss, ist jegliches Übertrocknen, 
das zu Hitzeschäden führen kann, zu vermeiden. 

 Dauerlagerung erfordert eine besondere Aufmerksamkeit: Temperatur und Feuchte des 
GQ-Brotgetreides müssen regelmäßig aufgezeichnet und ggf. reguliert werden. Jeder 
Temperaturanstieg muss näher untersucht werden. Um einem Temperaturanstieg entge-
genzusteuern, muss das GQ-Brotgetreide je nach Ursache getrocknet, gekühlt, bewegt 
oder gereinigt werden.  
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Für den Transport von GQ-Brotgetreide gilt allgemein: 

 Anhänger, Lkws, Bahnwaggons, Lastkähne und Schiffe, die für den Transport von GQ-
Brotgetreide genutzt werden, müssen sauber und geeignet sein, diesen Rohstoff in die 
Lebensmittelkette einzubringen. Sämtliche Transportmittel müssen vor dem Verladen 
durch den Verkäufer oder Agenten auf Sicht kontrolliert werden. Ein Transportmittel, das 
dem erforderlichen Standard nicht entspricht, darf nicht beladen werden. Alle Transport-
mittel müssen bei größeren Transportentfernungen nach dem Laden abgedeckt werden. 

 Außenflächen von Fahrzeugen oder Transportmitteln sowie die Ladefläche müssen re-
gelmäßig gereinigt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur für Lebensmittel zuge-
lassene Reinigungsmittel verwendet werden, die kein Venol enthalten, um so möglichen 
Geruch oder Flecken in der späteren Ladung zu vermeiden. 

 Die Verantwortlichen dürfen grundsätzlich nicht auf der Ladung herumlaufen. Wenn dies 
unbedingt notwendig sein sollte, müssen sie angemessen bekleidet sein, um das GQ-
Brotgetreide vor möglichen Infektionen oder Kontaminationen zu schützen. 

 Der Einsatz von chemisch-synthetischen Schädlingsbekämpfungsmitteln während der 
Lagerung ist unzulässig. 

 

12.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Brotgetreide verwendet werden, das in dem im Zeichen genannten Ge-
biet (z. B. Bayern) erzeugt und erfasst wurde. Die Herkunft ist lückenlos von der Erzeugung bis 
zum Erfassungsbetrieb zu sichern. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine 
Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität des GQ-Brotgetreides mit den Bestimmungen 
dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste Stufe weiterge-
geben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Beleg, der diese 
Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorhergehenden Stufe 
zu verknüpfen. 

 

12.2.1 Erzeugerbetrieb (HS) 
 

Der Erzeugerbetrieb meldet den Anbau von GQ-Brotgetreide unter Angabe der Sorten- und 
Schlagbezeichnung und Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die Erzeugung des GQ-Brotgetreides ist durch den Landwirt zu dokumentieren. 

 Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

 Beschilderung der GQ-Brotgetreidebestände mit Feldtafeln. 

 Schriftliche Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen vom Anbau bis zum Verkauf 
(z. B. LKP-Dokumentationsformular oder EDV-Schlagkartei). Die Dokumentation ist vom 
Landwirt zu führen und bei den Kontrollen vorzulegen. 
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Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung ist GQ-Brotgetreide eindeutig gekennzeichnet und getrennt nach 
einzelnen Partien von Nicht-GQ-Brotgetreide zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumen-
tation (z. B. nach den Vorgaben des LKP) zu führen. 

Der Anbauer ist einverstanden, dass die Sortenechtheit stichprobenweise überprüft wird. 

 

12.2.2 Erfassungsbetrieb und Getreidehandel (HS) 
 

Der Erfassungsbetrieb und der Getreidehandel verpflichten sich, die Vertragsware für das Zei-
chen „Geprüfte Qualität“ (GQ) getrennt nach Sorten und getrennt von Nicht-GQ-Getreide auf al-
len Vermarktungsstufen zu erfassen und zu lagern. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Der Erfassungsbetrieb und der Getreidehandel garantieren, dass 

 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware übereinstimmen und 

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat der Erfassungsbetrieb sowie der Getreidehandel von GQ-Brotgetreide eine 
Dokumentation über die bezogenen und verkauften Produktmengen, getrennt nach GQ-
Brotgetreide und Nicht-GQ-Brotgetreide, zu führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt 
sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Aktuelle, detaillierte Produktliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

12.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Brotgetreide nutzen, verpflichten sich 
zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
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bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

12.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 
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Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

12.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 
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Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

12.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

12.7 Export von Brotgetreide 

 
GQ-Brotgetreide-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, 
sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenzneh-
mer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landesspra-
che des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Brotgetreide exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig 
mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 

 

12.8 Übergangsbestimmungen 

 
Brotgetreide, das entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder nach 
vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurde, kann bereits übergangsweise 
im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ vermark-
tet werden. 

 

12.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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13. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Feinsauere Delikatessen und  

Gemüsekonserven 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, La-
gerung und Verarbeitung von feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von 
feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“  in der gel-
tenden Fassung sowie die Anlage sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven. Die 
Prüfkriterien stellen einen über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

13.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung, Herstel-
lung und Vermarktung von feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven eingebundenen 
Marktbeteiligten einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung der Rohstoffe, über die Lagerung 
und die Aufbereitung bis zur ordnungsgemäßen Verarbeitung. Die Einhaltung der nachfolgenden 
Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung des Gemüses den Ansprüchen einer guten fachli-
chen Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten Anbaus oder eines kon-
trolliert-integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Führung einer Schlagkartei). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sind einzuhalten. Ebenso sind zwischen Erzeu-
ger und der erstaufnehmenden Hand zusätzlich getroffene Vereinbarungen (z. B. im Rahmen re-
ferenzierter Qualitätssicherungssysteme) hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Erfassung und Lage-
rung einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren Standard wie diese 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen sind gegenüber den 
Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen zwischen Erzeuger 
und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ und unterlie-
gen den Vorgaben unter Ziffer 13.5. 
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13.1.1 Erzeugerbetrieb (QS) 
 

Als GQ-Gemüse kann nur Gemüse verwendet werden, das entsprechend den „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen für feinsauere Delikatessen und Gemüsekonserven“ zur Nutzung des Zei-
chens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die 
Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah-
men aufgezeichnet werden. 

Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzu-
bewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist 
durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

 

13.1.2 Lagerhalter und Aufbereiter (QS) 
 

Unverarbeitetes Gemüse (frisches Gemüse bzw. Lagergemüse), das nach den Vorgaben des 
Zeichens „Geprüfte Qualität“ geeignet ist, muss auf der Stufe der Lagerung und Aufbereitung wie 
folgt behandelt werden: 

 „Geprüfte Qualität“-Ware ist getrennt von Obst zu lagern. 

 Sicherstellung einer unmittelbaren Verarbeitung oder 

 einer geeigneten Zwischenlagerung: 
- Grobgemüse und Spargel:    2 bis 12° C 
- Fruchtgemüse (ohne grüne Bohnen und Erbsen): 5 bis 10° C 

 Nachfolgende Gemüsearten, die zu feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven 
verarbeitet werden, dürfen höchstens folgende Nitratgehalte aufweisen: 
- Möhren:    weniger als   250 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Grüne Bohnen:  weniger als   400 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Knollensellerie:   weniger als 1 000 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Kohlarten:   weniger als 1 000 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Weißkohl:    weniger als 1 750 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Rote Bete:   weniger als 2 500 mg Nitrat/kg Frischmasse 
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13.1.3 Verarbeitung zu feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven (QS) 
 

GQ-Gemüse muss im Bereich der Verarbeitung zu feinsaueren Delikatessen und Gemüsekon-
serven nach den Grundsätzen eines dort gültig zertifizierten Qualitätssicherungssystems behan-
delt werden. 

Die Haltbarmachung erfolgt ausschließlich durch: 

 Pasteurisation und Sterilisation der durch die Leitsätze zugelassenen Zutaten oder 

 natürliche Milchsäuregärung. 
 

13.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für feinsauere Delikatessen und Gemüsekonserven verwendet werden, die 
in dem im Zeichen genannten Gebiet (z. B. Bayern) erzeugt, gelagert, aufbereitet und verarbeitet 
wurden. Die Herkunft ist lückenlos von der Erzeugung bis zur Verarbeitung zu sichern. Die Ein-
haltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der GQ-feinsaueren Delikatessen und GQ-
Gemüsekonserven mit den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, 
muss jeweils an die nächste Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt 
werden. Muss ein neuer Beleg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser 
mit demjenigen der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 

 

13.2.1 Erzeugerbetrieb (HS) 
 

Der Anbauer meldet den Anbau von GQ-Gemüse beim Vertragspartner an. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung ist GQ-Gemüse eindeutig gekennzeichnet von Nicht-GQ-Ware zu 
lagern und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vorgaben des LKP) zu füh-
ren. 
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13.2.2 Lagerhalter und Aufbereiter (HS) 
 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

GQ-Gemüse ist eindeutig gekennzeichnet und getrennt von Nicht-GQ-Ware zu lagern und eine 
entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vorgaben des LKP) zu führen. 

 

13.2.3 Verarbeitung zu feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven (HS) 
 

Die regionale Herkunft ist zu belegen. 

Für die Kontrollen hat der Verarbeiter von GQ-Gemüse eine Dokumentation über die bezogenen 
und verkauften Produktmengen, getrennt nach GQ-Gemüse sowie Nicht-GQ-Gemüse, zu führen. 
Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Die Vertragsfirma führt darüber hinaus ein Produktionsjournal bzw. einen Produktionsplan 
(Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Gemüse zur Herstellung von GQ-feinsaueren Delikatessen und GQ-Gemüsekonserven ist ge-
trennt von anderen Herkünften zu verarbeiten. 

Im Falle von gemischten feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven (Mischungen) müs-
sen mindestens 66 % des Gemüseanteils (einschließlich von Zwiebeln) aus dem im Zeichen ge-
nannten Gebiet (z. B. Bayern) stammen. Zwiebeln als Bestandteil des Aufgusses müssen in dem 
im Zeichen genannten Gebiet (z. B. Bayern) erwachsen sein. 

Innerhalb des Produktionsprozesses von feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven muss 
mindestens die Rückverfolgbarkeit vom Endprodukt bis zum Wareneingang auf einen Arbeitstag 
genau gewährleistet sein. 

Im Falle einer Missernte können maximal 20 % der GQ-Produktion durch Erzeugnisse aus ande-
ren deutschen Herkünften mit gleichwertigen Qualitätsanforderungen, wie z. B. EUREPGAP, QS 
oder entsprechender Qualitätsstandards ersetzt werden. Ob eine Missernte vorliegt, wird durch 
die Landesanstalt für Landwirtschaft festgestellt. 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. Eine weitergehende Aufzeich-
nungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 
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13.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für feinsauere Delikatessen und Gemü-
sekonserven nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem 
Lizenznehmer. 

Für ein bestimmtes Sauer- und Gemüsekonservenprodukt unter derselben Eigenmar-
ke/Eigenname kann das Zeichennutzungsrecht nur vergeben werden, wenn die gesamte, von ei-
nem oder mehreren Herstellern stammende Produktion die Anforderungen der „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen“ erfüllt. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen, Zentralläger des LEH und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen“ einzuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch 
den Lizenznehmer oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von 
ihm beauftragten Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qua-
litätsregelung „Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

 

13.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 
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Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“  und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

13.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 
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Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

13.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

13.7 Export von feinsaueren Delikatessen und Gemüsekonserven 

 
Exporte von GQ-feinsaueren Delikatessen und GQ-Gemüsekonserven ins Ausland, für die dort 
mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportieren-
den Unternehmen gegenüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem 
Zertifikat des Lizenznehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszulie-
fern. 

Der Betrieb, der feinsauere Delikatessen und Gemüsekonserven exportiert, hat seine Exportab-
sichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das ent-
sprechende Zertifikat ausstellen kann. 
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13.8 Übergangsbestimmungen 
 

Feinsauere Delikatessen und Gemüsekonserven, die entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- 
und Prüfbestimmungen“ oder nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt 
wurden, können bereits im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ verarbeitet und unter 
dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ vermarktet werden. 

 

13.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese Qualitäts- und Prüfbestimmungen treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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14. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Gemüse einschließlich Salate 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, La-
gerung, Aufbereitung, Großhandel und Endverkauf. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von frischem 
Gemüse einschließlich Salate 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sowie die Anlage sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Gemüse einschließlich Salate. Die Prüfkriterien stellen 
einen über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

14.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von frischem Gemüse einschließlich Salate eingebundenen Marktbeteiligten einzuhal-
ten. Sie reichen von der Erzeugung der Rohstoffe, über die Lagerung, die Aufbereitung und das 
ordnungsgemäße Inverkehrbringen bis zum Endverkauf. Die Einhaltung der nachfolgenden Vor-
gaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung des Gemüses, einschließlich Salate, den Ansprü-
chen einer guten fachlichen Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten 
Anbaus oder eines kontrolliert-integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Füh-
rung einer Schlagkartei). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sind einzuhalten. Ebenso sind zwischen Erzeu-
ger und der erstaufnehmenden Hand zusätzlich getroffene Vereinbarungen (z. B. im Rahmen re-
ferenzierter Qualitätssicherungssysteme) hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Erfassung und Lage-
rung einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren Standard wie diese 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen sind gegenüber den 
Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen zwischen Erzeuger 
und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ und unterlie-
gen den Vorgaben unter Ziffer 14.5. 
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14.1.1 Erzeugerbetrieb (QS) 
 

Als GQ-Gemüse einschließlich Salate kann nur Gemüse einschließlich Salate verwendet wer-
den, das entsprechend den „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Gemüse einschließlich Salate“ 
zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die 
Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah-
men aufgezeichnet werden. 

Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzu-
bewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist 
durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen. 

Gemüse einschließlich Salate, das den Vorgaben des Zeichens „Geprüfte Qualität“ entspricht, 
muss bei der Erfassung wie folgt behandelt werden: 

 Sachgerechte Lagerung nicht zusammen mit Obst in einem geeigneten Temperaturbe-
reich 
- Salate und Spargel:     2° C bis  7° C 
- Grobgemüse und Rettiche:    2° C bis 12° C 
- Fruchtgemüse ohne grüne Bohnen und Erbsen: 7° C bis 12° C 

 Die Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe muss sichergestellt sein. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

Bei einer Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ dürfen gewerbliche, kommuna-
le und industrielle Klärschlämme/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-
NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren nicht 
ausgebracht worden sein. 

Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium sind durchzuführen. 

 

14.1.2 Lagerhalter – Aufbereiter – Inverkehrbringer (QS) 
 

Gemüse einschließlich Salate, das den Vorgaben des Zeichens „Geprüfte Qualität“ entspricht, 
muss auf der Stufe der Lagerung, Aufbereitung und des Inverkehrbringens wie folgt behandelt 
werden: 

 Sachgerechte Lagerung nicht zusammen mit Obst in einem geeigneten Temperaturbe-
reich: 
- Salate und Spargel:     2° C bis  7° C 
- Grobgemüse und Rettiche:    2° C bis 12° C 
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- Fruchtgemüse ohne grüne Bohnen und Erbsen:  7° C bis 12° C 

 Nachfolgende Gemüsearten, die in den Verkehr gebracht werden, dürfen höchstens fol-
gende Nitratgehalte aufweisen: 
- Kohl:     weniger als   800 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Blattsalate aus dem Freiland:   weniger als 1 750 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Rote Bete:     weniger als 2 000 mg Nitrat/kg Frischmasse 
- Blattsalate aus geschütztem Anbau: weniger als 2 500 mg Nitrat/kg Frischmasse 

(Ausnahme: Rucola 6 000 bzw. 7 000 mg/kg je nach Erntezeit) 

 Zuchtpilze der Gattung Agaricus sind nach der UNECE-Norm FFV 24 „Cultivated 
Mushrooms“ (Agaricus) aufzubereiten. 

 Zuchtpilze der Gattung „Pleurotus“ müssen einlagig gelegt angeboten werden. 

 Die Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe muss sichergestellt sein. 

 

14.1.3 Großhandelsbetriebe einschließlich Zentralläger des  

Lebensmitteleinzelhandels (QS) 
 

„Geprüfte Qualität“-Ware ist sachgerecht  

 in einem geeigneten Temperaturbereich:  
- Salate und Spargel:     2° C bis  7° C 
- Grobgemüse und Rettiche:    2° C bis 12° C 
- Fruchtgemüse ohne grüne Bohnen und Erbsen: 7° C bis 12° C  

 sowie nicht in direkter Nachbarschaft mit Obst 
zu lagern. 

 

14.1.4 Endverkaufsvertriebe (QS) 
 

Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet, die für die Gemüseabteilung Verantwortlichen innerhalb 
der nächsten drei Jahre an einem vom Lizenznehmer veranstalteten Zertifizierungslehrgang teil-
nehmen zu lassen. 
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14.2 Herkunftssicherung (HS) 

 
Das Zeichen darf nur für Gemüse einschließlich Salate verwendet werden, die in dem im Zeichen 
genannten Gebiet (z. B. Bayern) erzeugt, gelagert und aufbereitet wurden. Die Herkunft ist lü-
ckenlos von der Erzeugung bis zur Aufbereitung zu sichern. Die Einhaltung der nachfolgenden 
Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität des GQ-Gemüses einschließlich Salate mit 
den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die 
nächste Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein 
neuer Beleg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen 
der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 

14.2.1 Erzeugerbetrieb (HS) 
 

Der Anbauer meldet den Anbau von GQ-Gemüse einschließlich Salate unter Angabe der Sorten- 
und Schlagbezeichnung sowie Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung ist GQ-Gemüse einschließlich Salate eindeutig gekennzeichnet 
von Nicht-GQ-Ware zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vor-
gaben des LKP) zu führen. 

 

14.2.2 Lagerhalter – Aufbereiter – Inverkehrbringer (HS) 
 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

GQ-Gemüse einschließlich Salate ist eindeutig gekennzeichnet von Nicht-GQ-Ware zu lagern 
und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vorgaben des LKP) zu führen. 
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14.2.3 Großhandelsbetriebe einschließlich Zentralläger des Lebensmitteleinzelhandels 

(HS) 

 
Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

GQ-Gemüse einschließlich Salate ist eindeutig gekennzeichnet von Nicht-GQ-Ware zu lagern 
und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach Vorgaben des LKP) zu führen. 

Für die Kontrollen ist eine Dokumentation über die bezogenen und verkauften Produktmengen 
von GQ-Gemüse einschließlich Salate, getrennt nach GQ-Gemüse einschließlich Salate sowie 
Nicht-GQ-Gemüse einschließlich Salate, zu führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt 
sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

14.2.4 Endverkaufsbetriebe (HS) 
 

„Geprüfte Qualität“-Ware ist eindeutig zu kennzeichnen und unter der entsprechenden Kenn-
zeichnung anzubieten. 

Darüber hinaus sind Endverkaufsbetriebe verpflichtet, die regionale Herkunft des GQ-Gemüse 
einschließlich Salate zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbindung 
mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Partienbe-
gleitschein. 

Für GQ-Gemüse einschließlich Salate ist eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach 
den Vorgaben des LKP) zu führen. 

Für die Kontrollen hat der Endverkäufer von GQ-Gemüse einschließlich Salate eine Dokumenta-
tion über die bezogenen und verkauften Produktmengen, getrennt nach GQ-Gemüse einschließ-
lich Salate sowie Nicht-GQ-Gemüse, zu führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt 
sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 
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14.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für frisches Gemüse einschließlich Salate 
nutzen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen, Zentralläger des LEH und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen“ einzuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch 
den Lizenznehmer oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von 
ihm beauftragten Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qua-
litätsregelung „Geprüfte Qualität“  zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

 

14.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen - Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 
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Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“  und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

14.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000 EURO ausgesprochen 
werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sonstige 
Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
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chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

14.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

14.7 Export von Gemüse einschließlich Salate 

 
Exporte von GQ-Gemüse einschließlich Salate ins Ausland, für die dort mit dem  
GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unter-
nehmen gegenüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des 
Lizenznehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der GQ-Gemüse einschließlich Salate exportiert, hat seine Exportabsichten dem Li-
zenznehmer rechtzeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zerti-
fikat ausstellen kann. 

 

14.8 Übergangsbestimmungen 

 
Gemüse einschließlich Salate, das entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestim-
mungen“ oder nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurde, kann be-
reits im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ ver-
marktet werden. 
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14.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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15. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Kern- und Steinobst 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, La-
gerung, Aufbereitung, Großhandel (bzw. Verarbeiter) und Endverkauf. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von frischem  
Kern- und Steinobst 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sowie die Anlagen sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien. Die Prüfkriterien stellen einen über den gesetzlichen 
Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

15.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von frischem Kern- und Steinobst eingebundenen Marktbeteiligten einzuhalten. Sie rei-
chen von der Erzeugung der Rohstoffe über die Lagerung, die Aufbereitung, das ordnungsge-
mäße Inverkehrbringen bis zum Endverkauf. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist 
durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung des Obstes den Ansprüchen einer guten fachlichen 
Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten Anbaus oder eines kontrolliert-
integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Führung eines Obstbautagebu-
ches). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sind einzuhalten. Ebenso sind zwischen Erzeu-
ger und der erstaufnehmenden Hand zusätzlich getroffene Vereinbarungen (z. B. im Rahmen re-
ferenzierter Qualitätssicherungssysteme) hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Erfassung und Lage-
rung einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren Standard wie diese 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen sind gegenüber den 
Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen zwischen Erzeuger 
und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ und unterlie-
gen den Vorgaben unter Ziffer 15.5. 
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15.1.1 Erzeugerbetrieb (QS) 
 

Als GQ-Kernobst und GQ-Steinobst kann nur Obst verwendet werden, das entsprechend den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Kern- und Steinobst“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte 
Qualität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschließlich Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). 
Für die betreffenden Flächen ist ein Obstbautagebuch zu führen, in dem alle pflanzenbaulichen 
Maßnahmen aufgezeichnet werden. 

Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzu-
bewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist 
durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen.  

Zur Erhaltung der Qualität der Produkte ist bei der Ernte Folgendes zu beachten: 

 Anwendung schonender Ernteverfahren, 

 Schutz des Erntegutes vor Wind und Sonne, 

 Schneller Abtransport vom Feld zur Erhaltung der Frische und Qualität und 

 Mehrmaliges Durchernten (falls erforderlich). 

Kern- und Steinobst, das den Vorgaben des Zeichens „Geprüfte Qualität“ entspricht, muss bei 
der Erfassung wie folgt behandelt werden: 

 Sachgerechte Lagerung nicht zusammen mit Gemüse in einem optimierten Temperatur-
bereich zwischen 0° C und 8° C. 

 Obst, das in den Verkehr gebracht wird, muss folgende Zuckergehalte aufweisen 
- Äpfel:      mindestens 12 Brixgrade 
- Birnen:     mindestens 12 Brixgrade 
- Pflaumen:     mindestens 13 Brixgrade 
- Sauerkirschen:    mindestens 13 Brixgrade 
- Süßkirschen:    mindestens 14 Brixgrade 

 Die Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe muss sichergestellt sein. 

 Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teil-
nehmen. 

 Bei einer Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ dürfen gewerbliche, 
kommunale und industrielle Klärschlämme/Bioabfälle (inkl. Komposte) sowie Gärsubstra-
te aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen Betriebsflächen in den letzten 
5 Jahren nicht ausgebracht worden sein. 

 Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Stickstoff und Phosphor sind durchzuführen. 

 



  Seite 135 von 192 

  

15.1.2 Lagerhalter – Aufbereiter – Inverkehrbringer (QS) 
 

Obst, das den Vorgaben des Zeichens „Geprüfte Qualität“ entspricht, muss auf der Stufe der La-
gerung, Aufbereitung und des Inverkehrbringens wie folgt behandelt werden: 

 Sachgerechte Lagerung nicht zusammen mit Gemüse in einem optimierten Temperatur-
bereich zwischen 0° C und 8° C. 

 Obst, das in den Verkehr gebracht wird, muss folgende Zuckergehalte aufweisen 
- Äpfel:      mindestens 12 Brixgrade 
- Birnen:     mindestens 12 Brixgrade 
- Pflaumen:     mindestens 13 Brixgrade 
- Sauerkirschen:    mindestens 13 Brixgrade 
- Süßkirschen:    mindestens 14 Brixgrade 

 Die Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe muss sichergestellt sein. 

 

15.1.3 Großhandelsbetriebe einschließlich Zentralläger des Lebensmitteleinzelhandels 

(QS) 
 

„Geprüfte Qualität“-Ware ist sachgerecht 

 in einem geeigneten Temperaturbereich zwischen 0° C und 8° C sowie  

 getrennt von Gemüse 
zu lagern. 

 

15.1.4 Endverkaufsvertriebe (QS) 
 

Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet, die für die Obstabteilung Verantwortlichen innerhalb der 
nächsten drei Jahre an einem vom Lizenznehmer veranstalteten Zertifizierungslehrgang teilneh-
men zu lassen. 
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15.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Kern- und Steinobst verwendet werden, das in dem im Zeichen genann-
ten Gebiet (z. B. Bayern) erzeugt, erfasst, gelagert bzw. verarbeitet wurde. Die Herkunft ist lü-
ckenlos von der Erzeugung bis zur Lagerung bzw. Verarbeitung nachzuweisen. Die Einhaltung 
der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität des GQ-Kernobst und GQ-Steinobst mit den 
Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste 
Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Be-
leg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorher-
gehenden Stufe zu verknüpfen. 

 

15.2.1 Erzeugerbetrieb (HS) 
 

Der Anbauer meldet den Anbau von GQ-Kernobst und GQ-Steinobst unter Angabe der Sorten- 
und Schlagbezeichnung sowie Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die Erzeugung von GQ-Kernobst und GQ-Steinobst ist durch den Erzeuger zu dokumentieren: 

 Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

 Beschilderung der GQ-Kernobst- und GQ-Steinobstbestände mit Feldtafeln. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung ist GQ-Kernobst und GQ-Steinobst eindeutig gekennzeichnet von 
Nicht-GQ-Ware zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vorga-
ben des LKP) zu führen. 

 

15.2.2 Lagerhalter – Aufbereiter – Inverkehrbringer (HS) 
 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

GQ-Kernobst und GQ-Steinobst ist eindeutig gekennzeichnet von Nicht-GQ-Ware zu lagern und 
eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach Vorgaben des LKP) zu führen. 
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15.2.3 Großhandelsbetriebe einschließlich Zentralläger des Lebensmitteleinzelhandels 

(HS) 
 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

GQ-Kernobst und GQ-Steinobst ist eindeutig gekennzeichnet von Nicht-GQ-Ware zu lagern und 
eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach Vorgaben des LKP) zu führen. 

Für die Kontrollen ist eine Dokumentation über die bezogenen und verkauften Produktmengen 
von GQ-Kernobst und GQ-Steinobst, getrennt nach GQ-Obst sowie Nicht-GQ-Obst, zu führen. 
Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr.  

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

15.2.4 Endverkaufsbetriebe (HS) 
 

„Geprüfte-Qualität“-Ware ist eindeutig zu kennzeichnen und unter der entsprechenden Kenn-
zeichnung anzubieten. 

Darüber hinaus sind Endverkaufsbetriebe verpflichtet, die regionale Herkunft des GQ-Obst zu 
belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbindung mit einer Losnummer 
im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Partienbegleitschein. 

Für GQ-Obst ist eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vorgaben des LKP) zu 
führen. 

Für die Kontrollen hat der Endverkäufer von GQ-Obst eine Dokumentation über die bezogenen 
und verkauften Produktmengen, getrennt nach GQ-Obst sowie Nicht-GQ-Obst, zu führen. Dabei 
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr.  

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 
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15.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Kern- und Steinobst nutzen, verpflich-
ten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen, Zentralläger des LEH und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen“ einzuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch 
den Lizenznehmer oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von 
ihm beauftragten Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qua-
litätsregelung „Geprüfte Qualität“  zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

 

15.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 
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Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leis-
tungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser 
setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Lizenznehmer, der Zeichennutzer und sonsti-
gen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zusammen. Der Zeichenträger beruft den Len-
kungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines Mitglieds ein. 

 

15.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 
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Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

15.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

15.7 Export von Kern- bzw. Steinobst 
 

Exporte von GQ-Kernobst und GQ-Steinobst ins Ausland, für die dort mit dem  
GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unter-
nehmen gegenüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des 
Lizenznehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Kern- und Steinobst exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer 
rechtzeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen 
kann. 

 

15.8 Übergangsbestimmungen 

 
Kern- und Steinobst, das entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
oder nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurden, kann bereits im 
Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ vermarktet 
werden. 
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15.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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16. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Mehl und andere Mahlerzeugnisse 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für den Bereich Mühle. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von  
Mehl und Mahlerzeugnissen 

aus Weizen und Roggen verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Mehl und Mahlerzeugnisse. Die Prüfkriterien stellen 
einen über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

16.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von den Herstellern von Mehl und 
Mahlerzeugnissen (Mühlen) einzuhalten. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch 
eine Dokumentation nachzuweisen. 

Als GQ-Mehl kann nur Mehl verwendet werden, das entsprechend diesen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Als GQ-Mahlerzeugnisse können nur Mahlerzeugnisse verwendet werden, die entsprechend die-
sen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) er-
zeugt wurden. 

Der Mühlenbetrieb gewährleistet die ordnungsgemäße Erfassung, Lagerung und Verarbeitung 
des Brotgetreides sowie die zweckentsprechende Lagerung und den Transport (sowohl bei Silo- 
als auch bei Sackware) des hieraus gewonnenen Mehls. 

Das erzeugte Mehl muss folgende Mindestkonditionen erfüllen: 
Weizenmehl:  Fallzahl: 230 sec. 

Roggenmehl:  Amyloeinheiten: 250 
   Fallzahl: 120 sec. 
   Verkleisterungstemperatur: 63° C 

Dinkel:  Fallzahl: 230 sec. 

Höchstanteil an Mutterkorn:  0,05 % 
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Bei Vollkornmehl ist eine schonende (Kriterien sind Walzenumdrehung und Mahlgutschleier), den 
Wert der Inhaltsstoffe erhaltende Vermahlung zu wählen. 

Der Mühlenbetrieb verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Ei-
genkontrolle auf der Grundlage eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems (z. B. DIN ISO 
9000, HACCP Konzept etc.). 

 

16.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Mehl und Mahlerzeugnisse verwendet werden, die in dem im Zeichen 
genannten Gebiet (z. B. Bayern) in den Hauptbestandteilen ausschließlich aus im Zeichen ge-
nannten Gebiet erzeugten Rohstoffen hergestellt und abgepackt wurden. Die Mühle verpflichtet 
sich, für die Herstellung von GQ-Mehl und GQ-Mahlerzeugnissen nur Brotgetreide zu verwen-
den, das zu 100 % in dem im Zeichen genannten Gebiet erzeugt wurde. Die Einhaltung der 
nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ist in dem im Zeichen genannten Gebiet GQ-Brotgetreide verfügbar, so ist vorrangig dieser GQ-
Rohstoff zu verwenden. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der Rohstoffe bzw. des GQ-Mehls und der 
GQ-Mahlerzeugnisse mit den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestä-
tigt, muss jeweils an die nächste Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe ein-
geholt werden. Muss ein neuer Beleg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist 
dieser mit demjenigen der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 

Der Mühlenbetrieb gewährleistet die separate Erfassung, Lagerung und Verarbeitung des GQ-
Brotgetreides von Nicht-GQ-Brotgetreide sowie die separate Lagerung und den separaten 
Transport von GQ-Mehl und GQ-Mahlerzeugnissen getrennt von Nicht-GQ-Mehl und Nicht-GQ-
Mahlerzeugnissen. 

Bei Silolagerung und -transport wird eine eigene Kammer benutzt; gegebenenfalls kann in ande-
ren, davon getrennten Kammern auch Mehl ohne Warenzeichen gelagert bzw. transportiert wer-
den. Bei Säcken müssen diese deutlich gekennzeichnet und getrennt gestapelt werden, sie kön-
nen aber zusammen mit anderen Säcken gelagert bzw. auf einer Tour transportiert werden. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

 
Der Mühlenbetrieb garantiert, dass 

 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware (Brotgetreide) übereinstimmen und 

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 
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Für die Kontrollen hat der Mühlenbetrieb eine Dokumentation über die bezogenen und verkauf-
ten Produktmengen, getrennt nach GQ-Mehl und Nicht-GQ-Mehl sowie GQ-Mahlerzeugnissen 
und Nicht-GQ-Mahlerzeugnissen zu führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Aktuelle, detaillierte Produktliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

Wird mit dem GQ-Zeichen beim Verbraucher geworben, muss das Zeichen eindeutig und unver-
wechselbar auf der jeweiligen Verpackung angebracht sein. 

Werden z. B. in Fertigmehlen und Backmischungen Zusatzstoffe (Hefe, Backmittel etc.) und 
Beimischprodukte (z. B. Saaten wie Sesam, Sonnenblumen, Mohn, Kümmel) verwendet, so kön-
nen diese entsprechend den üblichen Handelsbeziehungen aus anderen Ländern als in dem im 
Zeichen genannten Gebiet (z. B. Bayern) stammen.  

 

16.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Mehl und Mahlerzeugnisse nutzen, 
verpflichten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 
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16.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen - Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

16.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 
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- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in Quali-
tätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

16.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 
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16.7 Export von Mehl und Mahlerzeugnissen 
 

GQ-Mehl- und GQ-Mahlerzeugnisse-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem  
GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unter-
nehmen gegenüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des 
Lizenznehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Mehl und/oder Mahlerzeugnisse exportiert, hat seine Exportabsichten dem Li-
zenznehmer rechtzeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zerti-
fikat ausstellen kann. 

 

16.8 In-Kraft-Treten 
 

Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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17. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Nudeln 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Nudelherstellung. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von  
Nudeln 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Nudeln. Die Prüfkriterien stellen einen über den ge-
setzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

17.1 Qualitätssicherung (QS) 

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von den Herstellern von Nudeln einzu-
halten. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuwei-
sen. 

Als GQ-Nudeln können nur Nudeln verwendet werden, die entsprechend diesen „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wurden. 

Der Nudelhersteller gewährleistet die ordnungsgemäße Erfassung, Lagerung und Verarbeitung 
des Hartweizens und Hartweizengrießes für die Erzeugung von GQ-Nudeln sowie die zweckent-
sprechende Lagerung und den Transport der hieraus gewonnenen Nudeln. 

Die erzeugten GQ-Nudeln müssen folgende Mindestkonditionen erfüllen: 
Sensorik 
Aussehen (Farbe): Gelbe Teigwaren 
Geschmack, Geruch: Arteigen, frei von Fremdgeruch oder -geschmack 
Besatz: frei von Vorratsschädlingen und Verunreinigungen 

Chemische und physikalische Anforderungen 
Restfeuchte: max. 13,0% 

Nährwerte durchschnittlich pro 100 g rohe Teigware 
Brennwert: 1.483 kJ (348 kcal) 
Protein (N x 6,25): 13,1 g 
Kohlenhydrate: 71,5 g 
Fett:  1,2 g 
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100 g Teigware gekocht, abgetropft = 695 kJ (163 kcal); 1 BE = 17 g Teigware 

 

Nudeln aus Dinkelmehl: 

Brennwert:    1.591 kJ (400 kcal) 

Protein (N x 6,25):    15,0 g 

Kohlenhydrate:    71,5 g 

Fett:        3,5 g 

100 g Teigware gekocht, abgetropft = 537 kJ  (128 kcal); 1 BE = 17 g Teigware 

 

Der Nudelhersteller verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Ei-
genkontrolle auf der Grundlage eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems (z. B. DIN ISO 
9000, HACCP Konzept etc.). 

 

17.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Nudeln verwendet werden, die in dem im Zeichen genannten Gebiet 
(z. B. Bayern) in den Hauptbestandteilen ausschließlich aus  im Zeichen genannten Gebiet er-
zeugten Rohstoffen hergestellt und abgepackt wurden. Die Herkunft ist lückenlos von der Erzeu-
gung bis zum verpackten Produkt zu sichern. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist 
durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der Rohstoffe bzw. der GQ-Nudeln mit den 
Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste 
Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Be-
leg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorher-
gehenden Stufe zu verknüpfen. 

Der Nudelhersteller gewährleistet die separate Erfassung, Lagerung und Verarbeitung der Roh-
stoffe für GQ-Nudeln von sonstigen Rohstoffen. 

Bei Silolagerung wird eine eigene Kammer benutzt; gegebenenfalls können in anderen, davon 
getrennten Kammern auch Rohstoffe ohne Warenzeichen gelagert bzw. transportiert werden. Bei 
Säcken müssen diese deutlich gekennzeichnet und getrennt gestapelt werden, sie können aber 
zusammen mit anderen Säcken gelagert werden. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Der Nudelhersteller garantiert, dass 
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 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware übereinstimmen und 

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat der Nudelhersteller eine Dokumentation über die bezogenen und verkauf-
ten Produktmengen, getrennt nach GQ-Nudeln und Nicht-GQ-Nudeln zu führen. Dabei müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Aktuelle, detaillierte Produktliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

Die Verpackung des Endprodukts erfolgt entsprechend den GQ-Regeln in eindeutig gekenn-
zeichnete Verkaufsgebinde. 

Wird mit dem GQ-Zeichen beim Verbraucher geworben, muss das Zeichen eindeutig und unver-
wechselbar auf der Nudelverpackung angebracht oder dieser zugeordnet sein. 

 

17.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Nudeln nutzen, verpflichten sich zum 
Abschluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 
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17.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

17.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 
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- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

17.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 
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17.7 Export von Nudeln  
 

GQ-Nudel-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur 
dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenznehmer ver-
traglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landessprache des 
Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Nudeln exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 

 

17.8 Übergangsbestimmungen 

 
Nudeln, die entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder nach ver-
gleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurden, können bereits übergangsweise 
im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ vermark-
tet werden. 

 

17.9 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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18. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Obstbrände und andere Spirituosen 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für den Bereich Brennereibetrieb. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von 
Spirituosen 

verliehen werden. Spirituosen im Sinne des Zeichens „Geprüfte Qualität“ sind Brände und Geis-
te. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“.  

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Brände und Geiste. Die Prüfkriterien stellen einen über 
den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher.  

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennut-
zungsvertrag festzulegen. 

 

18.1 Qualitätssicherung (QS)  

 
Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von den an der Erzeugung und Ver-
marktung von Spirituosen eingebundenen Marktbeteiligten (Brennereibetriebe) einzuhalten. Sie 
beziehen sich auf die Anforderungen an die verwendeten Rohstoffe, Erfassung und Lagerung bis 
zur ordnungsgemäßen Verarbeitung und Abfüllung. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben 
ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Die zur Herstellung der GQ-Spirituosen verwendete Rohware muss entsprechend einer guten 
fachlichen Praxis erzeugt worden sein. 

Der Brenner verpflichtet sich, seine GQ-Spirituosen gemäß den nachfolgend aufgeführten und 
beschriebenen Prüfbestimmungen einer analytisch-chemischen Prüfung unterziehen zu lassen:  

Ethylcarbamat 
Der Gehalt an Ethylcarbamat darf maximal 0,8 mg/l betragen. 

Maische 
Die verwendete Maische muss einwandfrei vergoren sein. 

Folgende Maximalwerte dürfen dabei im Destillat bzw. im fertigen Obstbrand nicht überschritten 
werden: 
1-Propanol: 800 mg/100 ml Reinalkohol 
2-Butanol:  50 mg/100 ml Reinalkohol 
2-Propen-1-ol (Allylalkohol):   10 mg/100 ml Reinalkohol 
Essigsäureethylesther (Ethylacetat):   300 mg/100 ml Reinalkohol 
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Ethyllactat:  100 mg/100 ml Reinalkohol 
Gesamtsäure, berechnet als Essigsäure: 100 mg/100 ml Reinalkohol 

GQ-Spirituosen sind ausschließlich in umweltfreundlichen Gebinden (Glasflaschen) abzufüllen 
und zu vertreiben. 

 

18.2 Herkunftssicherung (HS)  
 

Das Zeichen darf nur für Spirituosen verwendet werden, wenn die zur Herstellung verwendete 
Rohware aus dem im Zeichen genannten Gebiet (z. B. Bayern) stammt und entsprechend den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Kern- und Steinobst“ erzeugt worden ist. Die Einhaltung 
der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen. Für Zukäufe von Rohware muss sich der Zeichennutzer 
vom Lieferanten bestätigen lassen, dass die Rohware aus dem im Zeichen genannten Gebiet 
stammt und entsprechend den „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Kern- und Steinobst“ er-
zeugt worden ist.  

Der Zeichennutzer muss die Verwendung der im Zeichen genannten Gebiet erzeugten Rohstoffe 
anhand von Unterlagen (Abrechnungs- und Lieferscheinen) oder bei Eigenobst die Maischemen-
ge gemäß der Abfindungsanmeldung (Zollanmeldung) nachweisen können. 

Die Unterlagen (Rechnungen, Lieferscheine, Zollmeldungen) sind mindestens 2 Jahre aufzube-
wahren. 

GQ-Spirituosen sind eindeutig gekennzeichnet zu lagern. 

 

18.3 Vertragsabschluss und Werbung  
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Spirituosen nutzen, verpflichten sich 
zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 
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Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

 

18.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen - Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 
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18.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 
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18.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

18.7 Export von Spirituosen 
 

GQ-Spirituosen-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, 
sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenzneh-
mer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landesspra-
che des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

 

Der Betrieb, der Spirituosen exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig 
mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 

 

18.8 In-Kraft-Treten 

 
Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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19. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Raps-Speiseöl 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung und 
Verarbeitung. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von  
Raps-Speiseöl 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Raps-Speiseöl. Die Prüfkriterien stellen einen über 
den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

19.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Herstellung von Raps-
Speiseöl eingebundenen Marktbeteiligten (Erzeuger, Erfassungs- und Verarbeitungsbetriebe) 
einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung der Rohstoffe über die Anforderungen an Erfassung, 
Lagerung, Transport, Aufbereitung und Raps-Speiseöl-Herstellung bis zum abgefüllten Speiseöl. 
Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung des Raps den Ansprüchen einer guten fachlichen 
Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten Anbaus oder eines kontrolliert-
integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Führung einer Schlagkartei). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sowie die zwischen dem Erzeuger und der erst-
aufnehmenden Hand zusätzlich getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Er-
fassung und Lagerung sind einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren 
Standard wie diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen 
sind gegenüber den Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen 
zwischen Erzeuger und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestim-
mungen“ und unterliegen den Vorgaben unter Ziffer 19.5. 

Die auf der Basis dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ abgeschlossenen Anbau- und Lie-
ferverträge müssen dem Lizenznehmer vom Erzeuger bzw. dem Erfassungs- oder Verarbei-
tungsbetrieb bei Winterraps bis spätestens 1. Dezember des Aussaatjahres, bei Sommerraps bis 
spätestens 15. März des Aussaatjahres unter Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer des 
Vertragspartners einschließlich der Angaben über Fruchtart, Sorte, Schlagbezeichnung, die zu 
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kontrollierende Fläche und Fruchtfolge gemeldet werden. Später eingehende Anmeldungen ha-
ben keinen Anspruch auf Berücksichtigung. 

 

19.1.1 Erzeugerbetrieb (QS) 
 

Für die Herstellung von GQ-Raps-Speiseöl darf nur Raps verwendet werden, der entsprechend 
den „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Raps-Speiseöl“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte 
Qualität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-me/Bioabfälle 
(inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen 
Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium sind durchzuführen. 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die 
Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah-
men aufgezeichnet werden. 

Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzu-
bewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist 
durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

GQ-Raps ist bei Bedarf (> 14,5 % Feuchte) fachgerecht zu trocknen. 

Eine Lagerung von GQ-Raps beim Erzeugerbetrieb ist nur dann zulässig, wenn der Landwirt 
über geeignete Lagermöglichkeiten verfügt. Die betrieblichen Lagereinrichtungen müssen den 
Grundsätzen für Erfassung und Lagerung dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ entsprechen 
(Ziffer 19.1.2). 

 

19.1.2 Erfassungsbetrieb (QS) 
 

Bei der Anlieferung ist eine Probe für Qualitätsuntersuchungen zu ziehen, wobei eine Probeteil-
menge immer als Rückstellmuster zu hinterlegen ist. Das Muster ist bei GQ-Raps mindestens 
6 Monate nach Anlieferung bei der aufnehmenden Mühle bzw. dem aufnehmenden Verarbeiter 
zu hinterlegen. 

Der Erfassungsbetrieb verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen 
Eigenkontrolle auf der Grundlage eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems (z. B. DIN ISO 
9000, HACCP Konzept etc.). 
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GQ-Raps ist in speziell hierfür vorgesehenen Behältnissen zu lagern. Sämtliche Vorrats- und La-
gergebäude müssen insbesondere unter dem Aspekt der Vermeidung von Verunreinigungen und 
Vermischung sorgfältig geprüft und für den Gebrauch vorbereitet werden. 

Im Einzelnen gilt: 

 Gebäude, die für die Lagerung benutzt werden, müssen wasserdicht sein; sämtliche un-
dichte Stellen im Dach müssen repariert werden, bevor GQ-Raps eingelagert wird. 

 Die Wände, Böden und horizontalen Oberflächen jedes Lagers müssen gesäubert wer-
den und – wo erforderlich (z. B. nach Kontamination mit Nicht-GQ-Raps) – vor Gebrauch 
nass gereinigt und gegebenenfalls mit geeigneten, zugelassenen Verfahren desinfiziert 
werden, um eine hygienische Lagerung zu ermöglichen. 

 Alterntige Rückstände müssen aus sämtlichen Bereichen des Lagers und der Förderein-
richtungen entfernt werden. 

 Der Zugang von Vögeln, Nagetieren und anderen Schädlingen muss verhindert werden, 
ansonsten kann Raps nicht als GQ-Raps vermarktet werden. Türen und Lager sind ge-
schlossen zu halten, wenn das Lager nicht benutzt wird. Ferner ist das Lager so dunkel 
wie möglich zu halten. 

 Um Glassplitter von Glühbirnen und Neonröhren im GQ-Raps zu vermeiden, müssen 
Staubabdeckungen gewählt werden, die nicht aus Glas bestehen. 

 Bei der Lagerung muss GQ-Raps konditioniert werden (Ausnahme: Lagerung für nur we-
nige Tage). Falls der Raps getrocknet werden muss, ist jegliches Übertrocknen, das zu 
Hitzeschäden führen kann, zu vermeiden. 

 Dauerlagerung erfordert eine besondere Aufmerksamkeit: Temperatur und Feuchte des 
GQ-Rapses müssen regelmäßig aufgezeichnet und ggf. reguliert werden. Jeder Tempe-
raturanstieg muss näher untersucht werden. Um einem Temperaturanstieg entgegenzu-
steuern, muss der GQ-Raps je nach Ursache getrocknet, gekühlt, bewegt oder gereinigt 
werden. 

Für den Transport von GQ-Raps gilt allgemein: 

 Anhänger, Lkws, Bahnwaggons, Lastkähne und Schiffe, die für den Transport von GQ-
Raps genutzt werden, müssen sauber und geeignet sein, diesen Rohstoff in die Lebens-
mittelkette einzubringen. Sämtliche Transportmittel müssen vor dem Verladen durch den 
Verkäufer oder Agenten auf Sicht kontrolliert werden. Ein Transportmittel, das dem erfor-
derlichen Standard nicht entspricht, darf nicht beladen werden. Alle Transportmittel müs-
sen bei größeren Transportentfernungen nach dem Laden abgedeckt werden. 

 Außenflächen von Fahrzeugen oder Transportmitteln sowie die Ladefläche müssen re-
gelmäßig gereinigt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur für Lebensmittel zuge-
lassene Reinigungsmittel verwendet werden, die kein Venol enthalten, um so möglichen 
Geruch oder Flecken in der späteren Ladung zu vermeiden. 

 Die Verantwortlichen dürfen grundsätzlich nicht auf der Ladung herumlaufen. Wenn dies 
unbedingt notwendig sein sollte, müssen sie angemessen bekleidet sein, um den GQ-
Raps vor möglichen Infektionen oder Kontaminationen zu schützen. 

 Der Einsatz von chemisch-synthetischen Schädlingsbekämpfungsmitteln während der 
Lagerung ist unzulässig. 
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19.1.3 Raps-Speiseöl-Erzeuger (RSE) (QS) 
 

Zur Herstellung von GQ-Raps-Speiseöl kann nur Raps verwendet werden, der entsprechend den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Raps-Speiseöl“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qua-
lität“ (GQ) erzeugt wurde. 

Bei der Anlieferung ist eine Probe für Qualitätsuntersuchungen zu ziehen, wobei eine Probe-
Teilmenge immer als Rückstellmuster zu hinterlegen ist. Das Muster ist bei GQ-Raps mindestens 
6 Monate nach Anlieferung bei dem aufnehmenden Verarbeiter zu hinterlegen. 

Das GQ-Raps-Speiseöl wird aus nicht vorgewärmter Rohware bei niedrigem Druck, geringer 
Temperatur und niedrigem Auspressgrad durch Pressung (Kaltpressung bei maximal 40° C, oh-
ne Wärmezufuhr) gewonnen. Es darf nicht raffiniert werden. Zusätze, wie Farbstoffe und synthe-
tisch hergestellte Vitamine, sind nicht erlaubt. 

Das erzeugte Raps-Speiseöl muss folgende Mindestkonditionen erfüllen: 
Analytische Untersuchung 
Säurezahl: < 3,0 mg KOH/g Öl 
Peroxidzahl: < 5,0 mval O2/kg Öl 
Verunreinigungen: < 0,05 %  

Es muss gewährleistet sein, dass der Großteil der Trübstoffe weitgehend entfernt ist. 

GQ-Raps-Speiseöl wird ausschließlich in umweltfreundlichen Gebinden abgefüllt, luftdicht ver-
schlossen und soweit wie möglich vor Lichteinflüssen geschützt. 

Der RSE garantiert die Geschmacks- und Qualitätsstabilität mit den auf der Verpackung angege-
benen Mindesthaltbarkeitsdaten. 

Der RSE verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle 
auf der Grundlage eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems (z. B. DIN ISO 9000, HACCP 
Konzept etc.). 

19.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Raps-Speiseöl verwendet werden, das in dem im Zeichen genannten 
Gebiet (z. B. Bayern) ausschließlich aus im Zeichen genannten Gebiet erzeugten Rohstoffen 
hergestellt und abgefüllt wurde. Die Herkunft ist lückenlos von der Erzeugung bis zum abgefüll-
ten Raps-Speiseöl zu sichern. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Doku-
mentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität des GQ-Rapses bzw. des GQ-Raps-
Speiseöls mit den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss je-
weils an die nächste Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. 
Muss ein neuer Beleg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit dem-
jenigen der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 
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19.2.1 Erzeugerbetrieb (HS) 
 

Der Erzeugerbetrieb meldet den Anbau von GQ-Raps unter Angabe der Sorten- und Schlagbe-
zeichnung und Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die Erzeugung des GQ-Rapses ist durch den Landwirt zu dokumentieren. 

 Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

 Beschilderung der GQ-Rapsbestände mit Feldtafeln. 

 Schriftliche Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen vom Anbau bis zum Verkauf 
(z. B. LKP-Dokumentationsformular oder EDV-Schlagkartei). Die Dokumentation ist vom 
Landwirt zu führen und bei den Kontrollen vorzulegen. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung ist GQ-Raps eindeutig gekennzeichnet und getrennt nach Sorten 
und einzelnen Partien von Nicht-GQ-Raps zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentati-
on (z. B. nach den Vorgaben des LKP) zu führen. 

Der Anbauer ist einverstanden, dass die Sortenechtheit stichprobenweise überprüft wird.  

 

19.2.2 Erfassungsbetrieb (HS) 
 

Der Erfassungsbetrieb verpflichtet sich, die Vertragsware für das Zeichen „Geprüfte Qualität“ 
(GQ) getrennt nach Sorten und getrennt von Nicht-GQ-Raps auf allen Vermarktungsstufen zu er-
fassen und zu lagern. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

Der Erfassungsbetrieb garantiert, dass 

 die Angaben des Anlieferes mit der gelieferten Ware übereinstimmen und  

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat der Erfassungsbetrieb von GQ-Raps eine Dokumentation über die bezo-
genen und verkauften Produktmengen, getrennt nach GQ-Raps und Nicht-GQ-Raps, zu führen. 
Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Aktuelle, detaillierte Produktliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 
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Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

19.2.3 Raps-Speiseöl-Erzeuger (RSE) (HS) 
 

Der RSE verpflichtet sich, die Vertragsware für das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) getrennt 
nach Sorten und getrennt von Nicht-GQ-Raps auf allen Vermarktungsstufen zu erfassen und zu 
lagern. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

Der RSE garantiert, dass die Angaben des Anlieferes mit der gelieferten Ware übereinstimmen 
und während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat der RSE von GQ-Raps eine Dokumentation über die bezogenen und ver-
kauften Produktmengen, getrennt nach GQ-Raps und Nicht-GQ-Raps, zu führen. Dabei müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen. 

 Aktuelle, detaillierte Produktliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

19.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Raps-Speiseöl nutzen, verpflichten 
sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrages mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden.  

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 
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Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

19.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 
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19.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 
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19.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

19.7 Export von Raps-Speiseöl 
 

GQ-Raps-Speiseöl-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, 
sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenzneh-
mer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landesspra-
che des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Raps-Speiseöl exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer recht-
zeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen 
kann. 

 

19.8 Übergangsbestimmungen 
 

Raps-Speiseöl, das entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder 
nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurde, kann bereits übergangs-
weise im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ 
vermarktet werden. 

 

19.9 In-Kraft-Treten 
 

Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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20. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Saatgut 
 

Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, 
Aufbereitung, Abpackung und Versand. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von amtlich verschlossenem und 

zertifiziertem Saatgut 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ und die 
besonderen Bedingungen „Geprüfte Qualität“ in der geltenden Fassung sind Bestandteil der 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Saatgut. Die Prüfkriterien stellen einen über den ge-
setzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

20.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von GQ-Saatgut eingebundenen Marktbeteiligten (Saatguterzeuger, Vertragsfirma, 
Aufbereitungsbetrieb) einzuhalten. Sie reichen von der Erzeugung des Saatguts über die Anfor-
derungen an Lagerung, Aufbereitung und Abpackung bis zum Versand. Die Einhaltung der nach-
folgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung des Saatguts den Ansprüchen einer guten fachlichen 
Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrolliert integrierten Anbaus oder eines kontrolliert-
integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird. 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sowie die zwischen dem Erzeuger und der erst-
aufnehmenden Hand zusätzlich getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Er-
fassung und Lagerung sind einzuhalten. Diese Zusatzvereinbarungen sind gegenüber den Kon-
trollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen zwischen Erzeuger und 
erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ und unterliegen 
den Vorgaben unter Ziffer 20.5. 
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20.1.1 Saatguterzeuger (QS) 
 

Als GQ-Saatgut kann nur Saatgut verwendet werden, das entsprechend den „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen für Saatgut“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wur-
de.  

Eine strikte Trennung von GVO-freiem und GVO-verändertem Saatgut muss gewährleistet sein. 

Auf die landwirtschaftlichen Betriebsflächen dürfen keine gewerblichen, kommunalen und indust-
riellen Klärschlämme ausgebracht werden. 

Der Erzeuger verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkon-
trolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung ei-
ner gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der 
alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen aufgezeichnet werden. Die Dokumentation ist 
vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzubewahren und bei Kon-
trollen vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist durch den Lizenzneh-
mer zu prüfen und zu bestätigen. 

Der Erzeuger muss jährlich an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

 

20.1.2 Ernte – Erfassungsbetrieb – Lagerhalter – Aufbereitungsbetrieb (QS) 
 

Bei den Ernte-, Erfassungs-, Transport- und Aufbereitungsvorgängen sind alle Behandlungen zu 
vermeiden, welche die Saatgutqualität negativ beeinflussen. Lagerung und Transport des Saat-
guts hat so zu erfolgen, dass Sortenvermischungen ausgeschlossen sind.  

Bei der Saatgutlagerung sind die einzelnen Boxen, Silos, etc. vorschriftsmäßig zu kennzeichnen 
(Angabe der Art, Sorte, Kategorie, Anerkennungs-Nr.). 

Bei den Aufbereitungsanlagen ist darauf zu achten, dass für die jeweiligen Trennungsaufgaben 
geeignete Auslesertypen zum Einsatz kommen. 

Das Saatgut muss folgende Qualitätskriterien erfüllen: 

 Feststellung des Tausendkorngewichtes und Angabe auf dem amtlichen Etikett unter „zu-
sätzliche Angaben“. 

 Der Höchstbesatz mit Samen anderer Pflanzenarten ist bei zertifiziertem Saatgut erster 
Generation wie bei zertifiziertem Saatgut zweiter Generation auf 5 Körner je 500 g be-
schränkt. 

 Der Spreuanteil ist auf 0,3 % begrenzt. 

 Bei gebeiztem Saatgut ist ein Beizgrad von 80 - 125 % einzuhalten. 
Eine strikte Trennung von GVO-freiem und GVO-verändertem Saatgut muss gewährleistet sein. 
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20.1.3 Vertragsfirma bzw. Aufbereitungsbetrieb (QS) 
 

Die Vertragsfirma verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigen-
kontrolle auf der Grundlage eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems (z. B. DIN ISO 
9000, HACCP Konzept etc.). 

Die Vertragsfirma gewährleistet die ordnungsgemäße Erfassung, Lagerung und Aufbereitung des 
GQ-Saatguts sowie den zweckentsprechenden Transport. Rückstände insbesondere Samen an-
derer Partien, Sorten und Kategorien müssen aus sämtlichen Bereichen entfernt werden. Bei der 
Aufbereitung ist das Saatgut schonend zu behandeln, um die Qualitätseigenschaften, insbeson-
dere die Keimfähigkeit, zu erhalten. 

Das Saatgut muss folgende Qualitätskriterien erfüllen: 

 Feststellung des Tausendkorngewichtes und Angabe auf dem amtlichen Etikett unter „zu-
sätzliche Angaben“. 

 Der Höchstbesatz mit Samen anderer Pflanzenarten ist bei zertifiziertem Saatgut erster 
Generation wie bei zertifiziertem Saatgut zweiter Generation auf 5 Körner je 500 g be-
schränkt. 

 Der Spreuanteil ist auf 0,3 % begrenzt. 

 Bei gebeiztem Saatgut ist ein Beizgrad von 80 – 125 % einzuhalten. 
Eine strikte Trennung von GVO-freiem und GVO-verändertem Saatgut muss gewährleistet sein. 

 

20.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Saatgut verwendet werden, das dauerhaft und lückenlos von der Er-
zeugung bis zur Abpackung einem bestimmten Vermehrungsvorhaben zugeordnet werden kann. 
Das Saatgut muss diesen „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ entsprechen und in dem im Zei-
chen genannten Gebiet (z. B. Bayern) erzeugt, aufbereitet, gelagert und abgepackt werden. Die 
Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität des GQ-Saatguts mit den Bestimmungen 
dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste Stufe weiterge-
geben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Beleg, der diese 
Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorhergehenden Stufe 
zu verknüpfen. 
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20.2.1 Saatguterzeuger (HS) 
 

Der Saatguterzeuger meldet den Anbau von GQ-Saatgut unter Angabe der Sorten- und Schlag-
bezeichnung und Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die Erzeugung des GQ-Saatguts ist durch den Erzeuger zu dokumentieren: 

Es ist eine schriftliche Dokumentation über den Bezug des Basis- oder Vorstufenmaterials erfor-
derlich: insbesondere Sorte, Kategorie, Sortierung, Menge, Art der Verpackung und Kennzeichen 
des Lieferfahrzeugs müssen hier aufgezeichnet werden. 

Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

Beschilderung der GQ-Saatgut-Bestände mit Feldtafeln. 

Schriftliche Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen vom Anbau bis zum Verkauf. Die 
Dokumentation wird vom Erzeuger geführt und aufbewahrt. Sie ist bei den Kontrollen den zu-
ständigen Stellen vorzulegen. 

Bei betriebseigener Lagerung ist GQ-Saatgut getrennt nach Sorten und eindeutig gekennzeich-
net von Nicht-GQ-Saatgut zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach 
den Vorgaben des LKP) zu führen.  

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

 

20.2.2 Vertragsfirma und Aufbereitungsbetrieb bzw. Abpackbetrieb (HS) 
 

Die Vertragsfirma und der Aufbereitungsbetrieb bzw. der Abpackbetrieb verpflichten sich, die 
Vertragsware für das Zeichen „Geprüfte Qualität“ auf allen Stufen separat und nach Sorten sowie 
eindeutig gekennzeichnet und getrennt von Nicht-GQ-Saatgut zu lagern. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch ordnungsgemäße Kennzeichnung in Verbin-
dung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen Parti-
enbegleitschein. 

Für die Kontrollen hat die Vertragsfirma von GQ-Saatgut eine Dokumentation über die bezoge-
nen und verkauften Produktmengen getrennt nach GQ-Saatgut und Nicht-GQ-Saatgut zu führen. 
Bei überlagerter Ware muss die Beschaffenheit des Saatguts erneut geprüft werden. 

Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen 

 Aktuelle, detaillierte Produktliste (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Produktionsjournal bzw. Produktionsplan (Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 
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 Abpackbetriebe, die Saatgut sortieren und abpacken, müssen - sofern sie auch anderes 
Saatgut sortieren und abpacken - vor der Aufbereitung von GQ-Saatgut eine gründliche 
Reinigung und eine vorschriftsmäßige Desinfektion der Anlagen und Transporteinrichtun-
gen durchzuführen.  

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt sechs Jahre. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

20.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Saatgut nutzen, verpflichten sich zum 
Abschluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 

20.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß den Nummern 6.2 und 6.3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
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setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

20.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 

- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-
lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
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mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

20.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 
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20.7 Export von Saatgut 
 

GQ-Saatgut-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen geworben werden soll, sind 
nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen gegenüber dem Lizenznehmer 
vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenznehmers in der Landessprache 
des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Saatgut exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer rechtzeitig mit-
zuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen kann. 

 

20.8 Übergangsbestimmungen 
 

Saatgut, das entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ oder nach ver-
gleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurde, kann -bereits übergangsweise im 
Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ bearbeitet und unter dem Zeichen „Geprüfte Quali-
tät“ vermarktet werden. 

20.9 In-Kraft-Treten 
 

Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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21. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Speise- und Speisefrühkartoffeln 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, La-
gerung, Aufbereitung (Abpacker), Großhandel und Endverkauf. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von  
Speise- und Speisefrühkartoffeln 

auf allen Handelsstufen in Gebinden und lose im Endverkauf verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sowie die Anlage sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Speise- und Speisefrühkartoffeln. Die Prüfkriterien 
stellen einen über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

21.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
marktung von frischen Speise- und Speisefrühkartoffeln eingebundenen Marktbeteiligten einzu-
halten. Sie reichen von der Erzeugung der Rohstoffe, über die Lagerung, die Aufbereitung, das 
ordnungsgemäße Inverkehrbringen bis zum Endverkauf. Die Einhaltung der nachfolgenden Vor-
gaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung der Speise- und Speisefrühkartoffeln den Ansprü-
chen einer guten fachlichen Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten 
Anbaus oder eines kontrolliert-integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Füh-
rung einer Schlagkartei). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sind einzuhalten. Ebenso sind zwischen Erzeu-
ger und der erstaufnehmenden Hand zusätzlich getroffene Vereinbarungen (z. B. im Rahmen re-
ferenzierter Qualitätssicherungssysteme) hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Erfassung und Lage-
rung einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren Standard wie diese 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen sind gegenüber den 
Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen zwischen Erzeuger 
und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ und unterlie-
gen den Vorgaben unter Ziffer 21.5. 
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21.1.1 Erzeugerbetrieb (QS) 
 

Als GQ-Speisekartoffel und GQ-Speisefrühkartoffel können nur Kartoffeln verwendet werden, die 
entsprechend den „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Speise- und Speisefrühkartoffel“ zur 
Nutzung des Zeichens „Geprüfte Qualität“ (GQ) erzeugt wurden. 

Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschläm-me/Bioabfälle 
(inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen 
Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium sind durchzuführen. 

Der Erzeuger verpflichtet sich hinsichtlich Standort, Anbau und Lagerung zur Durchführung und 
Dokumentation der betrieblichen Eigenkontrolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-
Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die 
Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle acker- und pflanzenbaulichen Maßnah-
men aufgezeichnet werden. 

Die Dokumentation ist vom Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzu-
bewahren und bei Kontrollen vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist 
durch den Lizenznehmer zu prüfen und zu bestätigen. 

Die Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe muss sichergestellt sein. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

 

21.1.2 Lagerhalter – Aufbereiter – Inverkehrbringer (QS) 
 

Speise- und Speisefrühkartoffeln, die den Vorgaben des Zeichens „Geprüfte Qualität“ entspre-
chen, müssen auf der Stufe der Lagerung, Aufbereitung und des Inverkehrbringens wie folgt be-
handelt werden: 

 Lagertemperatur zwischen 5° C und 8° C. 

 Umlagern, Sortieren und Waschen bei über 8° C. 

 Der Anteil der Gesamtmängel gemäß der Handelsklassenverordnung von Speisekartof-
feln darf bei der Auslieferung der Ware 6 % nicht überschreiten. 

 Speise- und Speisefrühkartoffeln, die in den Verkehr gebracht werden, müssen einen 
Stärkegehalt von mindestens 10 % aufweisen oder 

 Speise- und Speisefrühkartoffeln, die in den Verkehr gebracht werden, müssen einen Nit-
ratgehalt von unter 250 mg/kg Frischware aufweisen. 

 Die Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe muss sichergestellt sein. 
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21.1.3 Großhandelsbetriebe einschließlich Zentralläger des Lebensmitteleinzelhandels 

(QS) 
 

„Geprüfte Qualität“-Ware ist sachgerecht  

 in einem geeigneten Temperaturbereich zwischen 5° C und 8° C sowie 

 lichtgeschützt 
zu lagern. 

 

21.1.4 Endverkaufsvertriebe (QS) 
 

Endverkaufsbetriebe für GQ-Speise- und GQ-Speisefrühkartoffeln verpflichten sich: 

 Die Ware lichtgeschützt (keine Scheinwerfereinstrahlung) sowie kühl und trocken zu la-
gern. 

 Eine ordnungsgemäße Regalpflege bei GQ-Speise- und GQ-Speisefrühkartoffeln durch-
zuführen. 

Darüber hinaus sind die Endverkaufsbetriebe verpflichtet, die für die Speisekartoffelabteilung 
Verantwortlichen innerhalb der nächsten drei Jahre an einem vom Lizenznehmer veranstalteten 
Zertifizierungslehrgang teilnehmen zu lassen. 

 

21.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Speise- und Speisefrühkartoffeln verwendet werden, die in dem im Zei-
chen genannten Gebiet (z. B. Bayern) erzeugt, gelagert und abgepackt wurden. Die Herkunft ist 
lückenlos von der Erzeugung bis zur Abpackung zu sichern. Die Einhaltung der nachfolgenden 
Vorgaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der GQ-Speise- und GQ-Speisefrühkartoffeln 
mit den Bestimmungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die 
nächste Stufe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein 
neuer Beleg, der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen 
der vorhergehenden Stufe zu verknüpfen. 
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21.2.1 Erzeugerbetrieb (HS) 
 

Der Anbauer meldet den Anbau von GQ-Speise- und GQ-Speisefrühkartoffeln unter Angabe der 
Sorten- und Schlagbezeichnung sowie Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die Erzeugung der GQ-Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln ist durch den Landwirt zu 
dokumentieren: 

 Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

 Beschilderung der GQ-Speisekartoffel- und GQ-Speisefrühkartoffelbestände mit Feldta-
feln. 

 Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in 
Verbindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder 
durch einen Partienbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung sind GQ-Speise- und GQ-Speisefrühkartoffeln eindeutig gekenn-
zeichnet und getrennt von Nicht-GQ-Ware zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentati-
on (z. B. nach den Vorgaben des LKP) zu führen. 

 

21.2.2 Lagerhalter – Aufbereiter – Inverkehrbringer (HS) 
 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Der Lagerhalter und der Aufbereiter bzw. der Inverkehrbringer verpflichten sich, die Vertragsware 
für das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) getrennt von Nicht-GQ-Speise- und Nicht-GQ-
Speisefrühkartoffeln auf ihren Vermarktungsstufen zu erfassen und zu lagern. 

Für die Kontrollen hat der Lagerhalter und der Aufbereiter bzw. der Inverkehrbringer von GQ-
Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln eine Dokumentation über die bezogenen und ver-
kauften Produktmengen, getrennt nach GQ-Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln sowie 
Nicht-GQ-Speisekartoffeln und Nicht-GQ-Speisefrühkartoffeln, zu führen. Dabei müssen folgen-
de Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Die Vertragsfirma führt darüber hinaus ein Produktionsjournal bzw. einen Produktionsplan 
(Produkt, Produktionsdatum, Rohstoffmenge). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. Eine weitergehende Aufzeich-
nungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

Der Lagerhalter und der Aufbereiter bzw. der Inverkehrbringer garantieren, dass 

 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware übereinstimmen und  
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 die Lagerung und Aufbereitung sortenrein und nach GQ- bzw. Nicht-GQ-Ware erfolgt. 
 

21.2.3 Großhandelsbetriebe einschließlich Zentralläger des Lebensmitteleinzelhandels 

(HS) 
 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

GQ-Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln sind eindeutig gekennzeichnet und getrennt 
von Nicht-GQ-Ware zu lagern und eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach Vorga-
ben des LKP) zu führen. 

Für die Kontrollen ist eine Dokumentation über die bezogenen und verkauften Produktmengen 
von GQ-Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln, getrennt nach GQ-Speisekartoffeln und 
GQ-Speisefrühkartoffeln sowie Nicht-GQ-Speisekartoffeln und Nicht-GQ-Speisefrühkartoffeln, zu 
führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

21.2.4 Endverkaufsbetriebe 
 

„Geprüfte-Qualität“-Ware ist eindeutig zu kennzeichnen und unter der entsprechenden Kenn-
zeichnung anzubieten. 

Darüber hinaus sind Endverkaufsbetriebe verpflichtet, die regionale Herkunft der  
GQ-Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße 
Kennzeichnung in Verbindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverord-
nung oder durch einen Partienbegleitschein. 

Eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach den Vorgaben des LKP) ist zu führen. 

Für die Kontrollen hat der Endverkäufer von GQ-Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln 
eine Dokumentation über die bezogenen und verkauften Produktmengen, getrennt nach GQ-
Speisekartoffeln und GQ-Speisefrühkartoffeln sowie Nicht-GQ-Speisekartoffeln und Nicht-GQ-
Speisefrühkartoffeln, zu führen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr. 
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Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

21.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) für Speise- und Speisefrühkartoffeln nut-
zen, verpflichten sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem Lizenznehmer. 

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Verkaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen, Zentralläger des LEH und Verkaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen“ einzuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch 
den Lizenznehmer oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von 
ihm beauftragten Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qua-
litätsregelung „Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Verkaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in die GQ-Qualitätsregelung beim Lizenzneh-
mer beantragen. 

 

21.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen – Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 
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Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungsausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

21.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 

- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
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chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

21.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebsbesichtigungen übernehmen die Zeichennut-
zer bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 

 

21.7 Export von Speise- bzw. Speisefrühkartoffeln 
 

GQ-Speise- und GQ-Speisefrühkartoffel-Exporte ins Ausland, für die dort mit dem GQ-Zeichen 
geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unternehmen ge-
genüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des Lizenz-
nehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Speise-/Speisefrühkartoffeln exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenz-
nehmer rechtzeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat 
ausstellen kann. 

 

21.8 Übergangsbestimmungen 
 

Speise- und Speisefrühkartoffeln, die entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbe-
stimmungen“ oder nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurden, kön-
nen bereits übergangsweise im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ unter dem Zeichen 
„Geprüfte Qualität“ vermarktet werden. 
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21.9 In-Kraft-Treten 
 

Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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22. Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Veredelungskartoffeln 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen gelten für die Bereiche Erzeugung, Erfassung, La-
gerung, Aufbereitung und Verarbeitung. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität“ kann zur Kennzeichnung von  
Veredelungskartoffeln 

verliehen werden. 

Die Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ in der gel-
tenden Fassung sowie die Anlage sind Bestandteil der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“. 

Voraussetzung für die Verwendung des Zeichens ist die Erfüllung der Anforderungen der im An-
schluss aufgeführten Qualitätskriterien für Veredelungskartoffeln. Die Prüfkriterien stellen einen 
über den gesetzlichen Standards liegenden Qualitätsstandard sicher. 

Die Rechte und Pflichten für die Verwendung des Zeichens sind in einem Zeichennutzungsver-
trag festzulegen. 

 

22.1 Qualitätssicherung (QS) 
 

Die festgelegten Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind von allen an der Erzeugung und Ver-
arbeitung von Veredelungskartoffeln eingebundenen Marktbeteiligten einzuhalten. Sie reichen 
von der Erzeugung der Rohstoffe, über die Lagerung, die Aufbereitung bis zur ordnungsgemä-
ßen Verarbeitung. Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben ist durch eine Dokumentation 
nachzuweisen. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Erzeugung der Veredelungskartoffeln den Ansprüchen einer gu-
ten fachlichen Praxis (beispielsweise im Rahmen eines kontrollierten integrierten Anbaus oder 
eines kontrolliert-integrierten Vertragsanbaus) gerecht wird (einschließlich der Führung einer 
Schlagkartei). 

Die nachfolgend festgelegten Erzeugungsregeln sind einzuhalten. Ebenso sind zwischen Erzeu-
ger und der erstaufnehmenden Hand zusätzlich getroffene Vereinbarungen (z. B. im Rahmen re-
ferenzierter Qualitätssicherungssysteme) hinsichtlich Erzeugung, Qualität, Erfassung und Lage-
rung einzuhalten, wenn sie nachweisbar den gleichen oder einen höheren Standard wie diese 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ erreichen. Diese Zusatzvereinbarungen sind gegenüber den 
Kontrollstellen offen zu legen. Damit werden die Inhalte der Vereinbarungen zwischen Erzeuger 
und erstaufnehmender Hand Bestandteil dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ und unterlie-
gen den Vorgaben unter Ziffer 22.5. 
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22.1.1 Erzeugerbetrieb (QS) 
 

Als GQ-Veredelungskartoffeln können nur Kartoffeln verwendet werden, die entsprechend den 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Veredelungskartoffeln“ zur Nutzung des Zeichens „Geprüf-
te Qualität“ (GQ) erzeugt wurden. 

Verbot der Ausbringung gewerblicher, kommunaler und industrieller Klärschlämme/Bioabfälle 
(inkl. Komposte) sowie Gärsubstrate aus Nicht-NaWaRo-Anlagen auf den landwirtschaftlichen 
Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren. 

Zusätzliche Grundbodenuntersuchungen für Kalium und Magnesium sind durchzuführen. 

Veredelungskartoffeln müssen beim Besitzübergang einen Nitratgehalt von unter  
250 mg/kg Frischware aufweisen. 

Der Erzeuger verpflichtet sich zur Durchführung und Dokumentation der betrieblichen Eigenkon-
trolle (schriftliche Dokumentation z. B. LKP-Produktpass einschl. Schlagkartei oder Führung einer 
gleichwertigen EDV-Schlagkartei). Für die Anbaufläche ist eine Schlagkartei zu führen, in der alle 
acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen aufgezeichnet werden. Die Dokumentation ist vom 
Erzeuger eigenverantwortlich zu führen. Die Dokumente sind aufzubewahren und bei Kontrollen 
vorzulegen. Die Produktionsweise einschließlich Dokumentation ist durch den Lizenznehmer zu 
prüfen und zu bestätigen. 

Der Erzeuger muss regelmäßig an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 

 

22.1.2 Lagerungs- und Aufbereitungsbetrieb (QS) 
 

„Geprüfte Qualität“-Ware muss auf der Stufe der Lagerung und Aufbereitung bis zur Verarbeitung 
wie folgt behandelt werden: 

 Sachgerechte sowie lichtgeschützte Lagerung in einem geeigneten Temperaturbereich 
zwischen 4° C und 8° C. 

 Aufbereitung (Umlagern, Sortieren und Waschen der Ware) in einem geeigneten Tempe-
raturbereich über 8° C. 

 Veredelungskartoffeln müssen beim Besitzübergang einen Nitratgehalt von unter  
250 mg/kg Frischware aufweisen. 
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22.1.3 Verarbeitungsbetrieb (QS) 
 

Veredelungskartoffeln, die nach den Vorgaben des Zeichens „Geprüfte Qualität“ geeignet sind, 
müssen im Bereich der Verarbeitung (z. B. Waschen, Schneiden usw.) nach den Grundsätzen 
eines dort gültig zertifizierten Qualitätssicherungssystems behandelt werden. 

 

22.2 Herkunftssicherung (HS) 
 

Das Zeichen darf nur für Veredelungskartoffeln verwendet werden, die in dem im Zeichen ge-
nannten Gebiet (z. B. Bayern) erzeugt, gelagert und verarbeitet wurden. Die Herkunft ist lücken-
los von der Erzeugung bis zur Verarbeitung zu sichern. Die Einhaltung der nachfolgenden Vor-
gaben ist durch eine Dokumentation nachzuweisen. 

Ein entsprechender Beleg, welcher die Konformität der GQ-Veredelungskartoffeln mit den Best-
immungen dieser „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ bestätigt, muss jeweils an die nächste Stu-
fe weitergegeben bzw. von der vorhergehenden Stufe eingeholt werden. Muss ein neuer Beleg, 
der diese Konformität bestätigt, ausgestellt werden, so ist dieser mit demjenigen der vorherge-
henden Stufe zu verknüpfen. 

 

22.2.1 Erzeugerbetrieb (HS) 
 

Der Anbauer meldet den Anbau von GQ-Veredelungskartoffeln unter Angabe der Sorten- und 
Schlagbezeichnung sowie Schlaggröße beim Vertragspartner an. 

Die Erzeugung der GQ-Veredelungskartoffeln ist durch den Landwirt zu dokumentieren: 

 Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) gemäß Mehrfachantrag. 

 Beschilderung der GQ-Veredelungskartoffelbestände mit Feldtafeln. 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Bei betriebseigener Lagerung sind GQ-Veredelungskartoffeln eindeutig gekennzeichnet und ge-
trennt von Nicht-GQ-Ware zu lagern sowie eine entsprechende Lagerdokumentation (z. B. nach 
Vorgaben des LKP) zu führen. 
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22.2.2 Lagerungs- und Aufbereitungsbetrieb (HS) 
 

Der Lagerungs- und Aufbereitungsbetrieb verpflichtet sich, die Vertragsware für das Zeichen 
„Geprüfte Qualität“ (GQ) getrennt von Nicht-GQ-Veredelungskartoffeln zu erfassen und zu la-
gern. 

Der Lagerungs- und Aufbereitungsbetrieb garantiert, dass 

 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware übereinstimmen und  

 während der Lagerung und Aufbereitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat der Lagerungs- und Aufbereitungsbetrieb von GQ-Veredelungskartoffeln 
eine Dokumentation über die bezogenen und verkauften Produktmengen, getrennt nach GQ-
Veredelungskartoffeln und Nicht-GQ-Veredelungskartoffeln, zu führen. Dabei müssen folgende 
Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 

 Führen eines Produktionsjournals bzw. eines Produktionsplans (Produkt, Produktionsda-
tum, Rohstoffmenge). 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr.  

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

22.2.3 Verarbeitungsbetrieb (HS) 
 

Der Verarbeitungsbetrieb verpflichtet sich, die Vertragsware für das Zeichen „Geprüfte Qualität“ 
(GQ) getrennt von Nicht-GQ-Veredelungskartoffeln zu erfassen und zu lagern. 

Der Verarbeitungsbetrieb garantiert, dass 

 die Angaben des Anlieferers mit der gelieferten Ware übereinstimmen und  

 während der Lagerung und Verarbeitung deren Identität gewahrt bleibt. 

Für die Kontrollen hat der Verarbeitungsbetrieb von GQ-Veredelungskartoffeln eine Dokumenta-
tion über die bezogenen und verkauften Produktmengen, getrennt nach  
GQ-Veredelungskartoffeln und Nicht-GQ-Veredelungskartoffeln, zu führen. Dabei müssen fol-
gende Bedingungen erfüllt sein: 

 Aufbewahrung von Lieferscheinen und Rechnungen. 

 Aktuelle Bestandslisten (mengenmäßige Zusammenstellung). 
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 Führen eines Produktionsjournals bzw. eines Produktionsplans (Produkt, Produktionsda-
tum, Rohstoffmenge). 

Die regionale Herkunft ist zu belegen, z. B. durch die ordnungsgemäße Kennzeichnung in Ver-
bindung mit einer Losnummer im Sinne der Loskennzeichnungsverordnung oder durch einen 
Partienbegleitschein. 

Die Aufbewahrungspflicht für diese Unterlagen beträgt ein Jahr.  

Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht/Dokumentation kann zur Auflage gemacht werden. 

 

22.3 Vertragsabschluss und Werbung 
 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Geprüfte Qualität“ für Veredelungskartoffeln nutzen, verpflichten 
sich zum Abschluss eines Zeichennutzungsvertrags mit dem Lizenznehmer.  

Soweit erforderlich haben die Zeichennutzer durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den vor- 
oder nachgelagerten Stufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Lizenznehmer oder die 
von ihm beauftragte Prüfeinrichtung in diesen Bereichen die Einhaltung der „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ kontrollieren und überprüfen kann. Filialbetriebe bzw. Ankaufsstellen müssen 
über ihren Hauptbetrieb eingebunden werden. 

Mit dem Abschluss des Zeichennutzungsvertrages verpflichten sich die Betriebe (einschließlich 
der Filialen und Ankaufsstellen), die Anforderungen der „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ ein-
zuhalten und die Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Beauftragten sowie die Kontrolle durch das StMLF oder die von ihm beauftragten 
Stellen gemäß § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ zuzulassen. 

Mit dem GQ-Zeichen darf nur geworben werden, wenn der Nutzungsvertrag mit dem Lizenzneh-
mer abgeschlossen und die ggf. mit einbezogenen Filialen und Ankaufsstellen dem Lizenzneh-
mer bekannt gemacht wurden. 

Kündigt ein Zeichennutzer den Zeichennutzungsvertrag von sich aus, so kann er erst nach einer 
Wartefrist von 12 Monaten eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenznehmer be-
antragen. 
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22.4 Zertifizierungs- und Kontrollwesen - Überwachung und Aufsicht durch den  

Zeichenträger 
 

Die Überwachung und Kontrolle auf allen Stufen obliegen dem Lizenznehmer. Er setzt dafür eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß § 8 Abs. 2 und § 8 Abs. 3 der Rechtsvorschriften für die 
Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ ein. Er kontrolliert die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und insbesondere der oben stehenden Qualitätskriterien. Er kann diese 
Aufgabe an beauftragte Dritte delegieren. 

Weiterhin ist der Lizenznehmer berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen „Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen“ die Formulare inhaltlich anzupassen sowie die Formulare und Listen den An-
sprüchen der EDV sowie den organisatorischen Verhältnissen der Programmteilnehmer entspre-
chend zu gestalten. Die Archivierung kann sowohl auf Papier als auch auf Datenträger erfolgen. 

Für alle Stufen sind Prüfhäufigkeit, Prüfumfang und Prüfmethoden in gesonderten Prüfplänen zu 
regeln. Diese sind dem Zeichenträger zur Genehmigung vorzulegen. 

Alle Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmer sind verpflichtet, die jeweils zutreffenden 
„Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ einzuhalten und auf jeder Stufe die Kontrolle durch den Li-
zenznehmer zu ermöglichen. 

Die Vertragspartner geben ihr Einverständnis zur Auswertung der bei diesen Kontrollen ermittel-
ten Daten in anonymisierter Form, insbesondere für statistische Zwecke. 

Auf § 8 Abs. 4 der Rechtsvorschriften für die Teilnahme an der Qualitätsregelung „Geprüfte Qua-
lität“ und die dort geregelten Verpflichtungen des Lizenznehmers, der Zeichennutzer und der 
sonstigen Programmteilnehmer wird hingewiesen. 

Zur kontinuierlichen Fortentwicklung der Leistungs- und Kontrollinhalte wird vom Zeichenträger 
ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus Vertretern des Zeichenträgers, der Li-
zenznehmer, der Zeichennutzer und sonstigen Programmteilnehmern sowie Verbrauchern zu-
sammen. Der Zeichenträger beruft den Lenkungssausschuss bei Bedarf oder auf Antrag eines 
Mitglieds ein. 

 

22.5 Maßnahmen gegen Verstöße und Zuwiderhandlungen 
 

Wird festgestellt, dass die vorstehenden Bestimmungen nicht eingehalten sind, so gilt Folgendes: 
- Bei erstmaliger Nichterfüllung wird der Zeichennutzer, soweit er dies zu vertreten hat, be-

lehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Vertragsverstoß kann eine Vertragsstrafe bis zu 
einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgesprochen werden. 

- Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung wird dem Zeichennutzer das 
Zeichennutzungsrecht entzogen. Gleichzeitig wird er aus der Liste der Teilnehmer an der 
Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ gestrichen. 
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- Sonstige Programmteilnehmer werden bei erstmaliger Nichterfüllung, soweit sie dies zu 
vertreten haben, belehrt oder verwarnt; bei einem weiteren Verstoß gegen den Teilnah-
mevertrag kann eine Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von 3.000,00 EURO ausgespro-
chen werden. Bei erneuter oder erstmalig schwerwiegender Nichterfüllung werden sons-
tige Programmteilnehmer von der GQ-Qualitätsregelung ausgeschlossen. 

- Nach einem Ausschluss von der GQ-Qualitätsregelung kann ein Betrieb erst nach einer 
Wartefrist von einem Jahr eine Wiederaufnahme in das GQ-Programm beim Lizenzneh-
mer beantragen. Dieser prüft, ob die Programm-Voraussetzungen erfüllt sind und somit 
wieder ein entsprechender Nutzungsvertrag, bzw. mit den sonstigen Programmteilneh-
mern ein Teilnahmevertrag abgeschlossen werden kann. Die Wiederaufnahme in die 
Qualitätsregelung ist kostenpflichtig. 

Verstößt dieser Betrieb erneut gegen die Programmbestimmungen, so kann das Zeichennut-
zungsrecht bzw. den sonstigen Programmteilnehmern das Teilnahmerecht auf Dauer entzogen 
werden. 

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Nichterfüllung vom Zeichennutzer oder einem vor- 
oder nachgelagerten Marktbeteiligten zu verantworten ist. Im letztgenannten Fall kann der Zei-
chennutzer dem Marktbeteiligten aufgrund einer Vereinbarung entsprechende Sanktionen aufer-
legen. 

Werden bei Kontrollen Mängel bzw. Verstöße gegen die Bestimmungen festgestellt und mit dem 
Zeichennutzer oder dem sonstigen Programmteilnehmer Maßnahmen zur Behebung inhaltlich 
und zeitlich vereinbart, so wird die weitere Zeichennutzung oder Programmteilnahme vom Er-
gebnis der Nachkontrolle abhängig gemacht. Sind die Mängel bis zur Nachkontrolle nicht beho-
ben, wird wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen gegen den Zeichennutzer oder den 
sonstigen Programmteilnehmer gemäß vorhergehendem Absatz verfahren. Nur wenn Gründe 
vorliegen, die der Zeichennutzer nicht zu verantworten hat, kann eine weitere Nachkontrolle ver-
einbart werden. 

Für Nachkontrollen hat grundsätzlich der Zeichennutzer oder sonstige Programmteilnehmer die 
Kosten zu tragen. 

Der von der Vertragsstrafe oder dem Ausschluss Betroffene kann den bei der Zertifizierungsstel-
le eingerichteten Sanktionsbeirat anrufen. 

 

22.6 Prüfkosten 
 

Die Kosten der Kontrollen, Prüfungen und Betriebskontrollen übernehmen die Zeichennutzer 
bzw. die sonstigen Programmteilnehmer. Soweit staatliche Mittel zur Verfügung stehen, können 
diese Kosten als freiwillige Leistungen gefördert werden. 
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22.7 Export von Veredelungskartoffeln 

 
GQ-Veredelungskartoffel-Exporte in andere Mitgliedstaaten und Drittländer, für die dort mit dem 
GQ-Zeichen geworben werden soll, sind nur dann zulässig, wenn sich die exportierenden Unter-
nehmen gegenüber dem Lizenznehmer vertraglich verpflichten, die Ware mit einem Zertifikat des 
Lizenznehmers in der Landessprache des Importlandes zu versehen und auszuliefern. 

Der Betrieb, der Veredelungskartoffeln exportiert, hat seine Exportabsichten dem Lizenznehmer 
rechtzeitig mitzuteilen, so dass der Lizenznehmer vor Ort das entsprechende Zertifikat ausstellen 
kann. 

 

22.8 Übergangsbestimmungen 
 

Veredelungskartoffeln, die entsprechend den vorliegenden „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ 
oder nach vergleichbaren Qualitäts- und Prüfbestimmungen erzeugt wurden, können bereits 
übergangsweise im Rahmen des Programms „Geprüfte Qualität“ verarbeitet und unter dem Zei-
chen „Geprüfte Qualität“ vermarktet werden. 

 

22.9 In-Kraft-Treten 
 

Diese „Qualitäts- und Prüfbestimmungen“ treten mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft. 
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